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Beitrage zur Statistik der Stadt Bern
Heft 12
Herausgegeben vom Statistischen Amt

Miet- und Baupreise
in der Stadt Bern

im Vergleich zu andern Schweizerstidten

Bern 1928



Begleitwort.

Zu den driickendsten Folgen des Weltkrieges gehorte bis in die
jungste Zeit hinein zweifellos die ausserordentliche Spannung auf dem
Wohnungsmarkt und die damit verbundene Steigerung der Mietpreise;
als Ursache fiir beide Erscheinungen wird allgemein das fast vollstidndige
Darniederliegen der Wohnbautitigkeit angefithrt. In welchem Masse
wurde der Wohnungsbau durch den Krieg beeinflusst? Nach dem
statistischen Handbuch der Stadt Bern wurden in den 26 grissern Ge-
meinden der Schweiz in den vier Jahren 1911/1914 im ganzen 20,139
neue Wohnungen erstellt, in den Jahren 1915/1918 bloss 4744. Dagegen
sank die Zahl der neuvermiihlten Ehepaare, welehe bekanntlich den
Hauptfaktor auf der Nachfrageseite des Wohnungsmarktes darstellt,
im gleichen Zeitraume bloss von 33,116 auf 26,596.

Nur einige grissere, ostschweizerische Ortschaften blieben vom
Wohnungsmangel und seinen Begleiterscheinungen verschont, wie
St. Gallen, wo zufolge der Krisis in der dortigen Stickereiindustrie und
des daherigen Wegzuges heiratslustiger Leute trotz vollstindigen Dar-
niederliegens der Wohnbautitigkeit, die Wohnungsnot nicht in Er-
scheinung trat.

Die schlimmsten Wohnungsverhiltnisse verzeichnete jahrelang die
Stadt Bern. War schon vor und nach Ausbruch des Weltkrieges die
Wohnungsreserve knapp (1913: 1,6 %; 1914: 0,5 9, aller Wohnungen),
so schrumpfte sie in den folgenden Jahren zufolge Versagens der Wohn-
bautitigkeit immer mehr zusammen und von 1918 bis 1920 war eine
Leerwohnungsreserve iiberhaupt nicht mehr vorhanden. In der Stadt
Bern wurden von 1911/1914 im ganzen 2020, von 1915/1918 aber nur
753 neue Wohnungen erstellt. Die Zahl der Eheschliessungen belief
sich in der ersten Periode auf 3200, in der letzten auf 2996.

Bei einem derartigen Riickgang der Bautitigkeit musste zwangs-
ldufig eine starke Spannung auf dem Wohnungsmarkt entstehen, be-
sonders noch, weil die Nachfrage in den Kriegsjahren 1915/1918 nur
unwesentlich nachgelassen hatte und schon im Jahre 1914 bloss 0,5 %, leer-
stehende Wohnungen vorhanden waren. Die misslichen Verhiltnisse
kamen auch darin scharf zum Ausdruck, dass z. B. am 1. Dezember
1920 827 selbstindige Haushaltungen mit 1698 Personen in Unter-
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miete standen (die Wohnung mit den eigentlichen Mietern teilten) und
weitere 142 Haushaltungen mit 703 Personen in Notwohnungen unter-
gebracht waren.

Mangelndes Angebot hat noch immer preisverteuernd gewirkt:
was Wunder, wenn sich daher die ausserordentliche Spannung auf dem
Wohnungsmarkte seit dem Jahre 1918 in einer empfindlichen Steigerung
der Mietpreise auswirkte!

Im Jahresdurchschnitt betrug der Mietindex (1914 = 100) in der
Stadt Bern:

1914 = 100 1920 = 132 1924 = 181
1917 = 100 1921"="152 1925 = 187
1918 = 110 1922 = 167 1926 = 190
1919 = 119 1923 = 174 1927 = 192

Die im Mai 1928 durchgefiihrte Mietpreiserhebung ergab fiir die Stadt
Bern einen Mietpreisindex von 194 oder eine durchschnittliche Verteuerung
der Mietpreise von 94 9, gegeniiber der Vorkriegszeit. Die Berner
Mietpreissteigerung wurde, soweit. Zahlenausweise vorliegen, bis 1926
von keiner andern Schweizerstadt erreicht, und seither lediglich von
Ziirich iberholt.

Angesichts der gewaltigen Mietpreissteigerung ist es begreiflich,
dass in der Stadt Bern das Mietzinsproblem in den letzten Jahren im
Mittelpunkt oft leidenschaftlicher Erorterungen in den politischen und
wirtschaftlichen Organisationen, sowie im Stadtrate stand. Die Tat-
sache, dass die Wohnungsmieten fiir weite Bevolkerungskreise fast
unerschwinglich geworden waren, und dass sie hoher standen als in den
andern Schweizerstidten, veranlasste den Gemeinderat in seiner Sitzung
vom 21. November 1924 eine gemischte Kommission zur Priiffung dieser
Fragen einzusetzen. Die Expertenkommission wurde wie folgt bestellt:

Als Vertreter der Baudirektion I1: Herr Hiller, Stadtbaumeister,

- ” . Privatarchitekten:  ,, Lutstorf, Architekt.
’ ” des Baumeisterverbandes: ,, Linder, Ingenieur,
. 44 ,, Schreinerverbandes: ,, Kiinzt, Schreinermeister.
¥ ” ., Zimmermeister-
verbandes : ,, [Eichenberger, Architekt.
’ ' ., Gipser- und Maler-
meisterverbandes : ,, Baumann, Geschiftsliithrer.
% 4 ,, Bau- und Holz- ., Ryser, Sekretir.
arbeiterverbandes: , Herzog, '

,, Ramseier, ,,
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Der Gemeinderat stellte der Kommission als Aufgabe, das schwer
umstrittene Mietzinsproblem allseitig, nicht nur vom Standpunkte des
Mieters, sondern auch von jenem des Produzenten (des Baugewerbes,
sowie des Hausbesitzers iiberhaupt) abzuklaren — eine, wie sich bald
zeigte, recht schwierige Aufgabe.

Das weitschichtige Problem wurde in mehreren Sitzungen der
Kommission eingehend behandelt. Die ersten Beratungen zeitigten
folgende Ergebnisse: Bern verzeichnet nicht nur hohere Mietpreise,
sondern auch hohere Baukosten als andere Schweizerstidte. Neben
hohern Baukosten hat Bern offenbar auch hohere Hausbesitzlasten
wie Steuern, Versicherungspriamien, Zinssitze fiir Hypotheken usw.
Diese zum Teil gefiihlsmissigen Feststellungen galt es zahlenmissig
abzukliren zu versuchen. Die Kommission erkannte, dass eine solche
Abklirung nur durch ausgedehnte Anwendung des statistischen Ver-
fahrens zu erreichen sei. Dies fithrte dazu, den Unterzeichneten zu
den weitern Beratungen der Kommission herbeizuziehen. Das ganze
Problem gelangte im Schosse der Kommission nochmals zu einer ein-
gehenden Erorterung. Nach den Vorschligen des Statistischen Amtes
gelangten Ende 1925 in verschiedenen grosseren Gemeinden auf ein-
heitlicher Grundlage Erhebungen iiber die Wohnbaukosten und die
Mietpreise in Neubauwohnungen, sowie iiber die Hausbesitzlasten zur
Durchfiihrung. Damit konnte das fiir die Untersuchung unerlissliche
zwischenortliche Vergleichsmaterial beschafft werden.

Die Wohnbaukosten wurden durch zwei Fragebogen zu erfassen
versucht. Der eine bezog sich auf die Baumaterialienpreise und die
Lohne im Baugewerbe, wobei sowohl die Lihne, die die Arbeiter erhielten,
als auch jene, die das Baugewerbe den Kunden verrechnet, erfragt
wurden, Der andere, sehr ausfiihrlich gehaltene Fragebogen diente
zur Feststellung der Gesamtbaukosten eines eingebauten Dreifamilien-
wohnhauses mit Zweizimmerwohnungen, 1914 und 1924, wobei als
Grundlage fir die Aufstellung des Formulars die Bauabrechnungen
der 1924 errichteten Gemeindewohnbauten an der Elisabethenstrasse
beniitzt wurden. Eine vierte Erhebung endlich erstreckte sich auf
die Mietpreise fiir neuerstellte 2-, 3- und 4-Zimmerwohnungen.

Die im Einvernehmen mit Stadtbaumeister Hiller aufgestellten
Erhebungsformulare sind dieser Arbeit am Schlusse beigefiigt.

Die Fragebogen wurden an die zustindigen Stellen der Stadtver-
waltungen: Basel, Genf, Lausanne, La Chaux-de-Fonds, St. Gallen und
Zirrich verschickt. Mehr oder weniger vollstindig beantworteten einzig
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die Stadte Basel und Ziirich die gestellten Fragen, wihrend Lausanne
dieselben nur teilweise beantwortete; von den andern Stidten waren
brauchbare Daten iiberhaupt nicht beizubringen. Die Stadt St. Gallen
konnte den Fragebogen iiber die Baukosten nicht beantworten, weil
in dieser Stadt im Stichjahre 1924 sozusagen keine Wohnungen erstellt
worden sind.

Die Erhebung iiber die Hausbesitzlasten erstreckt sich auf all-
gemeine Fragen wie Grundstiickpreise, Kanalisations- und Strassen-
beitrige, Grundsteuern und Brandversicherungsprimien usw, welche
die Mietpreise beeinflussen.

Als weitere Erhebung gesellte sich im Friithjahr 1926 zu den vor-
stehend genannten noch eine solche iiber die Ausstattung der in den
Jahren 1920/1925 erstellten neuen Wohnungen mit Badzimmer und
elektrischem Licht, sowie Warmwasserheizung, in einigen grisseren
Stidten der Schweiz; ferner eine Nacherhebung iiber die Belastung des
Grundbesitzes mit offentlichen Abgaben. Die Fragebogen der erst-
genannten Erhebung waren an die Baudirektionen, jene der zweit-
genannten an die zustdndigen Wohnungsamter gerichtet; beide hatten
einen vollen Erfolg zu verzeichnen.

Die grosse Bedeutung, die den Arbeitslohnen und Baumaterialien-
preisen in der ganzen Untersuchung zukommt, veranlasste im Oktober
1926 das statistische Amt neben der bereits bei der Baudirektion der
fiinf Stddte Basel, Genf, Lausanne, La Chaux-de-Fonds und Ziirich
durchgefithrten Erhebung noch eine weitere Erhebung, und zwar durch
‘das schweizerische Baumeistersekretariat in -Ziirich, zu veranlassen.
Dieses Sekretariat, das sich fiir die vorliegende Untersuchung von An-
fang an sehr interessierte, unterzog sich in verdankenswerter und vor-
urteilsloser Weise dieser Aufgabe. Die Lohnerhebungen erstreckten
sich auf 17 grossere Gemeinden, bezw. Gebiete, jene iiber die Bau-
materialien auf die Bauplitze Basel, Bern und Ziirich.

Zu Beginn des Jahres 1927 konnte mit der Sichtung des umfang-
reichen Erhebungsmaterials begonnen werden. Das Material erlaubte
eine umfassende, vergleichende Darstellung der Verhiiltnisse fiir die
Stiadte Ziirich, Basel und Bern und fiir einzelne Teilfragen auch fiir
weitere Ortschaften. Um den ganzen Fragenkomplex noch besser zur
Abklirung zu bringen, sind fiir die vorliegende Arbeit ausserdem alle
irgendwie vorhandenen Statistiken usw., soweit sie einwandfrei waren,
zu Rate gezogen worden. Das Schwergewicht wurde auf den ortlichen
Vergleich gelegt, um die Verhiiltnisse auf dem Bau- und Wohnungs-
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markt der Stadt Bern im Rahmen der iibrigen Stadte darzustellen,
wobei es darauf ankam, auch einen zeitlichen Vergleich zwischen der
Vorkriegszeit und heute zu ziehen,

Es galt vor allem, so umfassend wie moglich auf einwandfreier,
jeder Kontrolle zuginglicher, statistischer Grundlage das vielerorterte
Mietzinsproblem in Bern zu untersuchen und im Lirm des Tages-
kampfes Wahres und Falsches zu scheiden.

Die Aufarbeitung der Fragebogen und die Zusammenstellung der
Ergebnisse besorgte das Statistische Amt. Bei der textlichen Dar-
stellung des Berichtes an die Expertenkommission, die im Juni 1927
zum Abschlusse gelangte, waren ihm Stadtbaumeister Hiller, Liegen-
schaftsverwalter Jenzer und besonders auch Baumaterialienfabrikant
Kramer in Herzogenbuchsee und Bern mit ihren wertvollen Rat-
schligen behilflich. Ihnen sei auch an dieser Stelle fiir ihre wertvolle
Mitarbeit der warmste Dank ausgesprochen.

Die Arbeit wurde vor ihrer Drucklegung folgenden Amtsstellen
zur Durchsicht zugestellt: Hochbauamt und Liegenschaftsverwaltung
der Stadt Ziirich; Statistische Aemter der Stidte Basel und Ziirich
und Wohnungsimter der Stidte Basel und Ziirich; in gleicher Weise
wurden ferner das Sekretariat des schweizerischen Baumeisterverbandes
in Ziirich und Baumeister Hochli in Basel eingeladen, das Manuskript
zu der vorliegenden Druckschrift kritisch durchzusehen. Zweck dieser
Durchsicht war, sich zu vergewissern, dass die in der Arbeit verwendeten
Vergleichszahlen der Stadte Ziirich und Basel auch richtig sind. Samt-
liche vorgenannten Stellen unterzogen sich der gewiinschten Mitarbeit,
wofiir ihnen auch an dieser Stelle der Dank ausgesprochen sei.

Ende des Jahres 1927 hat die gemeinderiitliche Kommission die
vom Statistischen Amte vorgelegte bereinigte Arbeit in zwei Sitzungen
durchberaten. Grundsitzliche Einwendungen wurden -einzig gegen
zwel Abschnitte der Untersuchung erhoben, und zwar in beiden Féllen
von einem Vertreter des Baugewerbes. Herr Stadtrat Kiinzi machte
zum Abschnitt | Arbeitsleistung und Betriebsorganisation* geltend,
dass fiir unsere Verhiltnisse der Einfluss der Rationalisierung nicht
ibertrieben werden diirfe und von diesem Schlagworte im Baugewerbe
nicht zu viel zu erwarten sei; ferner hilt Herr Kiinzi beim Abschnitt
,,Hausbesitzlasten‘“ bei den nicht handgeéinderten Vorkriegshiusern
eine Erhohung der Mietpreise von mindestens 60 %, statt 50 9, fir
angemessen,
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Herr Architekt Eichenberger wiinschte ferner eine noch bessere
Abklarung iiber die Einkaufsgebiihren in die stadtische Kanalisation
und iber die Verschreibungskosten bei Handénderungen. Ueber diese
Frage fiihrte das Amt eine Erginzungs-Erhebung bei verschiedenen
Kantons- und Stadtverwaltungen durch, deren Ergebnisse nachtrig-
lich der vorliegenden Arbeit einverleibt wurden.

Die ,,Schlussfolgerungen®, die der Arbeit beigefiigt sind, haben
die einstimmige Billigung der Kommission gefunden.

Kommission und Statistisches Amt hoffen, mit der vorliegenden
Untersuchung einen Beitrag zur Abklidrung wohl eines der schwierigsten
Gegenwartsprobleme zu leisten. Sie wiinschen, dass der Leser und Kri-
tiker an die Beurteilung des Heftchens mit der gleichen Objektivitit
herangehen moge, mit der es vom Statistischen Amte abgefasst und
von der Kommission durchberaten wurde,

Bern, im Angust 1928.

Statistisches Amt der Stadt Bern:
Dr. FREUDIGER.
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[. Die Mietpreise.

Wie nehmen sich die Mietpreise in Bern im interlokalen Vergleich
aus und wie haben sie sich gegeniiber der Vorkriegszeit entwickelt,
das ist die erste Frage, die abgeklirt werden soll. Eine solche Abklarung
ist nicht leicht, weil Mietzinsvergleiche, sowohl lokale als namentlich
interlokale, den allergrissten Schwierigkeiten begegnen, so einfach die
Statistik der Mietpreise an und fiir sich auch scheint. Nur Vergleich-
bares darf in der Statistik miteinander verglichen werden! Die vor-
handenen Wohnungen sind aber qualitativ sehr verschieden; sie sind
auch zu verschiedenen Zeitpunkten erstellt worden. Bauarbeiterlohne
und Baumaterialienpreise sind zufolge der stark gestiegenen Lebens-
kosten in den Kriegs- und Nachkriegsjahren ebenfalls stark gestiegen,
was sich in den Herstellungskosten und zwangslidufig in den Mietpreisen
dieser Wohnungen auswirken musste. Letztere komnen daher nicht
ohne weiteres mit jenen in Vorkriegswohnungen verglichen werden.
Kriegs- und Nachkriegsneuwohnungen sind indessen vorhanden — in
Bern in recht erheblicher Anzahl — und ein grosser Teil der Mieter-
schaft war und ist auf solche Wohnungen angewiesen. Neugegriindeten
Haushaltungen und zugezogenen Familien blieb iiberhaupt jahrelang in
Bern in der Regel nur die Wahl zwischen der Miete einer teuren Neu-
wohnung oder dem Verzicht auf die Griindung eines gemeinsamen
Haushaltes in eigener Wohnung. Ein Mietpreisindex, der aufgestellt
wiirde ohne Beriicksichtigung der Mietpreise der Neuwohnungen,
wiire daher ebenso falsch wie ein Mietzinsvergleich zwischen alten und
neuen Wohnungen schlechtweg. Auf was es bei der Berechnung des
allgemeinen Mietzinsindexes ankommt, ist die richtige Gewichtung.
Einfache Mietpreisdurchschnitte miissen sowohl fiir alte als neue Woh-
nungen gebildet werden. Der durchschnittliche, massgebende Miet-
preisindex ist aber nicht das arithmetische Mittel der Mietpreisindices
alter und neuer Wohnungen, sondern die Verhiltniszahl, die sich ergibt,
wenn die beiden vorgenannten Mietpreisindices mit dem Gewichte
versehen werden, das dem Anteil der betreffenden Wohnungen im
Gesamtwohnungsbestande entspricht.

. Es ist nun nicht notwendig, fiir die Berechnung eines Mietpreis-
Indexes, wie er im Vorstehenden skizziert worden ist, alle besetzten
Mietwohnungen herbeizuziehen. Die Erfahrung hat gelehrt, dass dem
Gesetz der grossen Zahl durchaus entsprochen und ein zuverlassiges
Bild von der durchschnittlichen Mietpreisgestaltung gewonnen wird,
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wenn fir nur 15—20 9%, des Gesamtwohnungsbestandes der Mietpreis
festgestellt wird. Voraussetzung dabei ist natiirlich, dass diese Woh-
nungen aus dem Gesamtbestande richtig ausgewihlt, besetzte Woh-
nungen aller Stadtteile beriicksichtigt werden und die Mietpreise zeit-
lich sich weitgehend stets auf die gleichen Wohnungen erstrecken (Aus-
stattung, Grosse). Die Berechnung von Mietpreisindices, die zeitlich
und interlokal vergleichbar sind, ist keine einfache Sache, da sie stets
umfangreiche Erhebungen voraussetzt. Selbst wenn aber fiir einzelne
Ortschaften Mietpreisindices vorliegen und dies trifft fiir die grissern
Schweizerstidte seit dem Jahre 1924 zu, ist bei zwischenortlichen Ver-
gleichen noch verschiedenes zu beruckswhmgen niamlich die ortlichen
Verschiedenheiten in den Baupreisen, Grundsteuern, Hypothekarzins-
ansitzen etc., sowie die Bediirfnisse und Gewohnheiten, die sich im
Verlaufe der Zeit ortlich verschieden herausbilden und die die Bauart
und Hand in Hand damit Mietzinshohe und Mietzinsbewegung beein-
flussen konnen. Hierauf wird an anderer Stelle zuriickzukommen sein.
Jedenfalls eignen sich fiir interlokale Mietzinsvergleiche relative Zahlen
besser als absolute. Mit absoluten Zahlen ist ohne Vorbehalte ein inter-
lokaler Mietzinsvergleich sehr gewagt. Zu Vergleichszwecken cignen sich
daher am besten richtig gebildete, irtliche Verhdltniszahlen, die die durch-
schnittliche, relative Preisverinderung des Mielzinsniveaus gegeniiber
etnem frithern Zeitpunkt ausdriicken.

1. Die Mietpreise der besetzten Wohnungen.

Es ist erfreulich, dass die Schweiz seit dem Jahre 1924 eine Miet-
zinsstatistik besitzt, die sich auf 33 grissere Orte erstreckt und die,
soweit festgestellt werden kann, den Anforderungen an eine zuverlissige
Mietpreisstatistik im grossen ganzen entsprechen diirfte. Sie wurde
veranlasst durch die sozialstatistische Kommission des Eidg. Arbeits-
amtes und wird alljahrlich einmal, im Verlaufe des Monats Mai, im
Auftrage und unter Leitung des Eidg. Arbeitsamtes durchgefiihrt.
Erfasst werden in jeder Ortschaft die Mietpreise von 10—20 9%, der
haufigst vorhandenen Wohnungstypen und Wohnungsgrossen, und zwar
alte und neue Wohnungen im Verhéiltnis wie sie im Gesamtwohnungs-
bestande vertreten sind. Die Tatsache, dass es sich jeweilen nur um
eine Teilerhebung und nicht um die Erfassung des gesamten Woh-
nungsbestandes handelt, tut der Zuverlissigkeit des Resultates nicht
Abbruch, wie folgender Vergleich zeigt. Am 1. Dezember 1920 wurden
anlésslich der Wohnungszihlung die Mietpreise aller besetzten Woh-
nungen erfragt. Im Januar 1924 wurde erstmals die eidgendssische
Teilerhebung in der Stadt Bern vom Statistischen Amt der Stadt Bern
durchgefiithrt, und dabei auch die Mietpreise fiir 1920 festgestellt. Die
beiden Erhebungen ergaben fiir Ende 1920 folgende durchschnittliche
Jahresmietpreise fiir 2- und 3-Zimmerwohnungen:
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Durchschnittlicher Jahresmietpreis 1920
nach der Wohnungszihlung nach der Teilerhebung

vom 1. Dezember 1920 vom Januar 1924
Fr. Fr.
2 Zimmer ohne Mansarde 557. — 604. —
2 ,, it 7 721.— 702,—
3 ,,  ohne " 854, — 860. —
3 ' mit ’ 1127. — 1108.—

Die Resultate beider Erhebungen stimmen nahe miteinander
iiberein,

~ Fiir Ziirich wurde seinerzeit fiir alte, vor 1917 erstellte Wohnungen,
eme ganz dhnliche Uebereinstimmung zwischen den Ergebnissen der
Wohnungszihlung und jenen der Teilerhebung festgestellt.

Fiir Ziirich, Basel und Bern werden die Mietpreiserhebungen von
den dortigen statistischen Aemtern alljihrlich durchgefiihrt und das
eidg. Arbeitsamt iibernimmt zur Berechnung des Landesindexes diese
ortlichen Mietindices, wihrend es von den andern Ortschaften die
Daten selber erheben lasst.

Alle diese Erhebungen haben fiir die grissern Ortschaften der
Schweiz zu folgendem Ergebnis gefiihrt:

Mietpreisindices des eidg. Arbeitsamtes

(1918 = 100)
Mai 1925 Mai 1926 Mai 1927 Mai 1928
Zirich . . 173 182 195 201
Basel . . . . . . . 172 179 186 190
Genf . . . . . .. 155 160 166 172
Bern . . . . . . . 187 191 193 194
St. Gallen . . . . . 140 141 139 141
Winterthur . . . . . 161 167 171 175
Luzern . . . . . . 152 161 173 180
La Chaux-de-Fonds . 125 127 136 139
Biel . . . . . . .. 169 174 184 189
Schaffhausen . . . . 157 164 167 168
Chur . . . . . . . 132 132 128 127
Herisau . . . . . . 135 - 132 133 133
Vevey . . . . . .. 146 149 151 156
Le Locle . . . . . . 126 135 140 144
Rorschach . . . . . 132 132 132 132
Olten . . . . . . . 173 176 178 179
Aarau . . . . . . . 155 158 162 165
Arbon . . . . . . . 121 124 125 128
Baden . . . . . . . 168 173 180 181

Die Mietzinsteuerung ist demnach von Stadt zu Stadt iiberaus
verschieden. Im gesamten wurden vom eidg. Arbeitsamt folgende
Mietpreisindexzahlen verdffentlicht:
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Durchschnitt Mai 1926 Mai 1926 Mai 1927 Mai 1928

Vier Grosstiadte . . . . 171 178 186 190
Uebrige 29 Stiadte . . 148 153 156 159
Gesamtdurchschnitt . . 162 167 174 - 177

Was unter den Resultaten besonders interessiert, ist, dass in der
Stadt Bern 1925 und 1926 die Mietpreisteuerung unverkennbar die
hochste ist. Die Maierhebungen 1927 und 1928 zeitigten fiir Bern er-
freulicherweise keine erhebliche Steigerung mehr; was bewirkt, dass nun
nicht mehr Bern in der interlokalen Uebersicht iiber die Mietindices an
erster Stelle steht, sondern die Stadt Ziirich. In Ziirich betrug der Miet-
index im Mai 1928 = 200, in Bern = 194. Wird der Index von Bern
= 100 gesetzt, so ergibt sich fiir die iibrigen angefiihrten, grossern
Schweizerortschaften folgende Zahlenreihe:

Mai 1926  Mai 1926 Mai 1927 Mai 1928

Bern . . . . . . . .. 100 100 100 100
Zirich . . . . . . . . 93 95 101 103
Basel. . . . . . . . . 92 96 96 98
Genf . . . . . . . .. 83 86 - 87 89
Uebrige 29 Stiadte

(Durchschnitt) . . . 79 80 80 82

Als erstes Resultat ist festzustellen, dass Bern bis zum Jahre 1926
die hochste Mietpreisteuerung verzeichnete und seit 1927 einzig von
Ziirich iiberfliigelt worden ist. Die interlokalen Mietpreisindices lassen
aber auch erkennen, dass in letzter Zeit sich das Mietpreisniveau in den
iibrigen Stddten jenem von Bern etwas gendhert hat. Auf diese Tatsache
hat das Statistische Amt bereits im Heft 7 der Beitrige zur Statistik
der Stadt Bern (S. 32) im Aufsatz ,,Wohnungsvorrat und Wohnungs-
bedarf* mit folgenden Worten hingewiesen:

,,Ei8 sieht aus, als ob die Angleichung der Mietteuerung an jene der
iibrigen Lebenskosten, die in Bern, das hier ,,vorgearbeitet* hat, be-
reits vollzogen ist, nun auch in andern Stidten nachtréiglich eintreten
werde. Die Stadt Bern hat also hier den Vorsprung, dass sie die pein-
liche Periode einschneidender Mietzinsaufschlige bereits hinter sich
hat, wihrend andere Schweizerstddte noch mitten in dieser Entwick-
lung drin stehen.*

Die Erhebungen vom Mai 1927 und 1928 haben dieser Ansicht
recht gegeben. Der Mletzmsmdex veranderte sich in der Stadt Bern
wie folgt:

Vom II. Quartal 1924 zum II. Quartal 1925 um + 3,3 %
s i g 1925 ,, II. ,, 1926 ,, 4+ 2,49
w 1L, 1926 ,, II. ,, 1927 ,, 4+ 0,99%
R ) PR 1927 ,, IL. ,, 1928 0,4 9%,

Die Zahlen iiber die Mietpreisverianderungen lassen fiir Bern er-
kennen, dass die Aufwdrtsbewegung in den letzten Jahren zum Stillstand
gekommen ist. Alte und neue Wohnungen verhalten sich dabei gerade
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entgegengesetzt, indem die vor 1917 erstellten 2- und 3-Zimmer-
Wohnungen im letzten Jahr noch um 09, bis 19, im Preise gestiegen,
die Mietpreise der neuen dagegen um 1 °o bis 3 °o gesunken sind;
bei den 4-Zimmerwohnungen weisen sowohl alte als neue einen kleinen
Riickgang auf.

Die Verlangsamung der Mietpreissteigerungen in Bern, die ander-
wirts nicht im gleichen Ausmass festzustellen ist, hat, wie gezeigt, die
Folge gehabt, dass sich der Mietpreisindex der andern Stidte jenem
von Bern langsam nidhert; Ziirich hatte bereits im Jahre 1927 Bern
tiberfliigelt; Bern braucht sich jedenfalls iiber diesen Ziircher Rekord
nicht zu grimen.

Auf besetzte Wohnungen bezog sich auch die vom Statistischen
Amte der Stadt Bern angeregte, von der Generaldirektion der S. B. B.
und dem eidg. Finanzbureau im Herbst 1925 durchgefithrte Mietzins-
statistik unter dem eidg. Personal der grissern Ortschaften der Schweiz.
Die Ergebnisse dieser Statistik wurden vom Eidg. statistischen Bureau
bearbeitet und im Juni 1926 als Sonderpublikation verdffentlicht.

Nach dieser Erhebung im Herbst 1925 betrug in Bern die durch-
schnittliche Mietzinsteuerung fiir das Personal der allgemeinen Bundes-
verwaltung 102 9, fiir das Personal der S. B. B. 96 9,. Die Mietpreis-
indices der iibrigen Ortschaften (einschliesslich Ziirich) folgen in mehr
oder weniger weitem Abstande jenen von Bern. Diese Mietzinsstatistik
ist fir die vorliegende Untersuchung insofern noch wertvoll, als sie
emigermassen vergleichbare absolute Mietpreise enthalt. Die betref-
fenden Mietpreise beziehen sich auf Wohnungen einer bestimmten
Berufsklasse, die Bundesfunktionire; vom Weichenwirter der S. B. B.
bis zum Abteilungsvorstand sind simtliche Dienstkategorien vertreten,
weshalb man nicht von einer einseitigen statistischen Auslese wird
sprechen konnen. Die Anspriiche an das Wohnen sind wohl unter dem
Bundespersonal von Ort zu Ort ziemlich gleich gerichtet, so dass die
anlasslich dieser Erhebung von ihm besetzten Wohnungen qualitativ
grosse Aehnlichkeit aufgewiesen haben diirften. Ein Vergleich der
absoluten Mietpreise ist daher hier, wenigstens in einem gewissen Grade,
wohl zulissig.

_ Auf Grund der genannten Erhebung wurden fiir die vier personal-
reichsten Stiadte Bern, Ziirich, Basel und Lausanne die in der anschlies-
senden Uebersicht 1 ausgewiesenen Durchschnittspreise festgestellt:
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Die Durchschnittsmietpreise der Wohnungen des Bundespersonals
in Bern, Ziirich, Basel und Lausanne, im Jahre 1925.
Uebersicht 1.

m
' 2 Zimmer 83 Zimmer 4 Zimmer

ohne | mit ohne | mit ohne | mit
Mansarde Mansarde Mansarde

1. Jahres-Durchschnittsmietpreis in Franken
Allg. Bundesverwaltung

Bern . . . . . . .. 927 1102 1309 1615 1799 2083
Zuarich . . . . . . . . 875 940 1083 1240 1385 | .1780
Bagel . . . . . . .. 701 865 1019 1232 1224 1708
Lausanne . . . . . . 774 807 1035 1207 1290 1578
Schweiz., Bundesbahnen
Bern . . . . . . .. 881 991 1184 1509 1688 2163
Ziarich . . . . . . . . 769 836 975 1059 1264 1580
Basel . . . . ., . .. 648 688 938 1094 | 1396 1533
Lausanne . . . . . . 716 998 1093 1215 1517

2. Verhiltniszahlen: Bern = 100
Allg. Bundesyverwaltung

Bern . . . . . .. .| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0
Zirich . . . . . . . .| %4 | 853 82,7 | 768 | 77,0 | 855
Basel . . . . . . .. 756 | 785 | 778 | 763 | 68,0 | 820
Lausanne . . . . . . 83,5 73,2 791 74,7 71.7 75,8
Schwetz. Bundesbahnen
Bern . . . . . . . .| 1000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0
Zarich. . . . . . . .| 873 | 844 | 823 | 702 | 74,9 | 73,0
Basel . . . .. .. .| 736 694 | 792 | 725 | 82,7 | 709

Lausanne . . . . . . 81,3 84,3 72 4 72,0 70,1

Hier ergeben sich #hnliche Verhiltnisse wie beim Vergleich der
Mietindexzahlen. Bern steht obenan, gefolgt von Ziirich und Basel.
Die Unterschiede von Stadt zu Stadt scheinen bei den Wohnungen
des Bundespersonals eher etwas grosser zu sein als beim gesamten
Wohnungsbestand. Der durchschnittliche Jahresmietzins einer drei-
zimmerigen Wohnung eines Bundesfunktionirs war im Jahre 1925
in Bern zirka Fr. 300.—hoher als in Ziirich und zirka Fr. 400,— hoher
als in Basel; bei den Vierzimmerwohnungen betrug der Unterschied
zirka Fr. 400.—, bezw. zirka Fr, 500.—.

Die Gegeniiberstellung der Mietpreise fiir die Stadt Bern, wie sie
sich aus dieser und aus der allgemeinen, vom Statistischen Amt durch-
gefithrten Erhebung ergeben, zeigt, dass die vom Bundespersonal be-
zahlten Durchschnittsmieten etwas hoher sind als der allgemeine Stadt-
durchschnitt:
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Durchschnittlicher Jahresmietpreis
Stadtbern. Erhebung Bundesfunktionare

Mai 1926 auf dem Platze Bern
Sommer 1925

Fr. Fr.
2 Zimmer ohne Mansarde . . 874. — 4. —
2 " mit - .. 1032.— 1063.—
3 ,,  ohne ' . 1247. — 1270.—
9 ’ mit ' .. 1533.— 1580.—
4 ’ ohne " .. 1641.— 1771.—
4 ’ mit . .. 2077.— 2104.—

Fiir den Vergleich von Stadt zu Stadt hat dieser Unterschied
zwischen den Mietpreisen der Personalwohnungen und jenen des Gesamt-
bestandes keine Bedeutung, solange nur die Wohnungen des Personals
unter sich verglichen werden.

Diese allgemeinen Ausfithrungen beziehen sich auf besetzte Woh-
nungen. Bei diesen sind die Mietzinse weniger rasch Aenderungen unter-
worfen als bei den Marktwohnungen, d. h. den Wohnungen, die im
Laufe der Beobachtungszeit vermietet wurden, fiir welche die Ver-
héltnisse im folgenden kurz beleuchtet seien.

2. Die Mietpreise der Marktwohnungen.

In der Mietzinsstatistik spielen auch die Mietpreise der Markt-
woknungen eine gewisse Rolle. Unter Marktwohnungen sind jene Woh-
nungen zu verstehen, die im Verlaufe eines Jahres auf den Wohnungs-
markt gelangen. Die Vermietung derselben erfolgt in der Regel in den
grossern Gemeinden durch die Wohnungsamter, die auf Jahresende
jeweilen Zusammenstellungen {iber die bei ihnen zur Vermietung auf-
gegebenen Wohnungen machen. Den Wohnungsimtern gelangen nur
die gewiinschten Mietpreise zur Kenntnis; die Mietpreise, zu denen die
betreffenden Wohnungen schliesslich vermietet werden, dagegen nur
unvollstindig. Es ist daher klar, dass bei der praktischen Auswertung
von - Marktwohnungsmietpreisen der Wohnungsdmter Vorsicht am
Platze ist. Hinzu kommt noch, dass der Zufall in der Statistik der Markt-
wohnungen oft eine grosse Rolle spielen kann, z. B. wenn das eine Jahr
mehr qualitativ schlechte Wohnungen, das andere mehr bessere dem
Wohnungsamte zur Vermittlung aufgegeben werden, was sich in ver-
schiedenen Mietzinsdurchschnitten auswirkt, die mit der Mietzins-
bewegung als Teuerungserscheinung nichts zu tun haben. Ferner ist
auch die Lage der Wohnung ein Mietpreisbildungsfaktor; es kommt
nun oft vor, dass in einem Jahr dieses, im andern Jahr jenes Quartier
am meisten Marktwohnungen aufweist, wodurch Verinderungen im
d}lrchschnittlichen Marktwohnungs-Mietpreis hervorgerufen werden, die
nicht als Teuerungserscheinungen zu werten sind. Ein Vergleich der
Marktwohnungsmietpreise stosst jedenfalls — sowohl ortlich als inter-
lokal — auf grosse Schwierigkeiten.

2
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‘In der Stadt Bern waren die Marktwohnungen gegeniiber 1914
im Jahre 1923 rund 100 9,, im Jahre 1925 rund 107 9, und im Jahre
1927 rund 100 9, verteuert. Der Stillstand und teilweise Riickgang
der Mietzinsteuerung in Bern wird durch diese Zahlen deutlich charak-
terisiert. Interlokale Angaben iiber die Preise der Marktwohnungen
liegen fiir die Stéidte Ziirich, Basel und Bern vor, dle in der nachstehenden
Uebersicht ausgewiesen sind.

Marktwohnungsmietpreise in Ziirich, Basel und Bern
1924, 1925 und 1926

(Reine Mietwohnungen ohne und mit Mansarden, ohne Einfamilienhiuser).
Uebersicht 2.

2 Zimmer | 3 Zimmer

Bern
Durchschn. Jahresmietpreis 1924 . . . 913 1485
. ’s 1925 . . . 948 1501
i3 - 1926 . . . 948 1516
Veranderung 1924/25 in % . . . . . + 3.8 + 1.1
- 1925/26 ,, ,, . . . . . — +1,0

L{ Basel
Durchschn. Jahresmietpreis 1924 . . . 660 1138
i - 1925, . . 726 1246
. 5 1926, . 746 1275
Veranderung 1924/25 in 9% . . . . . + 10,0 + 9,5
., 1925/26 ,, o . . . . . + 28 423

Ziirich '

Durchschn. Jahresmietpreis 1924 . . . 856 1282
% i 1995 . ; - 911 1357
v ’s 1926 . . . 962 1332
Veranderung 1924/25 in 9% . . . . . + 6,4 + 5,8
N 1925/26 ,, ,, . . . . . + 5.6 +1,9

Das Bild ist dhnlich wie bei den besetzten Wohnungen: Bern hat
absolut betrachtet, 1925 die hochsten Mietzinse. Von 1925 auf 1926
sind sie jedoch, im Gegensatz zu Basel und Ziirich nicht mehr gestiegen,
wodurch sich die Ziircher und Basler Mietzinse jenen von Bern niherten.

3. Die Mietpreise der leerstehenden Wohnungen.

Ein interlokaler Vergleich der Mietpreise der Leerwohnungen lésst
sich leider nicht durchfiihren; sowohl in Zirich als auch in Basel war
in den letzten Jahren die Zahl der leerstehenden Wohnungen so klein,
dass keine zuverlissigen Durchschnittsmietpreise ausgerechnet werden
konnten. Fiir Bern ist die Bewegung der Leerwohnungspreise seit 1924
durch folgende Zahlen charakterisiert:
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Durchsehnittliche Jahresmietpreise der Leerwohnungen in der Stadt Bern,
1924 bis 1928,

Uebersicht 3.

Durchschn. Mietpreis fir 1 Wohnung von
Stichtag
2 Zimmern 3 Zimmern 4 Zimmern
Fr. Fr. Fr.

12. November 1924 . . . . 1030.— 1797.— 2640.—
5. Mai 1928 & & . 1091.— 1779.— 2451, —
12. Mai 1926 . . . . 1019.— 1493.— 2160.—
12, Mai' 1927 . . . . 956, — 1481.— 2087.—
12. Mai 1928 . . . . — L= -

Die Leerwohnungen waren im Mai 1925 am stirksten verteuert.
Seither ist ein allmihlicher Riickgang des Durchschnittsmietpreises
der Leerwohnungen festzustellen, was aus dem zunehmenden Leer-
wohnungsangebot fiir unmoblierte Wohnungen erklirlich ist.

Es standen leer:

Unméoblierte Wohnungen mit Einfamilien- Ueber-
1 2 3 4 5 6um, hiuser haupt

Zimmern und Villen
am 12. November 1924 4 29 69 60 32 9 18 221
., 9. Mai 1926 7 44 109 77 16 14 28 295
. 2. Noyember 1925 9 92 129 72 25 - 6 15 348
,, 12, Mai 1926 15 109 147 72 21 12 19 395
,, 12. November 1926 14 . 118 163 72 17 12 14 410
., 12, Mai 1927 14 126 237 87 38 30 10 542
, 12, Mai 1928 24 176 199 99 40 21 18 559

Auf die Mietpreise der besetzten Wohnungen vermochte der Riick-
gang der Leerwohnungspreise noch nicht einzuwirken, da die gefor-
derten Mietpreise absolut immer noch erheblich iiber jenen fiir besetzte
Wohnungen stehen. Immerhin ist, wie bereits gesehen, auch die Auf-
wirtshewegung der Mietpreise der besetzten Wohnungen im Mai 1927
wenigstens zum Stillstand gekommen.

4. Die Mietpreise der neuerstellien Wohnungen.

~ Die vorliegende Untersuchung hat nicht nur die Mietpreisverhalt-
nisse abzuklaren, sondern gleichzeitig auch die Baukosten in Bern,
Im Vergleich zu andern Orten. Die Baukosten sind neben der Woh-
nungsmarktlage ausschlaggebend fiir die Festsetzung der Mietpreise
del‘_neuen Wohnungen, die ihrerseits wiederum jene der Altwohnungen
beeinflussen. Eine Untersuchung der Mietpreise der neuen Wohnungen
18t daher zur Abklirung des ganzen Fragenkomplexes notwendig.
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Fir eine solche Statistik kommen zum vornherein nur einzelne
wenige Ortschaften in Betracht, weil in zahlreichen grissern Gemeinden
in den letzten Jahren die Wohnbautitigkeit so gering war, dass keine
massgeblichen Durchschnittsmietzinse fiir Neuwohnungen hitten fest-
gestellt werden konnen.

Die Ergebnisse der durchgefiihrten Rundfrage iiber die Mietpreise
in neuerstellten Wohnungen sind in der nachstehenden Uebersicht
zusammengestellt.

Die Mietpreise der im Jahre 1924 neu erstellten Wohnungen in Bern,

verglichen mit Ziirich, Basel und Lausanne,
) Uebersicht 4.

Wohnungsgrisse Bern Ziirich Basel [Lausanne
Fr. Fr. Fr. Fr.
1. Minimal- und Maximalpreise,
2 Zimmer ohne Mansarde 840—1300 | 860—1000]| 720—1000| 700—1100
2, mit , 900—1460 - 760—1260 | 800—1200
3 s ohne i3 1380—2200 { 1200—1400 | 740—1760 [ 1000—1500
3 - mit % 1750—2500 — 960—1900 | 1150—1700 I
4 . ohne . — 1400—1700 | 1300—2100 | 1400—1900
&, mit . 2000—3100 — 1460—2800 | 1500—2100
2. Durchschnittspreise. \
2 Zimmer ohne Mansarde 1095 930 772 750 l
2, mit . 1340 s 844 850
3 . ohne - 1580 1300 1288 1100
3 ,,  mit i 1915 - 1268 1250 I
4 ,  ohne ., 2145 1550 1700 1500
4 - mit - 2580 — 1924 1650

Die Stadtverwaltungen wurden ersucht, als Grundlage fiir die
vorliegenden Minimal- und Maximalmietpreise, sowie die Berechnung
der Durchschnittsmietpreise alle im Jahre 1924 erstellten reinen Miet-
wohnungen (ohne Einfamilienhéuser), die im Frithjahr 1925 vermietet
waren, zu beniitzen. Es entzieht sich unserer Kenntnis, wie weit diesem
Ersuchen entsprochen worden ist; aber selbst, wenn ihm durchgehends
entsprochen worden wire, miisste zu einem direkten zahlenmissigen
Vergleich dieser absoluten Betrige ein Fragezeichen gemacht werden,
indem bekanntlich Baupreise und Wohnungsanspriiche ortlich sehr ver-
schieden sind. Auch ist zu beachten, dass die Mietpreise neuer Woh-
nungen sehr verschieden hoch sind, je nachdem es sich um Wohnungen
handelt, die von Genossenschaften oder Privaten erstellt wurden; jene
sind schon an sich billiger, weil sie in den letzten Jahren in der Regel
mit Hilfe offentlicherjGelder erstellt wurden, was ermiglichte, die Miet-
preise entsprechend tiefer festzusetzen. Aufschlussreich sind in dieser
Hinsicht folgende Angaben des Wohnungsamtes der Stadt Ziirich.
Diese Amtsstelle gibt fiir die Jahre 1924 und 1925 folgende Mietpreise
fiir neuerstellte Wohnungen bekannt:
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Genossenschaftswohnungen (gemein- 2 Zimmer 8 Zimmer 4 Zimmer

niitzige): Fr. Fr. Fr.
a. mit Subvention (10,%) . . . . 870 1245 1515
b. ohne Subvention . . . . . . . 875 1365 1760
Reine Unternehmerwohnungen :
a. Einzelunternehmer . . . . . . — 1220 1465
b. Einfache Gesellschaften . . . . — 1855 2737

Bei den Angaben, die unter , Einzelunternehmer‘ eingesetzt sind,
handelt es sich, nach den Mitteilungen des Ziircher Wohnungsamtes,
um Mietpreise von Wohnungen in Hiusern, die von einem Bauunter-
nehmer unter Ausschaltung des Architekten und aller iibrigen Bauhand-
werker in einfacher, aber solider Ausfithrung erstellt worden sind. Der
Wohnungskomfort beschriinkt sich auf das Notwendigste.

Ferner weist das Amt darauf hin, dass in Ziirich die gemeinniitzigen
Baugenossenschaften mehr Flachbauten, d. h. Hiuser mit Erdgeschoss
und 1—2 Stockwerken mit zusammen 6 Wohnungen pro Haus erstellen,
der betreffende private Bauherr dagegen aber fast ausschliesslich Miets-
hiuser mit Erdgeschoss und 3—4 Stockwerken mit 8—10 Wohnungen.
Die Mietzinse von Fr. 1855 bezw. 2737 beziehen sich auf Wohnungen,
die von Privaten in Verbindung mit Unternehmern und Lieferanten er-
stellt wurden und meistens luxurioser eingerichtet sind (Konsortiums-
Bauten). Separates Badezimmer mit Toilette event. mit Zentral- oder
Etagenheizung, Stockwerkhohe zwischen 2,60—2,90 m statt 2,50 m
(Gemeinniitzige Baugenossenschaften usw.).

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass ortliche Verschiedenheiten
in den Mietpreisen von neuen Wohnungen, dhnlich wie dies bei Markt-
wohnungen der Fall ist, in hohem Masse auch ein Spiel des Zufalles sein
konnen. Aus den bekannt gegebenen Zahlen soll daher einzig der Schluss
gezogen werden, dass Bern die hichsten Durchschnittsmietpreise auch
fir Neubauwohnungen verzeichnet. Auf die Frage des ,,Warum®,
d. h. des ,,Berechtigtseins‘, soll spiter eingegangen werden.

Werden die Durchschnittsmietpreise neuerstellter Wohnungen pro
1924 fir Bern = 100 gesetzt, so ergibt sich folgendes Bild:

Bern Ziirich Basel Lausanne

Zweizimmerwohnungen ohne Mansarden 100 85 71 68
Dreizimmerwohnungen ohne Mansarden 100 82 82 70
Vierzimmerwohnungen ohne Mansarden 100 72 79 70
Durchsehnith. « « 5 2 s = « v 5 5 & » 100 80 77 69

Leider ist es nicht moglich, auf Grund der erhaltenen Angaben,
einen zeitlichen Vergleich anzustellen, der gestatten wiirde, die Entwick-
lung der Mietpreise in Neubauwohnungen in den verschiedenen Stédten
zu verfolgen. Fiir Bern, Basel und Ziirich stehen einige Angaben der
stadtestatistischen Aemter zur Verfiigung, die einen Einbli:k in diese
Entwicklung erlauben. In Bern sowohl als auch in Ziirich und Basel
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werden die Mietpreise fiir die seit Beginn der Bauteuerung (1916) er-
stellten Wohnungen, von jenen fiir iltere Wohnungen getrennt erhoben.

Im Frithjahr 1927 verzeichneten diese Wohnungen folgende durch-
schnittliche Jahresmietpreise:

Die Durchschnittsmietpreise der seit 1916 erstellten Wohnungen

in Ziirich, Basel und Bern, im Frithjahr 1927,
Uebersicht 5.

Zirich Basel Bern Zirich Basel
wenn Bern = 100 i
Fr. Fr. I'r,
2 Zimmer ohne Mansarde 906 840 1038 85,3 80,9
2 . mit s — 880 1255 — 70,1
3 ,  ohne . 1359 1288 1494 88,9 86,2
3 . mit ' — 1340 1800 - 74,4
4 ,  ohne . 1783 1656 1944 89,0 85,2
4, mit , 2739 2128 2355 123 3 90,4

Dem absoluten Betrage nach, stehen die Mietpreise neuerstellter
Wohnungen in Bern also am hochsten. - Anders verhilt sich dagegen
die Verdinderung der Mietpreise dieser Wohnungen seit 1924; nach den
fiir Bern und Ziirich vorliegenden Zahlen betrug die Mietpreisverinderung
1924/27 fiir neue (seit 1917 erstellte) Wohnungen:

- Ziirich Bern
2 Zimmer ohne Mansarde . . . . . . . 4183 + 3,89,
3 Zimmer ohne Mansarde . . . . . . . + 175 — 4,0 %,
4 Zimmer ohne Mansarde . . . . . . . + 8.2 —1,3 %
4-Zimmer mit Mansarde . . . . . . . 4+ 1041 —7,7%,

Wihrend in den letzten Jahren in andern Stéddten, jedenfalls also
in Ziirich, die Mieten in neuen Wohnungen immer noch stark stiegen,
haben sich in Bern die Verhiltnisse stabilisiert.



II. Die Baukosten.

1. Die Gesamtbaukosten.

Den Untersuchungen iiber die Mietpreise soll sich eine solche iber
die Baukosten anschliessen. Richten sich doch bekanntlich nach ihnen
die Mietpreise, namentlich der neuen Wohnungen, wobei natiirlich auch
noch weitere Faktoren, auf die an anderer Stelle dieser Arbeit einge-
gangen werden soll, mit eine Rolle spielen. Die Mietpreise der neuen
Wohnungen ihrerseits beeinflussen wiederum, wie bereits angedeutet
wurde, jene der Vorkriegswohnungen. Die grosse Bedeutung, die den
Baukosten in der vorliegenden Untersuchung zukommt, ist also offen-
sichtlich.

Soweit sich feststellen lisst, ist bis jetzt das Baukostenproblem
statistisch noch wenig bearbeitet worden, Das ist nicht verwunderlich,
denn derartige Berechnungen bereiten dem Statistiker noch viel mehr
Schwierigkeiten, als die Berechnung der Lebenskosten. Einer Abklirung
iiber das Baukostenproblem dirften iiberhaupt enge Grenzen gezogen
sein, weil lange nicht alle Faktoren, die dabei eine Rolle spielen,
mess- und zéhlbar sind. Menschenwerk ist Stiickwerk, das weiss auch
der Statistiker und er ist sich dieses weisen Spruches im vorliegenden
Falle ganz besonders bewusst.

In der Stadt Bern wird seit dem Jahre 1918 vom stidtischen Bau-
inspektorat ein Baukostenindex berechnet. Das gewiihlte Verfahren
lehnt sich an jenes fiir die Berechnung der .Lebenskosten an und wurde
gemeinsam mit dem Statistischen Amte ausgearbeitet. Dem Berner
Baukostenindex liegen die dem Bauinspektorate bis in alle Einzelheiten
bekannten Baukosten eines Haustyps aus dem Jahre 1914/15 zugrunde,
eines Wohngebédudes fiir den Mittelstand, mit den in Bern iiblichen
Installationen — Badzimmer, Abort mit Wasserspiilung, elektrisches
Licht und Gas. An Hand der Bauabrechnungen wurden im Jahre 1918
die einzelnen Arbeitsgruppen (Verbrauchsmengen) fiir das Index-Haus
festgestellt. Seither werden alljahrlich bei einer Anzahl Lieferanten und
Unternehmer die Einheitspreise fiir die einzelnen Arbeiten erhoben und
mit diesen aus dem Jahre 1914/15 stammenden Gewichten versehen.
Auf diese Weise wird alljahrlich einmal die entsprechende Baukosten-
summe ermittelt. Zu jener des Jahres 1914 ins Verhiltnis gesetzt, ergibt
sich hieraus der Berner Baukostenindex.

Wie beim Lebenskosten-Index, handelt es sich beim Berner Bau-
kostenindex um einen Index mit ,,gleichbleibendem Verbrauch*, d. h.
um Wigung der Preisverinderungen mit Hilfe eines fest angenom-
menen Wohnhaust yps.
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Die Resultate dieser Berechnungen iiber die Baukostenverteuerung,
die fiir die Jahre 1918—1927 vorliegen, sind in der Tabelle 1 im Anhang
ausgewiesen.

Daraus geht hervor, dass die Teuerung des Wohnungsbaues in
Bern 1919/1920 am griossten war- und rund 180 9 gegeniiber 1914
betrug. In den folgenden Jahren ist dann eine Abnahme eingetreten.
Nach der im Herbst 1927 vorgenommenen Berechnung betrigt die
Steigerung der Baukosten gegeniiber der Vorkriegszeit noch 68 0
Die fiir das Jahr 1927 ausgewiesene Kostensteigerung der Gipser- und
Malerarbeiten ist auf den neuen Tarif des Gipser- und Malermeister-
verbandes zuriickzufiihren, der hihere, den Kunden zur Verrechnung
gelangende Ansidtze mit sich brachte, wihrend die an die Arbeiter aus-
gerichteten Lohne in dieser Zeit unveridndert blieben. Aehnliche Bau-
kostenindices liegen einzig fir die Stadt Ziirich vor, leider nur fiir das
Jahr 1920; nach den Berechnungen des dortigen Hochbauamtes betrug
im Oktober 1920 die durchschnittliche Kostensteigerung gegeniiber dem
Jahre 1911 rund 200 9%, gegen rund 180 9, in Bern.

Nachdem die relative Entwicklung der Baukosten zur Darstellung
gebracht ist, liegt eine Vergleichung der Baukostenindices mit jenen
der Lebenskosten und speziell der Miete, nahe. Solche Vergleiche sind.
iiblich und werden ofters vorgenommen. Zur Beurteilung der Frage
der Hohe der Mietzinse z. B. sagen sie aber nicht viel, weil fiir die Preis-
bildung der Miete, neben der Baukostenteuerung in erster Linie der
Anlagewert, einschliesslich Zinsen, Steuern, Gebiihren, Brandver-
sicherungspriamien, Verwaltungskosten usw. (fiir Vorkriegswohnungen)
ausschlaggebend ist und nicht der Index der Lebenshaltung oder jener
der Baukosten. Zur Beurteilung der Wohnungsmarktlage und ihrer
Entwicklung sind solche Vergleiche aber dennoch wertvoll, weshalb
auf eine derartige Gegeniiberstellung nicht verzichtet werden soll.

Baukosten-, Lebenshaltung- und Mietpreisindex in der Stadt Bern 1914—1927.
Uebersicht 6.

Index (1914 = 100)
Jahres-
durchschnitt Bau- | Lebenskosten Miet Lebenskosten | Miete (Markt-
kosten | (ohne Miete) 1816 )(einschl, Miete)| wohnungen)
1914 100 100 100 100 100
1915 114 116 100 113 101
1916 150 135 100 128 104
1917 208 173 100 158 96
1918 267 226 110 201 115
1919 276 247 119 220 142
1920 276 247 132 223 185
1921 255 218 152 204 189
1922 202 17 167 170 184
1923 200 172 174 173 200
1924 199 176 181 177 204
1925 178 173 187 176 207
1926 172 165 190 170 206
1927 168 161 192 168 - 200
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Interessant ist an dieser Uebersicht vor allem die Tatsache, dass
die Mietpreise 1914 bis 1917 keine Steigerung und von 1917 bis 1920
im Verhiltnis zu jener der Lebenskosten und der Baukosten eine dusserst
geringe verzeichnen. Wihrend der Index der Lebenskosten im Jahre
1917 bereits auf 173 stand und der Baukostenindex auf 208, waren die
Mieten noch unverindert geblieben. Im Jahre 1920 waren die Lebens-
kosten (ohne Miete) um durchschnittlich 147 ¢, und die Baukosten
um 176 9, verteuert, die Miete dagegen bloss um 32 9%,.

Heute allerdings ist das Bild wesentlich anders. Die Lebenskosten
(ohne Miete) sind in der vorstehenden Uebersicht mit einem Index von
161 und die Baukosten mit 168, die Miete dagegen mit einem solchen
von 192 ausgewiesen. In Beziehung gesetzt zu der Teuerung auf den
Lebenskosten ohne Miete, sind also die Mietzinse durchschnittlich
um 31 Punkte gegeniiber den Lebenskosten und 24 Punkte gegeniiber
den Baukosten iiberhoht. Im Abschnitt iiber die Hausbesitzlasten
wird auf die ungleiche Entwicklung der Bau- und Lebenskosten einer-
seits, und der Miete anderseits noch zuriickzukommen sein.

In der vorliegenden Untersuchung handelt es sich weniger um
die Entwicklung der Teuerungsbewegung der Baukosten in Bern, als
vielmehr um die Frage der absoluten Baukosten im Vergleich zu andern
grossern Stadten. Zu diesem Zwecke wurden die Baudirektionen ver-
schiedener Gemeinden nach dem Kubikmeter-Preis umbauten Raumes
(gemessen nach den Normalien des S. I. A.) fiir im Jahre 1924 erstellte
Wohnbauten gefragt. Die Frage wurde ausser von Bern von den Bau-
direktionen der Stidte Ziirich, Lausanne und Basel beantwortet.

Durchschn, Baupreis pro m?®
umbauten Raumes

Bern (Jolimont). . . . . . . . . . Fr.57.—/60.—
Zotieh . ;o « ¢ s 4 C e e e e e .y, 55.—[57.—
Basel . . . . . C e e e e e ey, 4b.—[49.—
Lausanne . . . . . . . .. .o .y, 38.—/4b.—

Die Zahlen lassen nicht erkennen, ob sie sich auf gleichartige Bau-
objekte beziehen, was fiir einen strengen Vergleich Voraussetzung ist;
sie eignen sich daher nicht zu weitgehenden Schlussfolgerungen. Be-
merkenswert ist immerhin, dass hier die Reihenfolge der Stiadte die
gleiche ist, wie bei den Durchschnittsmietpreisen fiir neuerstellte Woh-
nungen.

Zwecks Gewinnung von einwandfreien, zahlenmissigen Aufschliissen
iiber die Unterschiede der Baukosten von Gemeinde zu Gemeinde, musste
daher ein anderes Verfahren eingeschlagen werden. Es galt, die wirk-
lichen Baukosten fiir genau die gleiche Bauarbeit fir einen bestimmiten
Zeutpunkt auf einhkeitlicher Grundlage festzustellen. Diesem Zwecke
diente eine Sondererhebung, die vom Stadtbaumeister durchgefiihrt
wurde.

Aehnlich wie beim Berner Baukostenindex wurde ein sogenanntes
,, Verbrauchsschema** aufzustellen versucht. Die Grundlagen fiir die
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Aufstellung dieses Schemas lieferten die Bauabrechnungen der Gemeinde-
wohnbauten an der Elisabethenstrasse vom Jahre 1924, Das im Anhang
dieser Arbeit abgedruckte ausfiihrliche Schema wurde durch das Stadt-
bauamt an die Baudirektionen der Stéidte Ziirich, Basel, La Chaux-de-
Fonds, Lausanne und St. Gallen geschickt; es konnte jedoch einzig
von Zirich und Basel umfassend beantwortet werden. Diese beiden
Stiadte waren neben Bern in der Lage, ziemlich liickenlos die gewiinschten
Preise fiir die Haupt-Arbeiten in gleicher Ausfiihrung und Qualitdt
anzugeben. Die von den einzelnen Stidten eingesetzten Preise beziehen
sich weder auf kommunale, noch auf gemeinniitzige Genossenschafts-
bauten, sondern durchgehends auf solche, die vom privaten Bauge-
werbe erstellt wurden. Die den folgenden Berechnungen ‘zugrunde
liegenden Preise sind also durchaus einheitlich gewonnen und ver-
gleichbar.

Zuerst wurden die Einheitspreise fiir die einzelnen Arbeitsgat-
tungen in Tabelle 2 (siehe Anhang) fiir die Stddte Ziirich, Basel und
Bern fir 1913/1914 und 1924 zusammengestellt. In der Folge wurden
diese Einheitspreise édhnlich wie beim Berner Baukostenindex mit
Verbrauchsmengen ,,gewichtet‘. Als Gewichte wurde die Mengen an-
genommen, wie sie sich aus den Abrechnungen der Gemeindewohn-
bauten an der Elisabethenstrasse ergaben.

Innerhalb der einzelnen Arbeitsgruppen konnten nicht fiir simt-
liche Arbeiten die Einheitspreise beigebracht werden. Entsprechend
der gemachten Angaben konnten im értlichen Vergleich von den Schrei-
nerarbeiten rund 62 9%, von den Erd-, Maurer- und Zimmer-Arbeiten
70 9,, von den Dachdecker- und Spenglerarbeiten 75 9, beriicksichtigt
werden; bei den Gipser- und Malerarbeiten wurden in allen drei Stadten
simtliche Preise erfasst.

In Tabelle 3 (siehe Anhang) sind die Resultate der Berechnungen
wiedergegeben. -

Nun wurde versucht, die Ergebnisse fiir die einzelnen Gruppen zu
einem Gesamtbild zu vereinigen. |

Die Verhiltniszahlen jeder Gruppe wurden mit Anteilquoten ge-
wogen, die dem Gewicht dieser Gruppe innerhalb der Gesamtbaukosten
entsprechen. Diese Anteilquoten ergeben sich aus den Zahlen iiber die
Kosten der Bauten an der Elisabethenstrasse folgendermassen:

Kosten der Gemeindewohnbauten
an der Elisabethenstrasse 1924:

absolut Fr. in % (Anteilquote)

Erd- und Maurerarbeiten . . . . 88315.— 46,8
Zimmerarbeiten . . . . . . . . . 33 725.— 17,9
Dachdecker- und Spenglerarbeiten 13 340.— 7.1
Gipser- und Malerarbeiten . . . . 20890.— 111
Schreinerarbeiten . . . . . . . . 32 230.— 171

188 500.— 100,0
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Werden nun die Gruppenzahlen mit diesen Anteilquoten gewogen,
so ergibt sich fiir die Baukostenteuerung 1914/1924 fiir Ziirich, Basel
und Bern folgendes Bild:

Die Baukostenteuerung in Ziirich, Basel und Bern 1914/1924,
Uebersicht 7.

| Index 1924 (1914 = 100)
Arheiten AL

quote | Ziirich Basel Bern

Erd- und Maurerarbeiten . . . . . . 46,8 1924 161,5 226,0

Zimmerarbeiten . . . . . . . . . . 17,9 1823 167,5 212,6

Dachdecker- und Spenglerarbeiten . . 74 200,2 153,0 223 1

Gipser- und Malerarbeiten . . . . | 144 229,0 207,5 243,6
Schreinerarbeiten . . . . . . . . . 17,0 | 1956 | 2852 | 1882 |

Zusammen : 100,0 195,8 188,2 2189

Demnach betrug im Jahre 1924 die Baukostenteuerung gegeniiber
1914 auf den einbezogenen Arbeitsgruppen durchschniitlich fiir Bern
119 o, fiir Ziirich 96 %, und fiir Basel 88 9.

Die fiinf einbezogenen Arbeitsgruppen machten bei den Gemeinde-
wohnbauten an der Elisabethenstrasse fiir drei Doppelwohnhéduser
zusammen Fr. 188 500.—, bei einer Gesamtbausumme von Fr. 232 540.—,
d. h. sie umfassen rund 81 %, der Gesamtausgaben. Eine vergleichende
Darstellung der Preisverhiltnisse dieser fiinf Gruppen darf also wohl
als zutreffendes Gesamtbild fiir die Wohnbaukosten iiberhaupt ange-
sprochen werden.

Die Gesamtteuerung der einbezogenen Ausgabengruppen betrug
nach dieser Aufstellung in Bern im Jahre 1924 noch 119 9, gegeniiber
1914; die Durchschnittsverteuerung derselben Gruppen, nach den Be-
rechnungen fiir den Berner-Baukostenindex (siehe Seite 79) wiirde
103 9, betragen. Der Unterschied rithrt von der verschiedenen Be-
rechnungsweise der beiden Zahlen her, aber auch nach der letztern
wire die Bauteuerung in Bern im Jahre 1924 noch grisser gewesen als
die nach der andern Methode berechnete Verteuerung in Ziirich (96 9)
und Basel (88 9,).

In allen Arbeitsgruppen, ausser bei den Schreinerarbeiten, war
1924 die Teuerung in Bern am hichsten, in Basel am niedrigsten. Die
Schreinerarbeiten nehmen eine deutliche Sonderstellung ein. Hier ist
die Reihenfolge umgekehrt; Bern hat die geringste, Basel die hochste
Steigerung. Die Zahl fiir Basel (185 9, Teuerung gegeniiber 1914) ist so
hoch, dass die Annahme eines Fehlers in den Angaben der Einheits-
preise nahe lag. Eine Riickfrage bei der Baudirektion in Basel ergab
aber eine Bestiitigung der erstmaligen Angaben, so dass angenommen
werden muss, in Basel sei die Teuerung auf Schreinerarbeiten tatsichlich
bedeutend grisser als in den beiden andern Vergleichsstidten Ziirich
und Bern. Woher der Unterschied riihrt, kann aus dem beigebrachten
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Zahlenmaterial nicht gesagt werden; in Unterschieden der Arbeitslohne
liegt die Ursache jedenfalls nicht, wie noch zu zeigen sein wird.

Abgesehen von den Schreinerarbeiten bestitigte die Erhebung
jedoch voll und ganz die gehegte Vermutung, dass in Bern die Bau-
kostenteuerung gegeniiber 1914 grisser als in Ziirich und vor allem
erheblich grissser als in Basel sei. Die Ursachen dieser iiberhohten Bau-
kostenteuerung werden noch aufzuzeigen sein.

Die Unterschiede in der prozentualen Verteuerung der Baukosten
von Ort zu Ort konnen noch besser veranschaulicht werden, wenn die
Kosten in Bern = 100 gesetzt und die Verhiltniszahlen der iibrigen
Stadte darnach berechnet werden.

Die Baukosten in Ziirich uﬁd Basel, im Vergleich zu Bern, 1914 und 1924,
Uebersicht 8.

1914 1924
Zirich Basel Bern Zirich Basel Bern
Erd- und Maurer-
arbeiten . . . .| 30404 | 30540 | 27 548 58 506 49 330 62 275
Zimmerarbeiten. .| 10831 | 11583 | 11 343 19 744 | 19396 | 24114

Dachdecker- und
Spenglerarbeiten 4 497 4 046 b 424 9005 6 190 9871
Gipser- und Maler-
arbeiten . . . . 8 242 8 782 8 565 18 878 18 224 20 864
Schreinerarbeiten . 9772 7 619 10 635 19114 21 729 20 022

Zusammen | 63 746 62 570 62 515 | 125247 | 114 869 | 137 146

Gesamtsumme fiir
Bern = 100 . . 102,0 1001 100,0 91,3 83,6 100,0

Man konnte vermuten, dass die Baukostenteuerung in Bern des-
wegen hoher sei, weil vielleicht in Bern vor dem Kriege die Baukosten
wesentlich geringer gewesen sind und seither eine Anpassung an die
Baukosten anderer Stidte erfolgt sei. Die obige Uebersicht zeigt jedoch,
dass dem nicht so ist. In den Arbeitsgruppen, fiir die Vergleichszahlen
vorliegen, waren die Gesamtkosten in Basel im Jahre 1914 fast genau
dieselben wie in Bern, wihrend in Ziirich, aus diesen Zahlen zu schliessen,
um etwa 2 9%, teurer gebaut wurde. Heute aber ist das Verhiltnis ein
ganz anderes, indem nach den vorstehenden Zahlen in Ziirich mit 91 %,
in Basel sogar nur mit 84 9, der Kosten, dieselbe Bauarbeit ausgefiihrt
werden kann wie in Bern.

In Bern wurde im Jahre 1924 also um rund 9 9, teurer als in Ziirich
und um rund 16 %, teurer als in Basel gebaut.

Solche Unterschiede von Stadt zu Stadt lassen sich fiir die Vor-
kriegszeit nicht feststellen. Es muss daher gefolgert werden, dass sie
erst in der Nachkriegszeit aufgetreten sind.
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In Bern sind nicht nur die Mietpreise fiir neuerstellte Wohnungen
hoher als in Ziirich und Basel, sondern auch die Baukosten. Aller-
dings stellen diese noch nicht die gesamten Ursachen fiir die Teuerung
der Mieten dar. Bei diesen ist der Unterschied fiir das Jahr 1924 hoher
als bei den Baukosten, sodass sich nur ein Teil der in Bern festzustellen-
den Ueberteuerung der neuerstellten Wohnungen aus den hohern Bau-
preisen erkliren lésst.

Fiir die iiberhohte Mietzinsteuerung auf den alten Wohnungen
lassen sich die hoheren Baukosten iiberhaupt nicht verantwortlich
machen, so dass hier andere Griinde ausschlaggebend sein miissen.
Als weitere Aufgabe dieser Untersuchung ergibt sich daher, den Nach-
weis zu versuchen, auf was fiir Griinde diese ,,Ueberhthung* zuriick-
zufithren ist, worauf in einem besonderen Abschnitte dieser Arbeit
eingegangen werden soll.

Die vorstehenden Berechnungen lassen die Grundstiickpreise
unberiicksichtigt. Bei den handgeinderten Grundstiicken, die statistisch
verfolgt werden kionnen, handelt es sich innerhalb eines Zeitraumes
selbst von 10—12 Jahren selten um die gleichen Grundstiicke und das
Material der Handidnderungen eignet sich daher nicht fiir die Berech-
nung von ortlich vergleichbaren Angaben iiber die Bodenpreise. In einem
Baukostenindex werden daher die Bodenpreise am besten unberiick-
sichtigt gelassen, sie werden vielmehr zweckméssiger als Faktor fiir
sich betrachtet (siehe Seite 43).

2. Die einzelnen Baukostenelemente.

a. Die Arbeitsléhne.

Als néchstliegende Ursache fiir die iiberhohten Baukosten in Bern
sind unter anderem Unterschiede in den Lohnsétzen vermutet worden.,
Nach dem Protokoll des Stadtrates, Jahrgang 1923, Seite 43, fiihrte
z. B. ein Redner aus:

,,Wenn immer gesagt wird, die Einheitspreise stehen in Bern hoher
als in Basel oder Ziirich, so muss anderseits auch konstatiert werden,
dass in Bern hohere Lohne bezahlt werden als in den obgenannten
Stidten.*

Zur Abklirung des Lohnfaktors hat das Bauamt im Auftrage
der Kommission fiir die Untersuchung der Bau- und Mietpreise auch
eingehende Lohnerhebungen bei den Vergleichsstidten durchgefiihrt,
die spater durch das Statistische Amt auf eine Anzahl weiterer Ortschaf-
ten der Schweiz, durch Vermittlung des schweizerischen Baumeister-
sekretariates in Ziirich, ausgedehnt wurden.

Betrachten wir zunichst die durchschnittlich ausbezahlten Stunden-
lohne, wie sie auf Grund des Formulars 2 fiir die Stidte Ziirich, Basel
und Bern zusammengestellt worden sind.
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Die durchschnittlichen Stundenléhne der Bauarbeiter in Ziirich, Basel und Bern
im Jahre 1924 (rein ausbezahlte Stundenlohne).
Uebersicht 9.

Absolute Zahlen Lohn in Bern
Krbaitr (Stundenléhne) = 100

Ziirich Basel Bern Ziirich Basel

Maurer . . . . . . . . . 1.65 1.69 1.70 974 99,4
Sandsteinhaver . . . . . . 2.30 2.30 2.10 109,5 109,5
Kunststeinhauer . . . . . 2.30 2.30 2.10 109,5 109,5
Handlanger . . . . . . . 1.30 1.82 1.35 96,3 97,8
Zimmergeselle . . . . . . 1.75 1.76 1.67 104,8 105,4
Dachdecker . . . . . . . 2.05 1.83 1.80 113,9 101,7
Handlanger . . . . . . . 1.60 1.40 1.40 114,3 100,0
Spengler. . . . . . . . . 1.85 1.80 1.83 101,1 98,4
Hilfsarbeiter . . . . . . . 1.60 1.43. 1.50 106,7 95,3
Werkstattschreiner . . . . 1.91 1.75 1.74 109,8 100,6
Anschlager. . . . . . . . 2.25 1.95 2.05 109,8 95,1
Plattenleger . . . . . . . 2.08 2.08 2.05 101,5 101,5
Parkettleger . . . . . . . 2.30 2.30 2.30 100,0 100,0
Hilfsarbeiter . . . . . . . 1.40 1,32 1.33 105,3 99,2
Gipser. . . . . . . . .. 2.20 1.82 247 101,4 83,9
Maler . . . . . . . . .. 1.83 1.83 1.80 101,7 101,7
Handlanger . . . . . . . 1.60 1.40 1.50 106,7 93,3
Monteur f. sanit. Inst.. . . 1.88 1.79 1.83 102,7 97,8
Hilfsmonteur f. sanit. Inst.. 1.65 1.43 1.40 117.,9 102,1
Monteur f. elektr. Inst. . . 1.85 1.50 1.70 108,8 88,2
Hilfsmonteur f. elekr. Inst.. 1.60 1.20 1.40 114,3 85,7
Durchschnitt (arithm. Mittel)] 1.85 1.72 1.75 105,7 98,3

Aus der Uebersicht geht hervor, dass fiir das Jahr 1924 keine
grossen Unterschiede in den Lohnansitzen im Baugewerbe in den drei
genannten Stiadten festzustellen sind. Das arithmetische Mittel der 21
verzeichneten Stundenlohne betrug im Jahre 1924 in

Zirich . . . . Fr 1.85
Basel . . . . . , 1.72
Bern . . . .. ,, L7

Den Berner Durchschnittslohn = 100 gesetzt, ergibt sich fiir
Zirich eine Vergleichszahl von 105,7, fir Basel 98,3. Hoéhere Durch-
schnittslohne gegeniiber Ziirich und Basel wurden in Bern nur festge-
stellt fir Maurer und Maurer-Handlanger. Fiir Parkettleger wurden
in allen drei Stédten die gleichen Durchschnittslohne angegeben. Ziirich
hatte in den iibrigen 18 Gruppen durchwegs hihere Arbeitslohne als Bern.
In 9 derselben verzeichnete Bern niedrigere Lohne als Basel, in den an-
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dern 9 war das Verhiltnis umgekehrt. Das Gesamtbild ergibt, wenn
man die Stadt mit den hochsten Lohnen jeweilen voranstellt, folgende
Reihenfolge:

2 Mal: Basel — Ziirich — Bern.

9 Mal: Zirich — Basel — Bern.

9 Mal: Zirich — Bern — Basel.

1 Mal: Gleiche Durchschnittsléhne.

Wie steht es nun aber mit den Verinderungen der Lohne gegeniiber
1914 ? Hieriiber gibt Tabelle 4 im Anhang Aufschluss, |

Als arithmetisches Mittel aus den 12 Durchschnittslohnen pro
1914 und 1924 ergibt sich fiir die 3 Vergleichsstidte:

Durchschnittslohn 1914 = 100

1914 1924

Fr. Ir.
Zirich . . . . . . . —.82 1.88 229
Bagel . . . . . . . —179 1.82 230
Bern . .. .. . . —76 1.82 239

Ziirich verzeichnet demnach auch im Jahre 1914 die hichsten
Durchschnittslohne. Deren Steigerung von 1914 auf 1924 war jedoch
in Ziirich am kleinsten (129 9%,), in Bern am grossten (139 9%,). Trotz
der grossten Lohnerhihungen, die Bern verzeichnet, ist heute aber
sein Lohnniveau noch nicht so hoch, wie jenes von Ziirich, da Bern
vor dem Krieg entschieden die niedrigsten Lohne der drei Stidte hatte.

Die stérkere, relative Steigerung der Lohne in Bern lasst den
Schluss zu, dass in Bern auch eine gewisse stirkere Verteuerung der
Baukosten gegeniiber Basel und Ziirich gerechtfertigt ist. Dafiir aber
dass neuerdings Bern auch absolut die hichsten Baukosten aufweist,
konnen die ausbezahlten Arbeiterlohne dagegen nicht verantwortlich
gemacht werden, weil sie eher weniger hoch stehen als in den beiden
andern Stidten. Hiefiir werden vielmehr andere Griinde namhaft ge-
macht werden miissen.

Das Baugewerbe verrechnet bekanntlich nicht die eigentlich zur
Auszahlung gelangten Lohne an die Arbeiter. Zu diesen Lohnansitzen
wird fiir Unkosten ete. noch ein Zuschlag berechnet, der je nach dem
Jahresumsatz verinderlich ist. In der Umfrage bei den Stidten wurden
nun auch die vom Baugewerbe wirklich verrechneten Lohnsitze erfragt.
Sie konnten fiir 9 Arbeitergruppen ermittelt werden.

Aus den in Tabelle 4 im Anhang niedergelegten Zahlen ergeben
sich folgende Durchschnittswerte:

Durchsehnittliche Stundenlohne fiir Taglohnarbeiter
(den Kunden verrechnete Lohne)

1914 1924 1914 = 100
Fr. Fr.
Zirich . . . 1.07 2.76 257.9
Basel . . . . —.87 2.54 292.0

Bern . . . . —.94 2.68 285.1
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Die Stundenléhne fiir Taglohnarbeiten haben in allen drei Stidten
eine grossere Verteuerung erfahren als die rein ausbezahlten Liohne,
da der Anteil der Unkosten offenbar mehr gestiegen ist als die Liohne
selber. Im Jahre 1914 stand Ziirich in der Reihe der 3 Stidte deutlich
obenan, heute dagegen ist der Durchschnitt fiir Bern jenen fiir Ziirich
nidher geriickt.

Wihrend bei den rein ausbezahlten Lihnen Bern den niedrigern
Basler-Lohnen nahe kommt, steht es bei den, den Kunden fiir Tag-
lohnarbeiten verrechneten Lohnen nither bei den hihern Ziircher-Lihnen;
das lasst darauf schliessen, dass in Bern offenbar grissere Zuschlage
verrechnet werden. Ueber Berecht1gung und Ursachen dieser hohern
Unkosten wird noch zu sprechen sein.

Im Verlaufe der Untersuchung hat das Statistische Amt versucht,
in den Besitz von weitern Lohnangaben zu gelangen. Auf seine Ver-
anlassung hat das schweizerische Baumeistersekretariat in Ziirich-
seine iibliche Lohnstatistik iiber die reinen Bauarbeiterlohne bis zum
Jahre 1926 fortgefithrt und dié Resultate dem Amte in verdankens-
werter Weise zur Verfiigung gestellt. Sie erstrecken sich auf 7 grissere
Schweizerstadte und 10 grossere Gebiete. Die Resultate sind in der
Tabelle 5 im Anhange dieser Arbeit ausgewiesen.

Die fiir die vorliegende Untersuchung besonders interessanten
Zahlen sind die folgenden:

Durchschnittliche Stundenléhne in Rappen

1914 1924 1926
Maurer Zimmer- Hand- Maurer Zimmer- Hand- Maurer Zimmer- Hand-
leute langer leute langer leute langer

Zirich . 667 73 50.8 160 170 130 170 170 135
Basel . . 701 75 53.6 1656 173 130 170 178 135
Bern . . 635 70 471 165 166 135 165 166 135

Auch aus den Lohn-Angaben des Unternehmerverbandes lisst
sich also die Tatsache der iiberhohten Baukosten in Bern nicht etwa
durch hihere Arbeitslohne erkldren, womit die bereits auf Seite 20 ge-
machte Feststellung erhirtet wird.

b. Die Materialpreise.

Vergleichbare Daten iiber Materialpreise konnten aus den ein-
gegangenen"Antworten von Formular 2 nicht viele zusammengestellt
werden, da"die Angaben hier sehr liickenhaft waren. Fiir einige Artikel
konnten immerhin die Preise pro 1924 fir Zirich, Basel und Bern er-
mittelt werden. Sie sind in der anschliessenden Uebersicht wieder-
gegeben. ; ‘



SR .- J—

Durchschnittspreise fiir Baumaterialien in Ziirich, Basel und Bern

im Jahre 1924, Uebersicht 10.
Ein- Absolute Zahlen (Fr.) Bern = 100
Artikel heit

Ziirich Basel Bern | Ziirich Basel
Baugips, grau. . . .| 50 kg 5.— 5.30 5.50 90,9 96,4
Hydr. Kalk . . . . . 50 kg 4.50 3.95 | 3.50 | 1286 | 1129
Konstruktionsholz . . m? 105.— 109.— | 90.— 116,7 1244
Laden, roh, abliniert,

18 mm. . . . . . m?2 2.25 210 1.70 132,4 123.,5
Laden, roh, abliniert,

4 mm. . .... m? » . ) - . 100,0
Rahmenschenkelholz . | Lfm. —.60 . —.40 150,0 .
Nigel . . . . . . | kg 1.40 1.45 | 1.25 | 112,0 | 116,0°
Verzinktes Eisenblech,

5 kg perm?* . . .| kg 1.60 1.55 1.50 | 106,7 103,3
Walzblei . . . . . . kg 2., — 2.10 2.— 100,0 105,0
Lotzinn . . . . . . kg 6.— 5.60 6.— 100,0 93,3
Benzin . . . . . . . kg 1.40 1.90 1.80 77,8 105,6

Irgendwelche Sonderstellung Berns in Bezug auf die Material-
preise lasst die Uebersicht nicht erkennen. Von den 10 Artikeln waren
im Jahre 1924 in Ziirich 6 teurer, 2 gleich teuer und zwei billiger als in
Bern, wihrend in Basel 7 teurer, 1 gleich teuer und 2 billiger waren
als in Bern. Das Material wiire nach diesen, allerdings sehr liicken-
haften Angaben zu schliessen, in Bern also eher weniger teuer als in
Ziirich und Basel. Aus den Materialpreisen konnen die hohern durch-
schnittlichen Baukosten also auch nicht erklirt werden.

Das schweizerische Baumeistersekretariat stellte fiir diese Unter-
suchung auch hier einige vergleichende Angaben zur Verfiigung, die
die vorstehend bekannt gegebenen wertvoll erginzen und die Richtigkeit
der vorstehenden Schlussfolgerungen bestitigen.

Preise fiir Zement- und Bausteine in Ziirich, Basel und Bern, 1918 — 1926,
(Angaben des schweiz. Baumeistersekretariats.)

Uebersicht 11.

Portlandzement | Normalstein Wolfstein Kaminstein
Jahr

firiehn.Basel] Bern | Zirich | Bern | Ziirich | Bern | Ziirich | Bern

Fr, Irr. Fr. Fr. Tr. Fr. Fr. Fr.

1914 485 485 40 40 62 60 52 52
1916 605 605 42 45 65 67 55 57
1918 1130 1130 100 115 172.50| 172.50 138 138
1920 1365 1365 100 100 150 150 120 120
1922 950 950 78 80 118 120 100 95
1924 875 885 78 85 118 128 100 100
1925 835 845 78 75 118 118 95 90
1926 810 820 70 75 110 118 100 90
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c. Unkosten, Gewinnanteil und Beteiligung (Anteilscheine).

Da weder in den Lohnen noch in den Materialpreisen der Grund
dafiir gefunden werden kann, dass in Bern teurer gebaut wird als ander-
wiirts, so wird die Ursache dieser Erscheinung anderswo gesucht werden
miissen. Als mitsprechender Faktor konnen hier zunichst die Geschifts-
unkosten des Unternehmers in Frage kommen. Dieselben sind in Bern
tatsichlich grisser als in andern Stadten, da verschiedene Positionen,
aus denen sie sich zusammensetzen, wie inshesondere Mietzinse fiir
Bureau, Werkstitten und Lagerplitze etc. in Bern hioher veranschlagt
werden miissen als anderwirts.

Als Gewinnanteil rechnet der Bauunternehmer normalerweise
10—15 9%,. Wenn dieser Ansatz auch in Bern iiblich sein soll, wie ver-
sichert wird, dann kénnen sich die hohen Baupreise nich{ aus einem
tibermissigen Gewinnanteil herleiten lassen.

Einen nicht zu unterschiitzenden Einfluss auf die Gesamtbau-
kosten bt die FEinkalkulation der Beteiligung des Unternehmers am
Bau aus. Je linger je mehr sind in letzter Zeit die Bauarbeiten jenen
Unternehmern iibertragen worden, die nicht volle, direkte Bezahlung
der Arbeit verlangen, sondern sich fiir einen Teilbetrag ihrer Forde-
rungen Anteilscheine geben lassen (Konsortialbauten). Es ist nun
iiblich geworden, dass die Unternehmer diese Beteiligungen, die fiir
sie oft kein gutes Geschiift sind, von Anfang an in ihre Einheitspreise
einkalkulieren, um damit dem mit diesen Anteilscheinen verbundenen
Risiko zu begegnen. In vielen Fallen ist die Beteiligung so gross, dass
die Baukosten um 20 bis 30 9%, hoher zu stehen kommen, als wenn
ohne diese , kiinstliche Finanzierung gebaut werden konnte,

Das statistische Amt hat die ganze Frage der Beteiligung mit
einem vorurteilslosen Bausachverstindigen, der seit Jahrzehnten in
Bern wohnt und selber als Baumeister seinerzeit mehrere Hiiuser er-
stellte, eingehend besprochen und ihn ersucht, seine Auffassung schrift-
lich dem Amte zur Verfiigung zu stellen. Die Aufschliisse sind so interes-
sant, dass sie im folgenden wiedergegeben seien.

,,Der Hauptgrund der teuren Wohnungen, welche seit 1917 gebaut
wurden, ist der Genossenschaftsbau mit Beteiligung der Bauhand-
werker. Diese angebliche Beteiligung wurde voll auf die Preise geschla-
gen und bei grossen Zuschligen oft noch mehr dazu gerechnet. Da-
durch entstehen hohe Bausummen und nach diesen Bausummen wird
dann auch das Architekten-Honorar berechnet, so dass der Bau also
nochmals teurer wird.

,»Verteuernd wirkt dann auch das Bestreben der beteiligten Bau-
handwerker, welche, da sie nun einmal beteiligt sind, moglichst viel
Arbeiten in den betreffenden Bauten ausfithren wollen. Es geht dies
durch alle Bauhandwerke durch und eine Menge Arbeiten werden ge-
macht, welche bei einer sparsamen Bauweise nicht, oder dann nur in
bescheidenem Masse ausgefiihrt wiirden.

»,Genau wie der Genossenschaftsbau mit Beteiligung, wirkt auch
der Konsortialbau, vielleicht sogar noch in verschirftem Masse. Friiher
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hat der einzelne Baumeister, Maurer- oder Zimmermeister, insofern er
nicht geniigend Auftrige fiir fremde Rechnung hatte, auf seine Rechnung,
je nach den Verhiltnissen, ein, zwei oder mehr Wohnhéuser gebaut
und soweit er die Arbeiten nicht selbst ausfiihrte, die andern Bauhand;
werker bezahlt. Dadurch hatte er Interesse, anstdndige und billige
Preise zu erhalten und dafiir gesorgt, dass nur die notwendigsten Arbeiten
ausgefiihrt wurden. Namentlich hatte er auch ein Interesse daran,
dass die Arbeiten richtig und solid ausgefiihrt wurden und alles im
Rahmen der Wirtschaftlichkeit blieb. Dadurch sind auch die Héuser
bedeutend billiger und doch gut, oder noch besser gebaut worden, als
es heute bei den Genossenschafts- und Konsortialbauten der Fall ist.

,,Dies diirften die Hauptgriinde sein, weshalb in Bern so teuer ge-
baut wird. In Zirich diirfen sich z. B. bei den Genossenschaftshauten
die Handwerker nicht beteiligen.

,,Ferner mochte ich noch bemerken, dass ich unter Konsortialbau
das Vorgehen verstehe, dass eine Anzahl Wohnhiuser gebaut werden
und jeder einzelne Handwerker ein Haus, oder kleinere Handwerker
Hypotheken iibernehmen miissen,‘

Tatsache ist, dass die Unkosten des Baugewerbes in Bern etwas
hoher sind als anderwiirts; damit erkldren sich auch, wenigstens bis
zu einem gewissen Ausmasse, die hoheren Kundenlghne, die das Bau-
gewerbe verrechnet und die, verglichen mit den rein ausbezahlten
Arbeiterlohnen, eine stirkere Steigerung verzeichnen. In viel erheb-
licherem Ausmasse diirfte dagegen die Ueberteuerung bei den Baukosten
auf das in Bern besonders stark Brauch gewordene, eben geschilderte
System der Beteiligung der Unternehmer in Form von Anteilscheinen
zuriickzufithren sein. In Basel ist es, wie das dortige Wohnungsamt
mitteilt, ,,nur bei den gemeinniitzigen Wohngenossenschaften iiblich,
dass die Genossenschafter und Uebernehmer der Wohnungen ihren
Anteil an das Genossenschaftskapital (zirka 6 9, des Anlagewertes)
durch Zeichnung und ratenweise Einzahlung von Anteilen aufbringen
miissen. Es ist uns nie bekannt geworden, dass dies auch von privater
Seite von den Mietern gefordert wurde. Die Anteilscheine reprisentieren
das ,,Eigenkapital*. In Ziirich werden Konsortialbauten durch einfache
Gesellschaften erstellt, aber nicht in dem Ausmasse wie in Bern.

Das Genossenschaftskapital, das seitens der Mieter bei Ueber-
nahme einer Wohnung gezeichnet werden muss, betrigt in Ziirich
zur Zeit 54 % des Anlagewertes. Hiezu kommen noch 0,6 9, die
seitens der Stadt Ziirich iibernommen werden, wenn letztere die II, Hy-
pothek bis auf 94,0 9, iibernimmt. Vor einigen Jahren betrug das
Genossenschaftskapital der Mieter noch 15,0 9,, spéter 10 %.

Die Frage dringt sich auf, warum in Bern und nur in Bern in
den Nachkriegsjahren zum Genossenschafts- und Konsortialbau mit
Beteiligung der Unternehmer so stark Zuflucht genommen worden ist.
Der stadtbernische Liegenschaftsverwalter, Herr Jenzer, der sich ein-
gehend mit dieser Frage befasst hat, lasst sich wie folgt dariiber ver-
nehmen:
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,Wenn man weiss, wie sehr die Bauunternehmer in Bern selbst
den Genossenschaftsbau mit Beteiligung verurteilten und den Konsor-
tialbau noch verurteilen, wie die Mieter und ein weiteres Publikum ihn
kritisieren und wie die Behiorden selbst contre cceur, nur dem Zwange
gehorchend, den Genossenschaftsbau mit Beteiligung der Unternehmer
finanziell unterstiitzten, so dringt sich einem die Ueberzeugung auf,
dass objektive und zwingende Griinde fiir diese Art Wohnungsbau be-
standen haben und zum Teil noch bestehen miissen.

,,Zundchst muss die zur Beurteilung des Problems wichtige Tat-
sache in Betracht gezogen werden, dass in Bern, wo sich die Wohnungs-
not frither als in Basel und Ziirich geltend machte, der genossenschaft-
liche Wohnungsbau am intensivsten einsetzen musste, als die Baupreise
noch ausserordentlich hoch standen (1919/20 Fr. 77.50, 1921 Fr. 71.80
per m® umbauten Raumes gegen Fr. 28.10 im Jahre 1914) und, was die
Hauptsache ist, die zukiinftige Preisgestaltung unabgeklirt war. Nur
das eine war ziemlich gewiss, dass die Preise sich nicht auf der damaligen
Hohe halten, sondern mit der notwendigen Sanierung der Volkswirt-
schaft wieder mehr oder weniger zuriickgehen wiirden. Bei derart hohen
Preisen und so unsichern Verhiltnissen war der Wohnungsbau auf
personliche Rechnung fiir die Bauunternehmer finanziell viel zu riskiert.

,2Auch die Art des damals vorherrschenden Wohnungsbaues, die
Mietskaserne in grossen Kolonien mit den &dusserst einfach ausgebauten
Kleinwohnungen, war fiir den. einzelnen wenig verlockend, weil solche
Héuser auf dem freien Markt fast unverkiuflich sind und anderseits
deren Vermietung mit viel Unbeliebigkeiten verbunden ist. :

,Ein fiir die Bautitigkeit besonders wichtiges Moment bildete
ferner die Schwierigkeit der Finanzierung. Wihrend in der Vgrkriegs-
zeit einerseits die fiir die Beschaffung von Hypotheken massgebende
Grundsteuerschatzung im grossen und ganzen den Gestehungskosten
entsprach und anderseits die Banken in der Regel 24 der Grundsteuer-
schatzung als erste Hypothek gewihrten, blieb zur Zeit der hochsten
Baukosten nicht nur die Grundsteuerschatzung im allgemeinen wesent-
lich unter den Anlagekosten, sondern die Geldinstitute (besonders die
bernische Hypothekarkasse) wichen auch von der frithern Regel ab und
nahmen in der Bemessung der Hypothekardarlehen auch Riicksicht auf
die Brandversicherungsschatzung der Geb#ude, die mit den Vorkriegs-
ansitzen zuziiglich 30 9%, noch weit unter der Gebiude-Grundsteuer-
schatzung blieb. Bei dieser Zuriickhaltung der Banken war es damals
in den seltensten Fillen moglich, mehr als 560 9, der effektiven Gestehungs-
kosten abziiglich Subventionen a fonds perdu ohne andere Sicherheiten
zu beschaffen. Die Unternehmer hitten also bei Erstellung der Bauten
auf personliche Rechnung ihre ganze Kapitalkraft und Kredltfahlgkelt
anspannen miissen, um nur einzelne Bauten finanzieren zu konnen.

,,Die Beseitigung der Wohnungsnot, die kaum in einer andern
Schweizerstadt so driickend war wie in Bern, durch Erstellung einer
grossen Zahl moglichst billiger Kleinwohnungen in der denkbar kiirzesten
Zeit, war unter solchen Umstinden nur moglich auf dem Wege der
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Griindung von Baugenossenschaften mit erheblicher finanzieller Beteili-
gung der Unternehmer und der Gemeinde. Die Bauunternehmer und
Handwerker konnten so ihr finanzielles Risiko einigermassen beschrin-
ken: warfen die Hiuser eines Tages nicht mehr eine hinreichende Rendite
ab und mussten sie zwangsweise verwertet werden, so konnten im
schlimmsten Falle ihre eigenen in Anteilscheinen und Hypotheken
investierten Kapitalien verloren gehen, im iibrigen aber kam eine per-
sonliche Haftung und eine Schmilerung des Kredites nicht in Frage.

,,In Zirich, Basel und andern Schweizerstidten erreichte — im
Gegensatz zu Bern — die Wohnbautiitigkeit erst in einer Zeit ihren
Héhepunkt, als sich die Baukosten bei einem Index von zirka 170
und einer Bausumme von zirka Fr. 48.— per m?® umbauten Raumes
ziemlich stabilisiert hatten und die Unternehmer es viel eher wagen
durften, wieder auf personliche Rechnung zu bauen. Dazu kommt,
dass beispielsweise der Kanton und die Gemeinde Ziirich den Woh-
nungshau, namentlich fir kinderreiche Familien, in noch weiterge-
hendem Masse finanziell unterstiitzten, als dies bei uns der Fall war,
Ausser den erheblichen Subventionen a fonds perdu gewihrte die Stadt
Ziirich an den Bau billiger Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen
fiir kinderreiche Familien Nachgangshypotheken bis zu 94 9, der effek-
tiven Baukosten. Ueberdies unterstiitzte die Ziircher Kantonalbank
den Kleinwohnungsbau durch Gewihrung von I. Hypotheken bis auf
65 %, des Anlagewertes ohne weitere Sicherheiten und von II. Hypo-
theken bis auf 80—85 9, des Bau- und Landwertes zu den nimlichen
Bedingungen wie fiir I. Hypotheken unter der Voraussetzung ihrer
Sicherstellung durch Gemeinde oder Staat. Die Baugenossenschaften
und Unternehmer hatten also bei dieser Art Wohnungsbau nur noch
6 % der Anlagekosten zu beschaffen, wihrend sie in Bern, wie oben
erwahnt, 20 %—50 9, der Anlagekosten — je nach der Beteiligung der
Gemeinde — aufbringen mussten.

,Zum Schlusse darf nicht ausser acht gelassen werden, dass zur
Zeit als der genossenschaftliche Wohnungsbau in Bern, zufolge der
allgemeinen Wohnungsknappheit, in voller Bliite stand, der Mietzins-
index weit hinter dem Baukostenindex zuriickblieb (1921 Baukosten-
index 255, Mietzinsindex 152), wihrend z. B. in Ziirich in den Jahren
1926 und 1927, als die Wohnungsproduktion ihren Hohepunkt erreichte,
der Mietzinsindex den Baukostenindex schon iiberschritten hatte.

,,Die geschilderten Verhiltnisse geben meines Erachtens hinrei-
chenden Aufschluss iiber die Frage, warum in Bern der genossenschaft-
liche Wohnungsbau mit Beteiligung der Unternehmer eine grissere
Bedeutung erlangte, als in andern Schweizerstidten, und begriinden
auch die Tatsache, dass die Beteiligung zu einer Erhohung der Bau-
preise fithren musste.*

d. Arbeitsleistung und Betriebsorganisation.

- Man koénnte vermuten, dass auch die Intensitit der Arbeitsleistung
in den verschiedenen Stédten nicht gleich gross sei und dadurch Unter-
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schiede in den Einheitspreisen sich rechtfertigen liessen. Viele Bau-
unternehmer, denen wir diese Frage zur Beantwortung vorgelegt haben,
dusserten sich dahin, dass tatsichlich nach ihren Erfahrungen und
Beobachtungen infolge des gemichlichen Bernertemperamentes bei
uns die Arbeitsverrichtung in allen Berufskategorien eine etwas lang-
samere und weniger intensive sei, als anderwirts. Zu entscheiden, ob
und wie weit dieser Einwand zutrifft, ist schwierig und noch viel schwie-
riger wire es, im Falle dass er zutreffen wiirde, den Einfluss auf die
Preisbildung zahlenmiissig festzustellen. Der Baumeister in Bern be-
schaftigt schliesslich ja auch nicht nur Berner Arbeiter, sondern wohl
ebensoviele iibrige Schweizer und Auslinder (Italiener); bei diesen trife
der genannte Einwand der ,,Gemichlichkeit* sowieso nicht zu, es sei
denn, dass die Auswirtigen von den Einheimischen recht bald ,,ange-
steckt wiirden.

Das Problem der Arbeitsleistung ist dusserst komplizierter Natur.
Differenzen konnten hier nur durch direkte Experimente mit einer
grossen Zahl von Arbeitern festgestellt werden. So kiénnte man z. B. in
Bern, Ziirich, St. Gallen und Basel Versuche dariiber anstellen, wie gross
der durchschnittliche Zeitaufwand fiir die Herstellung eines m?® Back-
steinmauerwerkes, eines m2? Verputzes, einer Tiire usw. sei, und dann
durch ortlichen Vergleich das Verhiltnis der durchschnittlichen Arbeits-
leistung von Stadt zu Stadt feststellen. Ohne eine solche, an sich interes-
sante, aber zeitraubende und schwierig durchzufiihrende Untersuchung
kann kein Urteil gefallt werden, ob wirklich die Berner Bauarbeiter
weniger intensiv arbeiten, als ihre iibrigen Berufskollegen.

Differenzen in der Arbeitsleistung hingen wohl eher mit dem
Lohnfaktor zusammen. Wo ungeniigende Lohne bezahlt werden, ist
nicht die gleiche Arbeitsleistung zu erwarten, wie dort, wo die Lohne
zum mindesten den Lebenskosten angeglichen sind. Es war in dieser
Hinsicht unlingst im Organ des Schweiz. Baumeisterverbandes, im
,,Hoch- und Tiefbau‘ ein bemerkenswerter Artikel zu lesen, der daran
ankniipft, dass die Lust, das Maurerhandwerk zu erlernen, bei der
Jugend nicht sehr gross sei und die Aufmunterung durch die
Eltern beinahe ganz fehle. Es habe daher in erster Linie das
Interesse dafiir geweckt werden miissen. Wortlich heisst es dann: ,,Ueber
das ,,Wie‘* brauchte man sich nicht lange den Kopf zu zerbrechen.
Und siehe da! Der Erfolg der neuen Lohnansitze war — begreiflicher-
weise — ein durchschlagender. In Scharen stromten Jiinglinge und
gereifte Manner, die da die Maurerei erlernen wollten, herbei; der Viter,
die ihre Sprosslinge’ plotzlich als zum Maurer ganz besonders befiahigt
erkannten, waren nicht wenige|*

Wichtiger als die Unterschiede in der Arbeitsleistung zwischen
Bernern und Nichtbernern sind jene, die zufolge der Verkiirzung der
Arbeitszeit tatsiachlich zu verzeichnen sind, denn es ist rein wirtschaftlich
betrachtet natiirlich nicht gleichgiiltig, ob per Woche 59, bezw. 52,
50 oder 4714 Stunden gearbeitet wird. Im Jahre 1920 hatte das Eidg.
Volkswirtschaftsdepartement eine parititische Kommission zur Ver-



billigung der Baupreise fiir Wohnhiuser eingesetzt, der als Ziel gesetzt
war, eine Wohnbauverbilligungsmethode ausfindig zu machen. Die
Kommission erreichte trotz mehreren Sitzungen nichts, sie teilte das
Schicksal so vieler in jenen Jahren vom Bunde eingesetzten Kommis-
sionen., Dieser Kommission wird hier bloss deshalb Erwihnung getan,
weil in ihren Sitzungen auch das Arbeitszeitproblem im Baugewerbe
erortert wurde und dabei ein Vertreter des Baumeisterverbandes die
fiir unsere Untersuchung nicht unwichtige Bemerkung machte, dass
der Riickgang der Arbeitsleistung zufolge der Arbeitszeitverkiirzung
auf 40 9, zu veranschlagen sei. Wie immer es sich auch mit der Richtig-
keit dieser Angabe verhilt, Tatsache ist, dass die Arbeitszeit im Bau-
gewerbe heute gegeniiber vor dem Kriege eine Kiirzung erfahren hat,
die verteuernd auf die Baukosten wirken musste. Im iibrigen handelt
es sich aber hierbei um ein Problem der Kultur und um eine Tatsache,
die fiir alle Erwerbszweige unseres Landes in gleicher Weise in Er-
scheinung getreten ist. Fiir das Baukostenproblem in Bern im Vergleich
zu andern Stddten spielt diese Art der verminderten Arbeitsleistung
jedenfalls keine Rolle.

Es gibt auch Kenner der Verhiltnisse, die behaupten, in Bern sei
die Bauzeit fiir ein und dasselbe Objekt linger als anderswo, was zum
Teil der gemiichlichern Bauweise, zum Teil den strengern baupolizei-
lichen Massnahmen zugeschrieben wird. Sicher ist, dass eine lange
Bauzeit zufolge Auflaufen der Bauzinse verteuernd wirkt. Wieweit
die Bauzeit in Bern tatsichlich eine lingere ist als anderwo, lasst sich
wohl schwer beurteilen. Das ziircherische Baugesetz schreibt fiir die
Bezugsbereitschaft von Neubauten z. B. gleich wie das bernische in
der Regel 6 Monate nach Vollendung des Rohbaues vor.

Ferner wirkt sich die Organisation der Betriebe auf die Hohe der
Baukosten aus. In Bern finden sich nur wenige grosse Betriebe mit
modernen Einrichtungen, die im Sinne einer grésstmoglichen Bauver-
billigung zu arbeiten in der Lage sind. Auch sind in Bern keine Spezial-
fabriken fiir Bauartikel und fertige Arbeiten wie Fenster etc. vorhanden,
womit Bern andern Schweizerstidten gegeniiber stark im Nachteil
ist. Dazu kommt, dass in Bern der Vorteil der Normalisierung bis jetzt
so gut wie gar nicht ausgeniitzt wurde. Damit soll allerdings kein Vor-
wurf verbunden sein, da sich den Normalisierungsbestrebungen iiberall
grosse Schwierigkeiten entgegenstellen.

Von wesentlichem Einfluss auf die Héhe der Wohnbaukosten ist
auch die Art der Arbeitsvergebung. Anlisslich der Diskussion iiber
die hohen Erstellungskosten der von der Gemeinde gebauten Wohn-
kolonie auf dem Briinnacker z. B., wurde im Stadtrate von den Re-
ferenten Indermiihle, Schneider und Vogel iibereinstimmend als ein
Grund der verhiltnismassig hohen Baukosten folgendes festgestellt:

,Durch die Aufteilung der Arbeiten in viele kleinere Auftriige
ging der Vorteil der Serienarbeit verloren.“ Wie festgestellt wurde,
kommt es gewiss 6fters vor, dass um tunlichst viele Firmen beschaftigen
zu konnen, die einzelnen Arbeiten stark verteilt werden. Das wirkt
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entschieden verteuernd auf die Gesamt-Erstellungskosten. Welche
Bedeutung dem Streben nach Typisierung im Baufach und der bessern
Ausniitzung des Maschinenbetriebes beigemessen werden muss, zeigt
deutlich die folgende Stelle eines Artikels im ,,Schweizer Baublatt*
1925, Nr. 63:

,,Es wird heute allgemein iiber zu hohe Baukosten und mangelnde
Rendite beim Bauen geklagt. Gewiss muss zugegeben werden, dass
diese Klagen infolge hoher Arbeitslohne, unertriglicher Steuern, teurer
Baumaterialien und iibersetzten Bankspesen etc. leider begriindet sind.
Anderseits ist es aber auch Tatsache, dass das Gros unserer Baumeister-
schaft, namentlich auf dem Lande, zu seinem eigenen Schaden aus den
neuesten Errungenschaften der Technik zu wenig Nutzen zieht und
vielfach noch in althergebrachter Weise Bauten erstellt. Die Bevorzu-
gung neuzeitlicher, maschineller Arbeitsmethoden ist aber geeignet,
die Folgen der genannten Uebelstinde fiir das Baugewerbe abzu-
schwichen.

Auch der scharfe Konkurrenzkampf zwingt jeden Baumeister
immer mehr, die Erstellung der Bauten so billig und rasch zu bewirken,
wie dies beim heutigen Stande der Bautechnik moglich ist. Es muss
erkannt werden, dass Menschenhand fiir die Schwerarbeiten auf dem
Bau zu teuer und zu langsam ist und gegeniiber den vielen verfiigharen
mechanischen Hilfsmitteln nicht mehr bestehen kann. Immer mehr
bildet heute die Voraussetzung fiir gewinnbringendes Arbeiten die Er-
kenntnis, dass die teure physische durch die rasche und billige mecha-
nische Arbeitsleistung ersetzt werden muss.

Die von Laien oft verfochtene Ansicht, dass sich Maschinen nur
bei Grossbauten lohnen, ist irrig. Dieses Urteil mochte vielleicht
vor Jahren noch zutreffen, heute gibt es aber Maschinen, die sich ohne
grosse Kosten und Montagearbeiten mit Nutzen auch bei kleineren
Bauten verwenden lassen. Es kann sich nun nicht mehr darum handeln,
die Frage zu erértern, ob iiberhaupt auch bei kleineren Bauten maschinell
gearbeitet werden soll, sondern einzig und allein darum, welche Ma-
schinen hierzu am besten geeignet sind.*

Interessant sind die einschligigen Thesen, die kiirzlich im tech-
nischen Ausschuss des deutschen und preussischen Stidtetages in
Miinchen aufgestellt worden sind und die lauten:

,,Zur Verbilligung der Bauweise muss eine rationelle Typisierung
und Normierung planméssig durchgefiilhrt und durch systematische
Versuche gefordert werden.

,,Die Wohnung ist, da die Wohnungsbediirfnisse Hunderttausender
die gleichen sind, ein Massenartikel, der infolgedessen ebenso rationell
erzeugt werden muss, wie sonstiger Massenbedarf.

,,Die einzelnen Teile der Massenwohnung konnen technisch besser
durchgearbeitet und billiger produziert werden, wenn sie in Massen
verwendet werden. Es ist daher zu fordern, dass die Bauteile der Klein-
wohnungsbauten weitestgehend normiert werden,
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,,Die Normierung und Typisierung muss sich nicht nur auf die
Formen der einzelnen Bauteile, sondern auch auf die Planung, auf die
Vergebung der Arbeiten und auf die Qualitit der zur Verwendung ge-
langenden Baustoffe sowie auf das Bauverfahren erstrecken.

.,Wertvolle Vorarbeiten sind bereits geleistet. Fiir die Vergebung
offentlicher Arbeiten sind technische Vorschriften fiir Bauleistungen,
allgemeine Bestimmungen fir die Verwendung von Bauleistungen,
allgemeine Vertragsbedingungen fiir die Ausfithrung von Bauleistungen
vom Reichsverbindungsausschuss als Norm aufgestellt. Der Normen-
ausschuss der deutschen Industrie hat etwa 150 Tafeln iiber Baunormen
aufgestellt mit dem Ziele, immer wieder in grisserer Zahl oder in Massen
benotigte Bauteile in gleichen Abmessungen und Formen herzustellen,
um dadurch die richtige Massenanfertigung erst zu ermoglichen und eine
wesentliche Verbilligung herbeizufiihren.

,,Die Normierung der Baustoffe hat den weiteren Vorteil, dass in
fabrikmiissiger Herstellung Vorratswirtschaft in der stillen Jahreszeit
getrieben werden kann. - Sie eroffnet die Moglichkeit, aus dem Bauge-
werbe, das ja immer noch Saisongewerbe ist, ein Dauergewerbe zu
machen und damit der Arbeitslosigkeit zu steuern.*

Das Problem rationeller Bauweise wird von Ingenieur Bachhaus,
Berlin, in einem bemerkenswerten Aufsatz: ,,Die Rationalisierung der
Bauwirtschaft‘‘ (Zeitschrift fiir Wohnungswesen 1927, Heft 13) behandelt,
dessen Hauptargumente hier wiedergegeben seien:

»Das Kernstiick der Rationalisierung des Wohnungsbaues ist die
weitere Durchdringung und Verbesserung unserer Arbeits- und Betriebs-
methoden in der Werkstadt und auf der Baustelle. Dieser Teil der Arbeit
ist von entscheidender Wichtigkeit, einerlei, ob man das althergebrachte
,,bewiihrte’* Bauverfahren einer Umstellung auf wirtschaftlichere Me-
thoden unterziehen will oder ob es sich um die Einfiihrung ganz neuer
Bauweisen bis hiniiber zum Montagebau oder fabrikmissigen, serien-
weisen Herstellung unserer Wohnungen handelt.... Hierbei hat sich
in weitgehendem Masse die Verwendung bestimmter Grundrisstypen
eingebiirgert, deren Verwendung iibrigens hei grisseren, zusammen-
hingenden Bauvorhaben der Vorkriegszeit auch schon iiblich war.
Die Entwurfsbearbeitung hat ferner Riicksicht zu nehmen auf die
grossen Vorteile, die fiir die Durchfiihrung des Bauvorganges aus der
fortschreitenden Normung der Bauteile erwachsen konnen. Die Normung
von Fenstern, Tiiren, Treppen, Beschlagteilen, ferner von Installations-
und sanitdren Einrichtungen, hat durch die mehrjiahrige Tatigkeit der
Reichshochbaunormung unter Fiihrung des deutschen Normenaus-
schusses bereits erhebliche Fortschritte gemacht. Diese Vorteile liegen
einerseits in der durch die Beschrinkung auf wenige Normen miglichen
Ersparnis bei der Herstellung der Bauteile, anderseits in der Vereinfa-
chung beim Einbau, gegebenenfalls auch bei der Auswechslung einzelner
Bauteile. ... Die Anwendung von Maschinen, die Konstruktion zweck-
missiger und leichtbeweglicher Geriiste, das Heranbringen, die Lagerung
und der Transport der Baustoffe auf der Baustelle werden in engem
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Zusammenhang mit diesen Beobachtungen ausgestattet werden miissen.
Letzten Endes kommt alles darauf an, rationelle Arbeitsmethoden zu
finden.... Vielleicht dringt auch in der Bauwirtschaft die Entwick-
lung nach Konzentration: Grossbauherren auf der einen Seite, Gross-
unternehmer auf der andern. Eine derartige Entwicklung braucht
im Baugewerbe noch lange nicht das Ende aller kleinen Betriebe zu
bedeuten, denn fiir die Unterhaltungsarbeiten wird der kleine, hand-
werklich arbeitende Betrieb immer unentbehrlich sein, aber es ist nicht
zu vertreten, dass bei grossen Auftriigen, wie es hiufig noch vorkommt,
die Preisbemessung nach der Leistungsfihigkeit des schwiichsten und
schlechtest organisierten Betriebes erfolgt, nur weil man glaubt, ihn
iilber Wasser halten zu miissen. Vielleicht lisst aber die bisherige Art
unseres Hauserbauens die Entwicklung wirklich rationeller Arbeits-
methoden nicht zu.

,,Die Vorteile einer maglichst weitgehenden Rationalisierung der
Bauwirtschaft sind mannigfachster Art. Abgesehen davon, dass eine
dauernd bessere Beschiftigung der Bauarbeiter durch die damit ver-
bundene Ersparnis an Erwerbslosenunterstiitzung der Wirtschaft mittel-
bar zugute kommen muss, werden sie in ihrer Gesamtwirkung hinaus-
laufen auf eine Ersparnis an Kapital. = Diese wiederum hat niedrigere
Mieten zur Folge und wirkt dadurch dem allgemeinen Streben nach
Lohnerhohung entgegen. Hierin und in der Belehnung der Gesamt-
wirtschaft wird letzten Endes fiir diese der unmittelbare Vorteil durch
die Rationalisierung der Bauwirtschaft liegen.

" Im Organ des Schweizerischen Baumeisterverbandes, dem ,,Hoch-
und Tiefbau‘ #ussert sich allerdings dessen Prisident, Dr. Cagianut,
gegeniiber den Rationalisierungsbestrebungen etwas skeptisch. Dr.
Cagianut schreibt u. a.:

,,Der Reduktion der Arbeitszeit konnten wir nicht, wie die In-
dustrien, die Vervollkommnung der mechanischen Mittel entgegensetzen.
Wir lehnen es ab, dass uns Arbeitszeitverhiltnisse zugemutet werden,
die fiir unser Gewerbe n1cht _passen. Die Lohne machen 50 9, und mehr
der Baukostenbetrige aus.

Nicht ganz der gleichen Auffassung wie Dr. Cagianut ist der in
dieser Arbeit bereits ofters genannte Baufachmann; er glaubt, dass in
Bern die mechanischen Hilfsmittel vom Baugewerbe nicht geniigend
ausgeniitzt wiirden. ,,In den letzten Jahren hat sich z. B. in Ziirich*,
schreibt der Betreffende, ,, der maschinelle Betrieb auf den Bauplatzen
sehr entwickelt. In Bern ist dies weniger der Fall; die Anwendung von
mechanischen Mitteln durch Typisierung der Bauten und Normung
der Bauteile findet hier zu wenig Beachtung. Dadurch wiirde es moglich,
dass der grissere Teil der Bauarbeiter auch im Winter in der Werkstatt
beschiftigt werden konnte. Dies wiirde auch dem Streit um die Ar-
beitszeit die Spitze nehmen.*

Der Vereinfachung der Bauweise werden allerdings heute auch
durch die baupolizeilichen und feuerpolizeilichen Vorschriften bedeu-
tende Hindernisse entgegengestellt. Was in Ziirich, im Bericht der



— 48 -

Expertenkommission fiir verbilligten Wohnungsbau, vom 12, Mai 1926
ausgefithrt wird, das gilt in hohem Masse auch fiir die bernischen Ver-
haltnisse: Die heutigen Vorschriften sind, namentlich in bezug auf
Flachbauten (zweigeschossige Einfamilienhduser) zu streng. Solche
Hé#user sollten ohne Baugeriiste erstellt und in kiirzerer Zeit bezogen
werden diirfen als mehrgeschossige Hiuser, dadurch kiénnten die Er-
stellungskosten auch erheblich verringert werden.

Ein Kenner der stadtbernischen Verhiltnisse im Bauwesen fasste
seine Kindriicke iiber die Arbeitsleistung und Betriebsorganisation
in den folgenden Satz zusammen:

,,unter Anwendung von neuzeitlichen Konstruktionen richtiger
Finanzierung und freier Konkurrenz wiren in Bern so gut wie ander-
wirts Wohnungen zu erstellen, deren Erstellungskosten und infolge-
dessen auch die Mietzinse den hier bestehenden wirtschaftlichen Ver-
hiltnissen besser angepasst wiren, als es heute der Fall ist.*

e. Die Grundstiickpreise.

- Die Bodenpreise waren in der Diskussion iiber die Mietpreise von
jeher Gegenstand eingehender Erirterungen. Ihre Bedeutung auf die
Baukosten und die Mietpreishildung wurde zwar oft unterschitzt,
aber weit ofters iiberschétzt.

Von Ziirich, Basel und Bern liegen von den lokalstatistischen
Aemtern Zahlenausweise iiber Bodenpreise vor. Alle drei Stidte fithren
eine Statistik der Handanderungen, getrennt fiir bebaute und unbe-
baute Grundstiicke. Bei der Statistik des Besitzwechsels unbebauter
Grundstiicke unterscheidet zur Zeit allerdings nur Ziirich zwischen
baureifem und anderem Land. Da aber wohl in allen drei Stéadten der
Grossteil aller umgesetzten, unbebauten Grundstiicke Bauplitze sind,
so wird man auch ohne deren besondere Ausscheidung von den iibrigen
unbebauten Grundstiicken auf die Preisverhiltnisse am Bauplatz-
markt schliessen konnen. Die absoluten Preise per m2, die auf diese
Weise ermittelt werden, werden etwas niedriger sein, als die durch-
schnittlichen Bauplatzpreise, da diese in der Regel hoher bezahlt werden,
als das nicht baureife Land. Die folgende Uebersicht veranschaulicht die
Verhiltnisse fiir Ziirich, Basel und Bern in den Jahren 1924 und 1925:

Die Ireihlindlg umgesetzten, unbebauten Grundstiicke in Ziirich, Basel und Bern

Uebersicht 12.

1924 und 1925.

1924 1926

Fliiche Verkaufspreis Fr. Fliche Verkaufspreis Fr.
Ar Ar

im ganzen | pro m? im ganzen | pro m?

5990 [9706000.— | 16.20 8141 11764 000.— | 14,40
6041 [6391000.— | 10.60 5193 6671 000.— | 12.80
2305 |5676000.— | 24.60 1293 2560000.— | 19.80
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Zahlen iiber die Grundstiickpreise sind im allgemeinen ortlich
sowohl wie insbesondere interlokal nur schwer vergleichbar. Auch bei
vorstehenden Zahlen ist die Vergleichbarkeit beschrinkt, indem der Zufall
wie bei den Marktwohnungsmietpreisen eine grosse Rolle spielen kann.
Konnen nicht die billigen Bodenpreise z. B. von Basel fiir 1924 und 1925
damit zusammenhingen, dass zufillig in Basel die in diesen beiden Jah-
ren handgeinderten, unbebauten Grundstiicke zum grossen Teil an der
jussersten Stadtgrenze lagen, jene in Bern dagegen in bevorzugtern
Lagen der Stadtmitte usw.?! Diese Andeutungen iiber die iiblichen
Grundlagen der Bodenpreisstatistik diirften geniigen, um die Beweis-
kraft von interlokalen Angaben iiber die durchschnittlichen Boden-
preise eines einzelnen Jahres auf Grund der Handinderungsstatistik
ins richtige Licht zu riicken. Irgendwelche zuverliissige Schliisse konnten
nur aus einem Material der drei genannten Stidte gezogen werden,
das sich auf eine griossere Anzahl von Jahren erstrecken wiirde. Besser
vergleichbare Angaben ergeben sich, wenn man interlokal die Boden-
preise fiir bestimmte Grundstiicke in bestimmten, gleichartigen Wohn-
quartieren feststellt, z. B. an der dussersten Stadtgrenze oder in einem
sozial gemischten Stadtquartier, zirka 10—20 Minuten vom Bahnhof
entfernt. Dieses Verfahren wurde hierseits eingeschlagen und zeitigte
fiir die Stadte Ziirich, Basel, Bern und Lausanne folgendes Ergebnis:

Preis per m?

Stadtmitte Stadtgrenze
(Wohnhauser m, mittl. Komfort) (Arbeiterhiuser)
Fr. Fr.
Zirich . . . 20.— bis 60.— 5.— bis 20.—
Basel . . . . 30.— bis 50.— 10.— bis 20.—
Bern . . . . 25.— bis 50.— 8.— bis 25, —
Lausanne . . 8.— bis 20.—

Nach dieser Uebersicht, die zuverlissiger sein diirfte, als die vor-
hergehende, ist der freihindig umgesetzte Boden in den drei Gross-
stidten pro m? ungefihr gleich im Preise, so dass die iiberhohten Bau-
kosten in Bern auch nicht wohl mit iiberhohten Bodenpreisen gerecht-
fertigt werden konnen. |

In einzelnen Fillen scheint immerhin das Bauterrain in Bern
teurer verkauft zu werden, hauptsichlich wo das Bauterrain von Bau-
genossenschaften oder von Baukonsortien angekauft wird und der
Verkéufer dann gewohnlich ein oder mehrere Héuser, event. auch
Hypotheken an Zahlungsstatt annehmen muss. Diese hohen Boden-
preise wirken dann natirlich auch auf Privatkiufe und die Mietzinse
ein, dhnlich wie die Anteilscheine der Unternehmer, Von verschiedenen
Autoren wurde die Gestaltung der Mietpreise ausschliesslich von der
Hohe der Bodenpreise abhiingig gemacht. Damit wurde aber die Be-
deutung des Bodenpreises erheblich iiberschitzt.

Rechnet man z. B., dass zu dem im Berner Baukosten-Index be-
riicksichtigten Haus mit 3 Wohnungen zu je zwei Zimmern 400 m?2
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Bauland gehoren, so stellen sich die Grundstiickkosten bei Annahme
eines Bodenpreises von Fr. 10.—, bezw. Fr. 30.— pro m?2 auf total
Fr. 4000.—, bezw. Fr. 12 000.—. Rechnet man mit einer Verzinsung
von 7 %, so belastet der Boden den Mietpreis einer Wohnung im ersten
Fall mit 93 Franken, im zweiten Fall mit 280 Franken, d. h. der Anteil
des Bodenwerts am Gesamtmietpreis macht bei einem Bodenpreis von
Fr. 10.— rund 8 %, bei einem solchen von Fr. 30.— rund 20 9, des
Gesamtmietpreises aus. Der Grundstiickpreis ist fiir den Mietpreis
wohl mitbestimmend, aber allein ausschlaggebend, wie es einzelne
Theoretiker annehmen, ist er bei uns jedenfalls nicht.

f. Wohnungsausstattung und Bauweise.

Es ist eine bekannte Tatsache, dass sich die menschlichen Be-
diirfnisse und Lebensanspriiche gegeniiber frither erheblich erweitert
haben. Was einst als Luxus angesehen wurde, dem nur eine kleine
Volksschicht fronen durfte, wird heute unter den durch den Kultur-
stand gegebenen Verhiltnissen als unentbehrlich fiir breite Volks-
schichten angesehen. Diese unleugbare Wandlung in den menschlichen
Bediirfnissen und Anspriichen hat sich im Wohnungswesen besonders
stark ausgewirkt. Die technischen und hygienischen Errungenschaften
im Wohnungswesen wurden immer mehr den weitesten Kreisen des
Volkes zuginglich gemacht und die Lehre aufgestellt, dass erst, wenn
dies restlos der Fall sei, diese Errungenschaften als wahre Wohltat
der Menschheit anerkannt werden konnten.

Den Wandel, der sich gerade auf diesem Gebiete des stadtbernischen
Wohnungswesens im letzten Vierteljahrhundert eingestellt hat, bringen
die folgenden Zahlen der Wohnungszihlungen zum Ausdruck. Wéihrend
1896 gut 145 aller Wohnungen gemeinschaftlichen Abort mit andern
Wohnungen aufwiesen, waren es 1920 nur mehr knapp 17 °/o. Badezimmer-
einrichtungen hatten 1896 bloss 6 9, ein Vierteljahrhundert spiter
dagegen 41 9, aller Wohnungen. Die bessere Ausstattung der Woh-
nungen gegeniiber frither kommt in den obgenannten Zahlen, die um
jene betr. elektrisches Licht, Kochgas, Klosett mit Wasserspiilung,
Warmwasserheizung, Parkett statt tannenen Riemenbiden usw. leicht
ergiinzt werden kionnten, drastisch zum Ausdruck.

Vielleicht wird heutzutage in bezug auf Wohnungsausstattung hie
und da sogar des Guten etwas zu viel getan; die Liegenschaftsverwaltung
der Stadt Ziirich schreibt zu dieser Frage:

,, Wir betrachten die in Ziirich iibliche Ausstattung der Wohnungen
als gut. In den fiir die Bevolkerungsschichten mit dem niedrigsten
Einkommen bestimmten Hiusern wird nach unserem Dafiirhalten 6fters
Luxus gefordert und auch gewihrt, der die Miete unnétig steigert.‘

Unbestreitbar wird der Frage der Wohnungsausstattung auch
fir die grosse Masse der Bevolkerung in der letzten Zeit bedeutend
mehr Aufmerksamkeit geschenkt als friiher,
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Um Anhaltspunkte dariiber zu bekdmmen, wie weit der Einfluss

der Wohnungsausstattung den Mietpreis beeinflusst, wurde auf Anre-
gung des Statistischen Amtes von Stadtbaumeister Hiller eine diesbe-
ziigliche Zusammenstellung gemacht, indem auf Grund von Angaben
von, fiinf stadtbernischen Architekten festgestellt wurde, wie sich die
Baukosten eines Hauses in Bern gestalten wiirden, wenn heute noch
die gleichen Typen erstellt wiirden wie vor 20 oder vor 60 Jahren,
Das Resultat ist folgendes:

L.

I1.

II1.

Ein im Jahre 1926/27 erstelltes Wohnhaus mit 3
Wohnungen zu je 4 Zimmern mit Kiiche, Abort
und Bad (getrennt), Waschkiiche, Etagenheizung,
Boiler, kostet (ohne Grund und Boden) ., . . ca.Fr. 104 000.—

Von diesem Betrag entfiallt auf Wohnungskom-
fort, der ums Jahr 1910 noch nicht allgemein

iiblich war:
Badzimmer . . . . . . . . . . . . . .. ca. Fr. 4000.—
Elektrische Beleuchtung . . . . . . . . . . v 9 8300.—
Heizung: Warmwasserheizung ca. Fr. 5600.—
Ofenheizung . . . . ,, ,, 3200.—
| Differenz n 2600, —
Heisswasserboiler . . . . . . . . . . . . . ., 3100.—
zusammen ca, Fr. 13 000.—

d. h. bei heutigen Baupreisen kime dasselbe Haus mit der im
Jahre 1910 iiblichen Ausstattung auf ca. Fr. 91 000.— zu stehen,
d. h. um 72 9 billiger als mit der heutigen Ausstattung.

Vor 50 Jahren war ausserdem in den Hausern im allgemeinen

"nicht vorhanden:

Waschkiiche . . . . . . . . . . ... .. ca. Fr. 2000.—
Wasserinstallation (Kiiche, Abort ete.) . . . ,, 800.—
Kochgas-Einrichtung . . . . . . . . . .. » o1 800. —
Parkettboden . . . . . . . ca. Fr. 3 400.—
Tannene Riemen . . . . . . o 3 4000, —

Differenz v 3 1400.—

zusammen ca, Fr, 5000.—

d. h. bei heutigen Baupreisen kime dasselbe Haus mit dem im
Jahre 1860 iiblichen Komfort auf ca. Fr. 86,000.—, d. h. um 17 %,
billiger als mit der heute iiblichen Ausstattung,

In diesem Zusammenhang interessiert aber nicht nur die zeitliche

Entwicklung, sondern vor allem auch der &rtliche Vergleich.

Das statistische Amt versuchte mit einer besondern Erhebung

iiber die Wohnungsausstattung der in den Jahren 1920—1925 erstellten
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neuen Wohnungen in 9 grossern Schweizerstidten hieriiber einige Auf-
schliisse zu erhalten. Die Angaben lieferten die betreffenden Bau-
direktionen; ihre Mitarbeit sei auch an dieser Stelle wirmstens verdankt.
Die Ergebnisse der Erhebung sind in der folgenden Uebersicht zu-
sammengestellt:

Die Ausstattung der neuersteliten Wohnungen in einigen grossern

schweizerischen Gemeinden, 1920—1925.
Uebersicht 13.

L Schafr B
- u- chafl- " urg-
Zirich| Basel| Bern BEET: | hausin Biel | Thun dort Olten

f. Abgsolute Zahlen.

1920—1925 er-

stellte Wohnun-
gen iiberhaupt . | 4565 | 3248 | 4338 | 824 540 | 1145 771 271 528
Davon hatten:

Kochgas . . . .| 4565 | 2904 | 4338 [ 821 538 | 1145 | 439 | 271 514
Elektr. Licht . . | 4565 | 2944 | 4338 | 824 540 | 1145 771 271 528
Badzimmer . . .| 3568 | 1702 | 2909 | 711 | 272 735 | 387 | 135 | 313
Warmwasserhzg. 258 959 | 95 35 127 | 141 64 85
b. Von je 100 Wohnungen hatten:
Kochgas . . . .|100,0| 89,4/100,0| 99,6| 99,6 |100,0| 56,9|100,0| 97,3
Elektr. Licht . . |100,0| 90,6 |100,0 [ 100,0{100,0 |100,0|100,0 | 100,0 | 100,0
Badzimmer . . .| 78,2| 52,4| 67,1| 863 | 50,4 64,2| 50,2 49,8 59,3
Warmwasserhzg.. 7,9 221 | 11,5 6,5 111 183 | 23,6| 161

Kochgas und elektrisches Licht werden heute nahezu ausnahmslos
in den neuen Wohnungen eingerichtet.

Badzimmer wurden in den Neubauwohnungen der Jahre 1920
bis 1925 am héufigsten in Luzern, Ziirich und Bern eingerichtet. Hin-
sichtlich der Ausstattung der Wohnungen mit Warmwasserheizung
marschiert Bern unter den grissern Stidten an der Spitze; fiir Ziirich
konnten die betreffenden Angaben leider nicht beigebracht werden.

Zu bemerken ist allerdings, dass die komfortablere Bauweise zum
Teil in die Vorkriegszeit zuriick reicht und daher nicht nur bei der
Beurteilung der Mietpreise neuer Wohnungen, sondern der Mietpreise
schlechtweg, zu beriicksichtigen ist. Das Bediirfnis nach moderner -
Ausstattung ist aber in den letzten Jahren, in Bern ganz besonders,
gestiegen, eine Tatsache, die sich aus der besondern Struktur der stadt-
bernischen Bevilkerung (vorwiegend Beamtenstadt) leicht erklirt.
Wiihrend die 6ffentlichen Funktionire (mit ihrem ,sichern‘‘ Einkommen)
nach der Volkszihlung von 1920 in Bern 21,9 9%, der erwerbstitigen
Beviolkerung ausmachten, betrug der Prozentsatz in der ganzen Schweiz
bloss 8,6, im Kanton Bern 9,7, in der Stadt Ziirich 13 und im Kanton
Basel-Stadt 11,5. Die Anspriiche an das Wohnen sind beim Beamten-
stande besonders ausgeprigt.

Auch sind, wie von auswirtigen Besuchern immer wieder festge-
stellt wird die Rdume in Bern durchschnittlich zweifellos grisser als
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an andern Orten. Diese ,,Vorzugsstellung‘ Berns riihrt jedenfalls von
der konstanten Nachfrage nach guten, geriumigen Mittelstandswoh-
nungen her, die Bern als typische Beamtenstadt zu verzeichnen hat.
Die Anspriiche an diesen Komfort miissen sich natiirlich auch in den
Mietpreisen auswirken. In welchem Ausmasse indes die hohen Mietzinse
in Bern mit diesem Faktor zusammenhéingen, ist schwierig festzustellen.
Es geniigt, auf dieses Moment aufmerksam gemacht zu haben, damit
sich jedermann, der Stellung zur Mietpreisfrage in unserer Stadt nimmt,
vergegenwirtigt, dass nicht die ganze Mietpreissteigerung eine Teu-
erungserscheinung im herkommlichen Sinne ist, sondern dass wenigstens
ein Teil davon auf diese gesteigerten Anspriiche an das Wohnen entfillt,
wofiir nicht die Ersteller oder Vermieter der Wohnungen verantwortlich
gemacht werden konnen.

Es ist ferner zu beriicksichtigen, dass die Vermieter in den ver-
schiedenen Stidten die unmgblierten Wohnungen nicht immer mit den
gleichen Einrichtungen ausstatten. In Bern werden z. B. in der Regel
auch die Beleuchtungskorper der Wohnrdume vom Bauherrn geliefert,
wihrend dies z. B. in Ziirich und Basel nicht geschieht. Das Wohnungs-
amt der Stadt Ziirich liess sich betreffend dieser Frage folgendermassen
vernehmen :

,,An Kiichenmobiliar wird in der Regel vom Hauseigentiimer ge-
stellt: Gaskochherd mit Bratofen, Schiittsteinbrett, oft mit kleinem
Putzkasten darunter, Kiichenschrank (geschlossenes Buffet), Pfannen-
brett und Kellenrahme. Ferner werden bauseitig geliefert die not-
wendigen Oefen, oft auch Wandschrinke, die Beleuchtungskérper zur
Pauschalbeleuchtung in Keller, Waschkiiche, Treppenhaus und Winde,
sowie die Beleuchtungskérper (Feuchtanlagen) in den Kiichen, Bad-
zimmern und Aborten. Die Beschaffung der Beleuchtungskirper in den
Zimmern und Wohnungsvorplitzen ist Sache des Mieters."

,,Jn Basel ist es Regel* schreibt das dortige Wohnungsamt, ,,dass
die elektrischen Lampen fiir die Zimmer einer Wohnung vom Mieter
gestellt werden miissen; die Lampen in den Nebenrdumen oder gemein-
samen Hausteilen wie Kiiche, Bad, Mansarde, Abtritt, Keller, Estrich,
Waschkiiche, Gang, Treppenhaus, soweit in diesen Réumen die elek-
trische Beleuchtung installiert ist, gehéren meistens- zum Hause. In
Basel ist auch die Beschaffung des Kiichenschrankes Sache des Mieters. "

Diesen Ausfiilhrungen nach ist wohl anzunehmen, dass in Bern
vom Vermieter mehr Einrichtungsgegenstinde dem Mieter zur Verfii-
gung gestellt werden als in Ziirich und namentlich mehr als in Basel.

Typisch fiir die Hohe der Anforderungen, die in Bern vom Mieter
an die Wohnungsausstattung gestellt werden, ist z. B. auch die Tat-
sache, dass die in den Jahren 1922/24 mit Beihilfe der Gemeinde erstellten
Dreizimmerwohnungen auf dem Murifeld erst vermietet werden konnten,
nachdem nachtriglich (1926) Badzimmer eingebaut, und die tannenen
Riemenbiéden durch Parkettbiden ersetzt worden waren. Die Miet-
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zinse konnten indessen nicht entsprechend den Mehraufwendungen fiir
diese nachtriglichen, baulichen Verdinderungen erhéht werden. — In
Bern ist jedenfalls der Drang nach Wohnungskomfort in allen Schichten
der Bevilkerung stark ausgeprigt.

Nach den Aussagen von Bausachverstindigen kommt fiir Bern
neben der bessern Ausstattung noch ein weiteres, verteuerndes Moment
hinzu: die solidere Bauweise. Sollte sie tatsichlich vorhanden sein,
so hat sie wohl nur einen historischen Hintergrund. In der Umgebung
Berns ist der tertiare Quadersandstein héiufig und in reichlichen Quanti-
titen vorhanden. Die Mehrzahl der Hauser der Altstadt wurden aus
diesem Quadersandstein gebaut. Und da er verhiltnismissig billig
zu stehen kam, so pflegte man die Mauern recht dick zu machen. Heute
werden an Stelle des Sandsteins in der Hauptsache Backsteine, Zement
und Eisen verwendet, die in Bern zum mindesten gleich hoch im Preise
stehen wie andernorts. Aber die Sachverstindigen versichern, dass
dem Wandel in den Baustoffen nicht auch eine andere Bauweise gefolgt
sei. In Bern werde, nach alter Ueberlieferung, auch heute noch viel zu
massiv gebaut. Soweit diese unwirtschaftliche Bauweise wirklich be-
steht, muss sie sich in hoheren Baukosten auswirken, denen keine ent-
sprechend hohern Gewinne des Baugewerbes gegeniiber stehen.

Ein Baufachmann hat sich hiezu wie folgt geidussert:

»Der Rohbau der Wohnbauten, namentlich die Beton-, Maurer-
und Steinhauerarbeiten sowie auch die Zimmerarbeiten werden in
Bern wesentlich schwerer und in verstirktem Masse ausgefiihrt; man
nennt dies solider bauen als in andern Stidten. Bis zu einem gewissen
Masse ist dieser Ausdruck ,,solider bauen* auch berechtigt. Anderseits
ist aber zu sagen, dass vielfach die heutigen Baumaterialien, namentlich
Zement und Eisen, statisch bei weitem nicht voll ausgeniitzt werden
und ein grisserer Teil der Arbeiten, ohne dass die Soliditit darunter
leiden wiirde, in kleinern Dimensionen ausgefiihrt werden kénnten. Es
gilt dies namentlich auch fiir die innern Mauern, welche in Bern vielfach
oder meistens in Backsteinmauerwerk 12—15 em stark ausgefiihrt
werden, wiihrend in andern Stidten fiir diese innern Trennungsmauern
(Schlacken-Gipswiinde) gut isolierendes Material 6—8 cm event. 10 em
stark verwendet wird. Es ist dies hauptsichlich in den Stidten Ziirich,
Genf, Basel und Lausanne der Fall. Es wird eben dort anders und neuzeit-
licher konstruiert, indem die Hauptlasten anders iibertragen werden.
Allerdings miissen infolge der etwas ungiinstigeren Temperaturverhalt-
nisse in Bern die Aussenmauern etwas massiver erstellt werden, schon
deshalb, damit die Heizung der Réume nicht iibermiissig Brennmaterial
beansprucht. Dies kionnte aber durch Isolierung der Aussenmauern
rationell und billiger erreicht werden. |

,Der Innenausbau wird in Bern tatsdichlich besser ausgefiihrt als
in den andern Schweizer-Stidten. Es gilt dies namentlich fiir die Aus-
filhrung der Schreinerarbeiten. So ist hier an die sehr schonen und be-
quemen Wandschrinke, welche in Bern erstellt werden, zu erinnern.

4
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»Auch in Bezug auf die Bodenbeléige wird in der Stadt Bern wesent-
lich mehr angewendet, als in andern Stéddten. Vielfach werden ander-
weitig nur 1 oder 2 Zimmer in Parkett oder Linoleum ausgefiihrt und
die andern Béden, namentlich die Schlafzimmer mit gewohnlichen
tannenen Riemen, wihrend in Bern meistens alle Boden Parkett oder
Linoleumbiden erhalten.

,,Ganz besonders werden auch die Installationen von Gas, Wasser
und elektrischem Licht besser ausgefiihrt. Alle diese scheinbar nicht
so grossen Sachen verteuern eben den Bau ganz wesentlich. Auch die
Zimmergrossen werden in Bern meistens grosser gemacht als ander-
warts, allerdings ist in der Nachkriegszeit davon in Bern auch abge-
gangen worden.

,,Wenn nun die vorstehend angefiihrten Ursachen auch das Bauen
in Bern wesentlich verteuern, so ist anderwirts doch auch ein Gegen-
wert, wenigstens teilweise vorhanden.

,»Ich bin der Ansicht, dass die Unternehmer mit den verschiedenen
Bequemlichkeiten, wie elektrischen Boiler, teure Bodenbeldge etc,
einander zu iiberbieten suchen.*

Diese Auffassung einer spezifisch bernischen Ueberteuerung zufolge
soliderer Bauweise als' anderwirts, ist allerdings nicht unbestritten.
Im Gegensatz zu der eben wiedergegebenen Aeusserung steht jene eines
Ziircher-Baufiihrers, der mehrere Jahre in Bern téitig war, und der seine
Ansicht dahin zusammenfasste, dass die Bauweise in beiden Stadten
ungefihr die gleiche sei, dass die Bauten aber in Ziirich rationeller
ausgefiihrt wiirden. Eine Entscheidung, wer Recht hat, ist nicht Sache
des Statistikers.

Die Baukostenverteuerung zufolge der bessern Ausstattung der
Wohnungen, worauf im Schlusskapitel zuriickzukommen sein wird,
ist jedenfalls unbestritten. Sie ist nicht etwa eine bernische oder schwei-
zerische Eigenschaft, sondern sie liegt in der allgemeinen Kulturent-
wicklung. Keinesfalls darf man mit ihr die frither nachgewiesenen iiber-
hohten Baukosten in Bern erkliren. Mit diesen hat sie nichts zu tun,
da die betreffenden Berechnungen interlokal fiir genau gleiche Arbeiten
durchgefiihrt wurden. Hingegen haben die Erwigungen dieses Abschnit-
tes die Moglichkeit gezeigt, dass in Bern einmal teurer gebaut und
zweitens zufolge der gehobeneren Wohnungsanspriiche, tatsichlich die
Wohnungen komfortabler erstellt werden. Letztere Tatsache konnte
bis zu einem gewissen Grade statistisch erhartet werden. Das muss
natiirlich preisverteuernd wirken, ebenso wie die hohern Unkosten
infolge des Systems der Beteiligung und der vielleicht da und dort
herrschenden mangelhaften Betriebsorganisation, fiir die allerdings
das Baugewerbe nicht ohne weiteres verantwortlich gemacht werden
kann.

g. Gebiihren.

Neben den eigentlichen Baukosten sind in einem interlokalen
Vergleich auch noch die Gebiihren zu beriicksichtigen, die bei Erstellung
neuer Gebidude entrichtet werden miissen. Als erstes kommen hier
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die an die Behirden zu bezahlenden baupolizeilichen Gebiihren fiir Priifung
des Baugesuches, Aufsicht, Rohbauabnahme und Bezugsbewilligung in
Frage. Das stdadtische Bauinspektorat hat hieriiber auf Grund der
Bauverordnungen einiger Schweizerstidte eine Zusammenstellung vor-
genommen, aus der die wichtigsten Zahlen im folgenden wiedergegeben
seien.

Bei Erstellung eines Mehrfamilienwohnhauses betragen diese Ge-
bithren zur Zeit:

Minimum Maximum

Fr. I'r.
in Bern . . . . . . . ... 15.— 155.—
, Basel . . . . . . . . .. 20.— 120.—
, Luzern . . . . . . . ., 22.— 85.—
, St.Gallen . . . . . . .. 96.— 190.—
, Lurich . . . . . . . .. 225.— 756.—

Die Minimalgebiihren sind demnach in Bern durchwegs niedriger
angesetzt als in den andern Vergleichsstidten, bei den Maximalgebiihren
dagegen steht Bern hoher als Basel und Luzern. Ein Vergleich von
Stadt zu Stadt lasst sich an Hand dieser Zahlen nicht wohl ziehen.
Das Bauinspektorat unternahm es jedoch fiir zwei Einzelfille von
neuerstellten Wohnhiusern in der Stadt Bern, zu berechnen, wieviel
fir diese Bauten an baupolizeilichen Gebiihren, im Gegensatz zu Bern,
in den genannten Stidten hitte bezahlt werden miissen. Das Er-
gebnis ist folgendes:

Drei Wohnhiuser Neuban
am Scheuermattweg Kniislihubel

Fr. Fr.

In Bern erhobene Gebiihren . . 108.— 26.—
Hohe der Gebiihren, '™ Easel - 1(1)8—— 2g.EO
die hitten entrich- { 2, uzern — s
tet werden missen | Sv-Gallen. Ald— 19.50
,, Ziirich 1080,— il -

Diese Zahlen zeigen, dass in Bern die Gebiihren, die von den Stadt-
behorden fiir ihre baupolizeilichen Handlungen eingefordert werden,
jedgnfalls nicht wesentlich hoher sind als in andern, grossern Schweizer-
stéddten.

Ausser den baupolizeilichen Gebiihren kommen noch eine ganze
Reihe von Nebenkosten in diesem Zusammenhang in Frage. Um auch
ein Bild hieriiber zu gewinnen, richtete das Statistische Amt an die
verschiedenen grissern Stéddte einen zweckdienlichen Fragebogen,
der von Basel, Luzern und St. Gallen so beantwortet werden konnte,
dass ein Vergleich mit den Berner Verhiltnissen méoglich wurde. Um
vergleichbare Zahlen zu erhalten, musste bei der Befragung wiederum
der Weg des praktischen Beispiels gewidhlt werden. Als Beispiel wurde
ein Neubau mit einem Liegenschaftswert von Fr. 100 000.—, einer
Brandversicherungssumme von Fr. 80 000.—, der auf einer Parzelle
im Halte von 500 m? erbaut wird, gewihlt. Dabei wurde die Annahme
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gemacht, dass.es sich um ein Geb4ude handle, das von einem Architekten
oder Unternehmer erstellt und nach Fertigstellung verkauft werde,
so dass neben den Neubaugebiihren auch die Handinderungsgebiihren
einzurechnen seien. Die dabei in Bern, Basel, Luzern und St. Gallen
entstehenden Kosten sind in der anschliessenden Uebersicht zusammen-
gestellt.

Nebenkosten (ohne baupolizeiliche Gebiihren), bel Neubauten,
in einigen Schweizerstiidten?).

Uebersicht 14.

St. Gallen
o _ ca. Fr. | ca. I'r. | ca.Fr. | ca.Fr.
I, Gebiihren bei Neubauten: '
1. Vermarchung der Parzelle . . 70 45 52 60
2. Schatzungskosten fiir Grundsteuer
und Brandversicherung . . 130 17 20 40
3. Pfandrechtserrichtungskosten (Bau-
kredit Fr. 100000; I. Hypothek Fr,
60000; II. Hypothek I'r. 25000;
Stempel und Nebenkosten). . . . 890 330 174 377 |f
4. Grundbucheintraﬂung und Nebenge-
bihren. . . . . 38 - 185 100 —
Total Gebuhren bei Neubauten 1120 577 346 477
(Ueberdies: Anschlussgebithren an {
die Kanalisation) . . . . . . . (1000) (700) = - (680)
I11. Gebiihren bei Handdnderungen:
1. Handanderungsgebiithr an Staat und
Gemeinde . . 600 2000 1000 1000
2. Notarielle Verschrelbungskosten . 395 115
3. Grundbucheintragung und Neben- 100 154
gebithren .. . . . . . 5 100 ]
Total Gebiihren bei IIandanderung 1000 2815 1100 1154
II1. Handdnderungs- und Neubau-
kosten zusammen? . . 2120 2792 1446 1631
l

Diese Ucbersicht zeigt, dass die Gesamtheit der auf diese Weise
entstehenden Nebenkosten in den vier Vergleichsstédten nicht so stark
voneinander abweicht, dass von einer dadurch bewirkten erheblichen Ver-
schiedenheit der Gesamtbaukosten gesprochen werden konnte. Sie zeigt
ferner, dass in Bern die Gebiihren fiir Neubauten sich offenbar hiher,
jene bei Handdinderungen dagegen niedriger stellen als anderwirts,
Es darf wohl die Frage aufgeworfen werden, ob es nicht zweckmissiger
wire, die Neubaugebiihren miglichst niedrig zu halten und dafiir die
Handiénderungsgebiihren zu erhohen; damit konnte vielleicht die
Baulust etwas angeregt ond die Héuserspekulation gehemmt werden.

1) Annahme: Liegenschaltswert Fr.100000; Brandversicherung Ir.80000;
Parzelle 500 m?; der Neubau wird nach I4ertmstellur10' vom Unternehmer verkauft.

?) Ohne Anschlussgebuhren an die Kanalisation. Auch Strassenbeitrdge sind
nicht bericksichtigt, da sie je nach Lage des Objekts sehr verschieden sind.



[II. Die Lasten des Hausbesitzes.

Wiihrend die Mietpreisbildung bei neuerstellten Wohnungen in
erster Linie durch die Baukosten beeinflusst wird, ist die Hohe der
Mieten in bestehenden Hé#usern von den Kosten abhingig, die dem
Besitzer eines Hauses aus der Kapitalverzinsung, den Steuern und
Versicherungen, dem Gebidudeunterhalt usw. erwachsen, und die zu-
sammen die Hausbesitzlasten ausmachen.

Erfahrungsgemiiss richtet sich die tatséichliche Gestaltung der
Mietpreise letztendlich nach Angebot und Nachfrage auf dem Woh-
nungsmarkte, Faktoren, die stark von der allgemeinen Wirtschaftslage
beeinflusst werden. '

Alle subjektiven Momente bei der Mietpreisbildung entziehen
sich einer zahlenmissigen Darstellung. Mehr oder weniger statistisch
feststellen lassen sich einzig die Baukosten, sowie die Hausbesitzlasten;
letztere zerfallen in zwei Gruppen, die auch in der Mieterschutzbe-
stimmung von 1920 auseinandergehalten werden: die Kapitalzinse fiir
das im Hausbesitz angelegte Kapital und die dem Hausbesitzer iiberdies
obliegenden Lasten einschliesslich Verwaltungskosten und Amorti-
sationsquote. Es ist klar, dass der Hauseigentiimer zum mindesten
ein Anrecht auf Mietzinse hat, die ihm eine angemessene Verzinsung
des angelegten Kapitals sichern. Dabei eriibrigt es sich, eine Unter-
scheidung zwischen fremdem und eigenem Kapital zu machen, da dem
Besitzer fiir das selber aufgewendete Geld wohl die gleiche Verzinsung
zugesprochen werden kann wie fiir jenes, das er bei einem Geldgeber
aufgenommen hat. Die Kapitalverzinsung darf daher wohl als ein
einheitlicher Faktor fiir die Mietpreisbildung aufgefasst werden.

Die iiber die Kapitalverzinsung hinausgehenden Lasten des Haus-
besitzes sind: Steuern und Abgaben, Versicherungsprimien, Unter-
haltskosten und Abschreibung, Verwaltungskosten. Alle diese Kosten
miissen davernd aus dem laufenden Mietzinsertrignis mindestens ge-
deckt werden, wiithrend das im Hausbesitz angelegte Kapital den iiblichen
Verhiltnissen entsprechend verzinst werden muss.

Im nachstehenden handelt es sich darum, zahlenmissige Ausweise
iiber diese Hausbesitzlasten beizubringen und zu untersuchen, ob die
Unterschiede der Mietpreisverhiltnisse in Bern, im Vergleich zu andern
Stiadten etwa auch durch verschiedene Hausbesitz-Lasten erklirt werden
konnen. Hieriiber wurden seitens der Baudirektion II ebenfalls eingehende
Fragen (siche Formular 1) an die verschiedenen Stadtverwaltungen ge-
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richtet. Im Verlaufe der Zusammenstellung des Materials durch das
Statistische Amt, wurden von diesem noch weitere, einschligige Er-
‘hebungen bei verschiedenen Amtsstellen durchgefiihrt. Auf diese Weise
konnten die Hausbesitzlasten fiir die Stiadte Ziirich, Basel und zum Teil
Lausanne, im Vergleich zu jenen in Bern ziemlich abgeklirt werden.

1. Die Kapitalverzinsung.

Massgebend fiir die Verzinsung des in Form von Hausbesitz angé-
legten Kapitals ist' der Hypothekarzinsfuss. Dieser betrug im Jahre
1924 (nach Formular 1, Frage 5) in den Stédten:

Bern: Zinsfuss fir 1. Hypothek 514,—53/ 9.
tH) " IT. 7 61/2—6% %.
7 77 III' " 63/4 %'
Erste Hypothek wird gewihrt bis zu 24 der Grundsteuer-

schatzung.
Zweite Hypothek wird gewihrt bis zu 3/ der Grundsteuer-
schatzung.
Ziirich: Zinsfuss fiir 1. Hypothek 514,—53/ %.
7 7 II' ” 6 00'

Erste Hypothek wird von den Banken gewihrt his zu 65 9,
des Kapitals.

Zweite Hypothek wird von der Stadt fiir weitere 29 9 des
Kapitals gewihrt, jedoch nur fiir die gemeinniitzigen Bau-
genossenschaften, wobei 1 9% Amortisation inbegriffen ist.

(Oeffentliche Finanzbeihilfe!)

Basel: Zinsfuss fiir I. Hypothek 514—53/ 9.
3] ” IL 7 5%"_61/4, %-

Ein anschauliches Bild iiber die ortlichen Verschiedenheiten in den
Hypothekarzinsverhdltnissen vermogen diese Zahlen nicht zu bieten.
Etwas bessern Aufschluss geben hier die Angaben iiber den durch-
schnittlichen Hypothekarzinsfuss der schweizerischen Kantonalbanken,
bezw. Hypothekarbanken (Statist. Jahrbuch der Schweiz 1925, S. 164).

Durchschnittl. Hypothekarzinstuss:

. . ) 1906/13 1928 1924
Durchschnitt von 28 schweizerischen Bank-

imebitafen o o v ow s s o8 o6 ow o s ou 4,35 5,07 5,10
Kantonalbank Ziirich . . . . . . ., . . . 4,20 500 5,25
Hypothekarkasse des Kantons Bern . . . . 4,33 514 5,45
Basler Kantonalbank . . . . . . . . . . . 4,40 5,34 5,36
St. Gallische Kantonalbank . . . . . . . . 4,42 5,04 5,20
Crédit Foneier, Vaudois . . . . . . . . . 4,51 5,00 5,02

Die durchschnittlichen Zinssiatze dieser grossern Bankinstitute
weichen nur unwesentlich voneinander ab; eine hohere Belastung der
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Hypothekarschulden in Bern gegeniiber andern schweizerischen Kan-
tonen lasst sich aus diesen Zahlen jedenfalls nickt ablesen. Die zeitliche
Entwicklung des Hypothekarzinsfusses wird durch die folgenden, bei
5 bernischen Banken erhobenen Durchschnittszahlen charakterisiert:

Durchschnittl. Zinsfuss fiir
I. Hypotheken weitere Hypotheken Baukredite

1910 . . . . . . . . 41%6—5 9, 43,—6 9, 514—61/, %,
1914 . . . . . . . . 414 —515 9 5 —6 9, 514,—68/ 9
AN . & & 50 5 5 —b1, 9, 58,—61%, 9, 6 —7 9
1927 . . . . . . .. 514,—53/4 % 53,—6 9 534—63%4 %

Die Zinsfiisse sind demnach heute gegeniiber der Vorkriegszeit
um durchschnittlich %—3/ 9, d. h. um 10—15 9%, des Vorkriegsstandes
erhoht worden.

2. Die Grundsteuern.

In Bern ist die Entrichtung von Steuern fiir Grundeigentum ganz
anders geordnet als in den meisten andern schweizerischen Stidten,
indem hier die Grundsteuer ohne Riicksicht auf das iibrige Vermogen
bezogen wird, wiihrend in den iibrigen Stddten das Grundeigentum
meist als Teil des Vermogens tiberhaupt behandelt wird. Vergleichbare
Zahlen fiir einige Stidte konnen hier nur gewonnen werden durch Be-
rechnung schematischer Beispiele. Im Nachstehenden sei eine solche
Steuerberechnung (ohne Kirchensteuern) fiir die Stidte Ziirich, Basel,
Bern und Lausanne unter folgenden Annahmen durchgefiihrt: Ein
Steuerpflichtiger besitzt eine Liegenschaft im Werte von Fr. 100,000.—;
auf dieser Liegenschaft lasten: a) keine Schulden; b) Fr. 60 000.— Schul-
den. Ausser dieser Liegenschaft besitzt der betreffende Steuerpflichtige
kein Vermogen.

Ziirich: Staat und Gemeinde erheben eine progressive Vermdogens-
steuer, wobei die auf dem Vermogen lastenden Schulden abgezogen
werden konnen. Im Jahre 1926 betrug die Gemeindesteuer 100 %, der
Staatssteuer, Die Stadt erhebt ausserdem eine Armensteuer, die im
Jahre 1926: 189, der Staatssteuer betrug, und bezieht noch eine Liegen-
schaftssteuer in der Hohe von 0,5 %/, auf dem Katasterwert der Liegen-
schaft, ohne Schuldenabzug.

Das ergibt fiir Ziirich folgende Gesamtbelastung unter den ge-

machten Annahmen:
Liegenschaft Fr. 100 000,—
a. ohne Schulden b&. mit Fr. 60 000,—

Schulden

Fr. Fr.
Staat: Vermogenssteuer . . . . . . 150.— 60.—
Stadt: Vermogenssteuer . . . . . . 150.— 60.—
Liegenschaftssteuer . . . . . 50.— 50.—
Armensteuer (189%) . . . . . 27.— 11.—
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Basel. Der Kanton Basel-Stadt erhebt eine progressive Vermogens-
steuer, in der die Armensteuer inbegriffen ist. Gemeindesteuern werden
in Basel keine erhoben. Die Schulden konnen bei der Berechnung des
steuerbaren Vermogens in Abzug gebracht werden. Die Steuer betrigt
im vorliegenden Fall, nach den Ansitzen pro 1926:

a. Liegenschaft Fr. 100 000.— keine Schulden . . Steuer Fr. 180.—
b. ’ ,, 100 000.— Fr. 60 000.— Schulden |, BB

Bern. Die Staats-Grundsteuer betrug im Jahre 1926 39/, der
Grundsteuerschatzung; die Schulden konnten abgezogen werden. Die
Grundsteuerschatzung entspricht zur Zeit auch ungefihr dem Ver-
kehrswert, wie er in andern Kantonen zur Besteuerung gelangt. Die
Gemeindesteuer war im Jahre 1926 auf 3,59/, festgesetzt; Schulden-
abzug war hier nicht gestattet. Der angenommene Steuerpflichtige
hatte in Bern fiir seine Liegenschaft demnach folgende Steuern zu

entrichten:
Liegenschalt ¥r. 100 000, —

a. ohne Schulden 5. mit Fr. 60 000, —

Schulden

~Fr. Fr.

Staatssteuwer . . . . . . . . . . . 300.— 120.—
Gemeindesteuer . . . . . . . . . . 350.— 350. —
Staatszuschlagssteuer . . . . . . . 25.— ——
Gemeindezuschlagssteuer . . . . . 35.— —_——
710.— 470.—

Lausanne. Der Kanton Waadt bezieht eine progressive Vermogens-
steuer, wobei von Liegenschaften 80 9, des Katasterwertes (Verkehrs-
wert) als steuerbar beriicksichtigt werden. Die Stadt Lausanne erhob
im Jahre 1926 als Gemeindesteuer gleichviel wie der Staat. Dazu wird
von der Gemeinde Lausanne noch eine proportionale Grundsteuer von
19/,, erhoben, bei der kein Schuldenabzug gestattet ist. Das gibt im
genannten Beispiel folgende Werte:

Liegenschaft Fr. 100 000, —
a. ohne Schulden &, mit Fr, 60 000, —

Schulden

Fr. Fr.

Staat: Vermogenssteuer . . . . . . 248.— 1 -
Gemeinde: Vermogenssteuer . . . . 248, — 38, —
. Grundsteuer . . . . . . 80.— 80.—
596. — 156.—

Die Gesamtsteuerbetriige, die in den angenommenen Beispiclen
in den vier Vergleichsstidten im Jahre 1926 zu entrichten waren, sind
in der nachstehenden Uebersicht zusammengestellt.
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Uebersicht 15.

Steuerbetrag fiir eine Liegenschaft im Werte
von Fr, 100000.—, ohne anderes Vermigen

Bern Zirich Basel Lausanne

Absoluter Betrag Fr.

ohne Schulden. . . . . . . 710.— 377.— 180.— 596, —

bei Fr. 60 000.— Schulden . 470.— 181.— 48.— 156.—
Stand Bern = 100

ohne Schulden. . . . . . . 100,0 67,2 25,4 83,9

bei Fr. 60 000.— Schulden . 100,0 38,5 10,2 33,2

Bern verzeichnet die hiochsten Grundsteuern der vier Vergleichsstidte,
Basel die niedrigsten.

In Lausanne und Ziirich sind, namentlich wenn die Liegenschaften
verschuldet sind, die Steuerbetrige auch ganz erheblich geringer als in
Bern. Hier ist zu bemerken, dass im Kanton Ziirich, allerdings von den
Mietzinsen nach Abzug der Hypothekenzinsen, Zins fiir Eigenkapital,
Verwaltung und Reparaturen noch Einkommensteuer zu bezahlen ist.

Ein Haus im Werte von Fr. 100 000 wirft bei Berechnung eines
8 9%igen Ertrages Fr. 8000 an Mietzinsen ab, d. h. eine Summe, die
ungefihr den Mietzinsen fiir 4 Vierzimmer- oder 6 Dreizimmerwohnungen
entspricht. Werden die Steuern auf den Mietpreis iiberwilzt, so ergibt
es sich, dass der Mietpreis pro Wohnung durch die Steuern bei einem
unverschuldeten Haus in den verschiedenen Stddten im Jahre 1926
durch folgende Betrige belastet wurde:

Belastung des Mietzinses pro Wohnung
durch die Steuern bei
8-Zimmerwohnungen 4-Zimmerwohnungen

Fr. Fr.
Bern. . . . . . . .. 118.— 162, —
Lausanne . . . . . . 99. — 149, —
Zirich . . . . . . .. 80.— 119.—
Basel . . . . . 30.— 45, —

Wenn auf der Liegenschaft fiir Fr. 60 000.— Schulden lasten,
so sind die entsprechenden Steuerbetrige:

Bern. . . . . .. .. 78.— 118.—
Zirich , . . . . . .. 30.— 45, —
Lausanne . . . . . . 26, — 39,—
Basel . . . . . . 8.— 12, —

Die Mehrbelastung der Miete einer Dreizimmerwohnung durch
Steuern betrigt in Bern nach diesem Beispiel Fr. 70.— bis Fr, 78.—
mehr als in Basel, Fr. 28.— bis Fr. 48.— mehr als in Ziirich und Fr. 9.—
bis Fr. 52.— mehr als in Lausanne; Differenzen, die jedenfalls bei der
Mietbelastung nicht unwesentlich ins Gewicht fallen.
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3. Die Brandversicherungspriimien.

Die Brandversicherungsprdmien betrugen in Bern 1924 1,59/,
in Zirich 0,6 %,, und in Basel 0,4°,, der Versicherungssumme der
Gebiude. Im obgenannten Beispiel einer Liegenschaft im Werte
von Fr. 100 000. — diirfte die Brandversicherungssumme etwa 85 000
Franken betragen, wovon folgende Primien zu entrichten sind:

in Bernm . . . . . . . .. .. Fr. 127.50
y Lurich . . . . . . . .. ., bl.—
;; Bagel . 2 o4 i 2w s ow ,, 3b.—

Die absoluten Betrige der Versicherungsprimien sind zwar auch
in Bern nicht hoch im Vergleich zum Wert und zum normalen Ertrag
der Liegenschaften; immerhin stehen die Brandversicherungsprimien
in Bern bedeutend hoher als in Ziirich und Basel und es ist nicht richtig,
wenn im Stadtrate von Bern laut Protokoll 1924, Seite 33, behauptet
worden ist, ,,in Basel seien einzig die Steuern nur ein Weniges unter
denjenigen Berns.* Da Bern eine stindige Brandwache hat, wie die
beiden andern Stidte auch, so ist das Feuer-Risiko hier nicht grosser
als dort. Eine Reduktion der Brandversicherungsprdmien fiir Bern
wire daher wohl gerechtfertigt. '

Die Brandversicherungsprimien im Kanton Bern bilden im iibrigen
ein Kapitel fiir sich. Eine Differenzierung der Primien zwischen Stadt
und Land wire hier gerechtfertigt, indem das Feuerrisiko in der Stadt
bedeutend kleiner ist und dementsprechend auch die Priamien kleiner
sein sollten. So wie die Verhiltnisse heute liegen, hilft der stidtische
Grundbesitzer dem ldndlichen die Brandversicherungsrisiken tragen.
Doch soll es an dieser Stelle mit dieser Andeutung sein Bewenden haben,
indem eine eingehende Erérterung dieser Frage nicht in den Rahmen
dieser Untersuchung gehort.

4, Gebiiudeunterhalt.

Keine der genannten Lasten ist statistisch so schwer erfassbar
wie jene, die durch den Gebiudeunterhalt dem Hausbesitzer erwiichst,
Hier spielen persénliche Momente eine so wichtige Rolle, dass von einer
allgemein giiltigen Norm iiberhaupt nicht gesprochen werden kann.
Schon der baulich ganz verschiedene Zustand der Héiuser bedingt bei
dem einen Unterhaltskosten in einem ganz bescheidenen Betrag, bei
einem andern dagegen solche fiir Hunderte, wenn nicht fiir Tausende
von Franken. Ferner ist dieser Posten auch vom Willen des Haus-
besitzers viel abhingiger als die andern. Der auf eine moglichst hohe
Verzinsung bedachte Vermieter lisst wenig Reparaturen vornehmen,
der kluge und weiterblickende dagegen, der sein Haus stets gut unter-
halten wissen will, wendet bei baulich gleichem Zustand bedeutend
mehr fiir Renovationen auf.

Schon eine ortliche Bestimmung der Unterhalts-Lasten ist infolge-
dessen kaum miglich; noch grisser aber werden die Schwierigkeiten,
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wenn man einen zwischenortlichen Vergleich vornehmen will, dies
namentlich deshalb, weil am einen Ort der Unterhalt im weitestgehenden
Mass dem Besitzer obliegt, wihrend anderwirts die Gewohnheit einge-
biirgert ist, einen Grossteil des Unterhalts dem Mieter zu iiberbinden.
In Bern und Ziirich z. B. werden im allgemeinen alle gréssern Repara-
turen vom Eigentiimer bestritten. Basel aber nimmt hier eine Sonder-
stellung ein, die bei einem solchen Vergleich auch gewiirdigt werden
muss. ,,Grundséatzlicher Ortsgebrauch ist in Basel“, so schreibt das
dortige Wohnungsamt, ,,dass die Kosten der Instandstellung der Woh-
nung beim Wohnungswechsel zu Lasten des Mieters gehen. In vielen
Fallen muss der Mieter die Wohnung selbst instand stellen, in andern
Fillen muss er an den Vermieter einen bestimmten Betrag bezahlen
(Fr. 100.— bis Fr. 150.— usw.) und wieder in andern Féllen muss der
Mieter gemiiss Vertragsbestimmung 10, 12 oder 15 9, des bei Kiindigung
geltenden Jahresmietzinses an den Vermieter bezahlen. Alle diese
3 Arten sind gebriuchlich; die Entwicklung zielt aber darauf hin, die
Instandstellungsarbeiten vom Vermieter besorgen zu lassen, gegen
Ablésung der Instandstellungspflicht vom Mieter durch Bezahlung
eines Barbetrages.

Bei hidufigem Wohnungswechsel erwichst aus einer solchen Be-
stimmung eine nicht unbedeutende Belastung des Mieters, so dass die
Basler Mietpreise nicht ohne Vorbehalte jenen von Bern oder Ziirich
gegeniibergestellt werden diirfen. Dieser indirekten Belastung des
Basler Mieters ist jedenfalls bei ortlichen Mietpreisvergleichen Rech-
nung zu tragen. Zu bemerken ist, dass die iiblichen 15 9%, in der jiingsten
Zeit auf dem Wege der Verstindigung zwischen Hausbesitzer und
Mieterschaft auf durchschnittlich 12 9, herabgesetzt worden sind (bei
Mietverhéltnissen bis zu einem Jahr auf 10 9,). Die Belastung des
Hausbesitzers durch Unterhaltskosten wird dadurch auf ein Minimum
beschriinkt; wihrend anderwirts zur Berechnung des angemessenen
Mietpreises auch diese Unterhaltskosten als Besitzerlasten eingerechnet
werden miissen, fillt dieser Faktor in Basel zum guten Teil weg, da er
direkt auf den Mieter iiberwilzt wird,

5. Uebrige Lasten und Gebiihren.

Die Strassenbeitrige, die von den Hauseigentiimern im Falle der
Erstellung neuer oder der Korrektion bereits bestehender Strassen, zu
deren Einzugsgebiet das betreffende Haus gehort, verlangt werden,
sind von Stadt zu Stadt ganz verschieden geregelt. Die Grundlagen
zu deren Ermittlung weichen in den verschiedenen Stidten und je nach
Art und Lage der Grundstiicke so stark voneinander ab, dass diese
Beitrige nicht zahlenmissig miteinander verglichen werden konnen.
Auch iiber die iibrigen Abgaben, die der Hausbesitzer zu entrichten
hat, lasst sich schwer ein ortlich vergleichbares Bild gewinnen., Die
Gebiihren fiir offentliche Beleuchtung werden in Bern mit 0,59/,, der
Grundsteuerschatzung berechnet; in Basel sind von 80 9, der Brand-
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versicherungssumme 0,5 °/,, fiir Beleuchtung und 0,2 9/, fiir Reinigung
und Kehrrichtabfuhr zu entrichten; Ziirich hat keine direkten Abgaben
fir 6ffentliche Beleuchtung.

Auch die Auslagen des Hausbesitzers fiir Wasserzins, Treppenhaus-
beleuchtung ete. sind von Ort zu Ort verschieden geregelt. Die Ein-
rechnung dieser Betrige als Lasten des Hausbesitzers ist iibrigens
auch aus dem Grunde nicht angingig, weil z. B. in Bern dieselben gar
nicht immer vom Hausbesitzer getragen, sondern oft im Mictvertrag
als Zuschlag zum eigentlichen Mietzins dem Mieter iiberbunden werden.

Ein zusammenfassender, ortlicher Vergleich iiber die gesamten
Lasten des Hausbesitzes in Form von Zinsen, Steuern, Abgaben etc.
ist zahlenméssig nicht wohl moglich. Nach dem Vorstehenden kann
mit Sicherheit einzig festgestellt werden, dass in Bern die Belastung
zufolge von Steuern und Brandversicherungspriamien hgoher ist als in
Zirich und Basel.



[V. Der angemessene Mietpreis.

Mit dem Problem der Preisbildung hat sich die ziinftige National-
okonomie eingehend beschiftigt. Von den verschiedenen Theorien
seien die wichtigsten knapp skizziert. Nach der klassischen National-
okonomie, als deren bedeutendsten Vertreter Adam Smith anzusehen
ist, sind die Produktionskosten, im vorliegenden Falle also die Bau-
kosten, jener FFaktor, der den Wert der Wohnung, die Miete, bestimmt.
Adam Smith verkannte auch den Einfluss des Bodenpreises auf die
Mietzinse nicht, indem er schrieb: ,,Die Hohe des Hauszinses in den
grossen Hauptstadten rithrt nicht nur von der teuren Arbeit und den
teuren Materialpreisen (Produktionskosten) her, sondern vor allem von
der teuren Grundrente, da jeder Eigentiimer als Monopolist verfiahrt.*

" Eine andere Richtung erklirt die Miete mehr als Vorzugs- oder
Monopolrente. Sie geht von der Tatsache aus, dass der Wohnboden
nicht beliebig vermehrt werden kénne, sondern nur in beschrinkter
Menge vorhanden sei. Der FEigentiimer eines besonders vorteilhaft
gelegenen oder besonders billig beschafften Grundstiickes miisse daher
Vorzugsrenten oder sogar eine Monopolrente beziehen. In ersterem
Falle wiirde der Mehrgewinn daraus resultieren, dass eine Durchschnitts-
miete auf einem Grundstiick von normaler Lage fiir den Marktpreis
massgebend ist; in letzterem Falle wiirde der Eigentiimer den hichsten
Preis zu erzielen wissen, den die zahlungsfihigste Konsumentengruppe
noch leisten kann.

Der osterreichische Nationalokonom Philippovich erklirt die Miet-
preise als das Ergebnis von Verhiltnissen, auf welche der einzelne Haus-
besitzer einen Einfluss auszuiiben gar nicht in der Lage ist; die Miet-
preise sind etwas Gegebenes, Feststehendes und sind dafiir massgebend,
ob, bezw. in welchem Aufwande, ein Haus erbaut oder erworben werden
kann. Niemals werden die Mietpreise aus den Kosten der Herstellung
oder Erwerbung des Gebiudes berechnet.

Die Auffassung von Philippovich wird von den deutschen Woh-
nungspolitikern Gemiind und Bredt geteilt. Gemiind dussert sich wie
folgt: ,,Die Mieten, welche die Wohnungssuchenden zu zahlen gewillt
sind, bestimmen den Preis. Diese sind massgebend fiir das, was der
Hausbesitzer dem Bauunternehmer und dieser wiederum dem Boden-
spekulanten zahlen kann.‘

Diese Richtung (Philippovich, Gemiind und Bredt) ist also der
Auffassung, dass Angebot und Nachfrage bei der Preisbildung der
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Miete nur preisregulierend wirken. Den Wert der Wohnungen allein
bestimmen sie nicht. Bredt glaubt aber immerhin, dass ihr Einfluss
so stark sei, dass er bei der Erklirung der tatsichlichen Mietzinsertrig-
nisse nicht vernachlissigt werden diirfe.

Eine besondere Theorie von der Mietpreisbildung haben schliess-
lich die Grenznutzentheoretiker entwickelt. Unter ,,Grenznutzen‘‘
verstehen sie die bei der Preisbildung massgebende subjektive Wert-
schitzung, die durch die geringste Verwertungsmoglichkeit des be-
treffenden Objektes bedingt ist. Der Preis bildet sich nach dieser Theorie
da, wo die grosstmogliche Zahl von Anbietenden und Nachfragenden
in ihrem annihernd gleichen Grenznutzen zusammentrifft. Die Ober-
grenze des Preises wiirde so, soweit das Mietpreisproblem in Betracht
kommt, der Grenznutzen des schwiichsten Mieters sein, der noch zur
Aufnahme des Wohnungsvorrates herangezogen werden muss. Die
Untergrenze der Miete lige dagegen dort, wo der Grenznutzen des
schwichsten Eigentiimers, der fiir die Preisbildung noch in Betracht
kommt, fiir den Abschluss des Mietvertrages massgebend wird.

Derartige abstrakt-theoretische Erorterungen, die leicht ins Ufer-
lose erweitert werden konnten, sind an sich interessant; praktische
Resultate zeitigen sie dagegen nicht. Nicht die Herstellungskosten
und noch viel weniger die Grundrente sind es, die die Mietpreise be-
stimmen. Die Herstellungskosten spielen natiirlich bei der Festsetzung
der Mietpreise eines neuerstellten Gebéudes eine wichtige Rolle, gewiss|
Aber wenn ein Gebiude erstellt ist, gelangt es auf den Wohnungsmarkt
und hier sind fiir die Hohe der Mietpreise Angebot und Nachfrage,
neben psychologischen, subjektiven Momenten auf seiten der Nach-
frage (Lage, Ausstattung usw.) und die durchschnittliche Zahlungs-
fahigkeit und Zahlungswilligkeit der Mieterschaft bestimmend. Typisch
ist in dieser Richtung die Entwicklung der Mietpreise in der Kriegs- und
Nachkriegszeit. Die Mietpreiserhohungen, namentlich in alten Woh-
nungen, wie sie in dieser Zeit eintraten, lassen sich nicht gut durch eine
der iblichen Mietpreisbildungstheorien erkliren. Die Mietpreisbewe-
gung der letzten 10 Jahre war (abgesehen von der zwangsmissigen Ent-
wicklung zufolge des Mieterschutzes) zum grossen Teil durch das Spiel
von Angebot und Nachfrage und durch subjektive Momente diktiert.
In seiner wohldurchdachten Broschiire iiber das schweizerische Miet-
notrecht schreibt der Chef der eidg. Justizabteilung u. a. zutreffend?):

,,Eine gewisse Erhohung des Zinsniveaus war zwar unvermeidlich
und gerecht, auch fiir die vor dem Kriege gebauten Hiuser, denn auch
bei diesen konnte der Vermieter die Gebrauchsuberlassung nicht mehr
unter denselben Verhiltnissen pristieren wie frither, weil die ihm als
Hauseigentiimer obliegenden Lasten anwuchsen. Hitte sich das An-
steigen der Mietzinse auf das durch diesen Umstand gerechtfertigte
Mass beschriankt, so hitte es durch keine ausserordentlichen Mass-
nahmen gehemmt werden diirfen. Allein das war nicht der Fall. Viel-

1) Dr. H. Kuhn: Kritische Wiirdigung des schweiz. Mietnotrechts. Aarau1923.
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mehr stellen sich gerade die Zinssteigerungen, deren Bekimpfung Auf-
gabe des Mietnotrechts ist, als typische Konjunkturgewinne dar, die
dem Vermieter ohne tatséichlich veridnderte und erhohte Gegenleistung
miihelos zufielen, nur weil der Wohnungsmarkt sich giinzlich verindert
hatte, weil bei stetig wachsender Nachfrage nach Wohnungen das An-
gebot so gut wie stabil blieb.*

Um fiir die Praxis einen Anhaltspunkt zu bekommen, wie der
Mietpreis bemessen sein soll, kann man sich jedenfalls nicht auf Theorien
stiitzen. Die Praxis weist hier andere Wege. In den uns umgebenden
Liandern wurde in den Zeiten der Zwangswirtschaft die Mietzinshéhe
gesetzlich festgelegt, was allerdings zur Folge hatte, dass die Bautétig-
keit vollstandig stockte, so dass diese von der Allgemeinheit an die
Hand genommen werden musste. Bei uns wurde anders vorgegangen,
indem auch die Mieterschutzgesetzgebung von dem Gedanken ausging,
dass der Mietpreis als Deckung fiir eine angemessene Verzinsung des im
Hausbesitz angelegten Kapitals anzusehen sei. Die wichtigsten Artikel
der bernischen Mieterschutzverordnung vom 14. September 1920 seien
hier wortlich wiedergegeben:

., Art. 21: Die Mietzinse sind so zu bemessen, dass sie dem Ver-
mieter eine angemessene Verzinsung des im Grundbesitz angelegten
Kapitals sichern. Dabei sind die Zinse der aufhaftenden Hypotheken
einschliesslich Provisionen und eine angemessene Verzinsung des eigenen
Kapitals zu beriicksichtigen. Der Mietzins fir die vom Eigentiimer
selbst bewohnte Wohnung ist im gleichen Verhiltnis wie fiir die ver-
mieteten Wohnungen im Hause zu berechnen.

,,Art. 22: Das Kapital ist in der Regel nach dem Anlagewert zu be-
rechnen, der sich aus dem Werte des Gebiaudes und des Bauplatzes
zusammensetzt.

,,Der Anlagewert des Gebiudes bestimmt sich nach dem Erstellungs-
preis, soweit dieser nachgewiesen werden kann. Ferner sind die nach
der Erstellung des Gebéudes aufgelaufenen Kosten fiir An-, Um- und
Aufbauten, Installationsarbeiten und iiber den ordentlichen Unterhalt
hinausgehenden Erneuerungen zu beriicksichtigen, sofern diese Bauten
einen Mehrwert des Gebéudes darstellen, vom Eigentiimer zu tragen
sind und dem Mieter zugute kommen,

,Der Bauplatz besteht aus der Gebdudegrundfliche und dem Um-
schwung, Sein Wert bestimmt sich nach dem ausgelegten Bodenpreis,
wo dieser nachgewiesen werden kann, sowie nach den Kosten, die fir
die Herrichtungsarbeiten ausgelegt werden.

,,JHat eine Handénderung zu einem den Anlagewert iibersteigenden
Preis stattgefunden, so ist letzterer massgebend, soweit nicht eine spe-
kulative Ueberzahlung ersichtlich ist. Der Anlagewert ist auch mass-
gebend, wenn der bei der Handéinderung bezahlte Preis aus besondern
Griinden, wie personlichen Beziehungen zwischen den Vertragsparteien,
erheblich hinter dem Anlagewert zuriickbleibt.

,,Ist weder der Erstellungs- noch der Erwerbspreis nach den vorher-
gehenden Vorschriften mit Sicherheit festzustellen, so sind zur Be-
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stimmung desselben die Grundsteuerschatzung und die Brandver-
sicherungssumme als Anhaltspunkte heranzuziehen. In zweifelhaften
Fillen konnen Sachverstdndige beigezogen werden.

,,Art. 23. Neben der Verzinsung des Kapitals sind bei der Berech-
nung des Mietzinses in Anschlag zu bringen:

1. Die vom Eigentiimer von der Liegenschaft zu entrichtenden
Steuern und andern offentlich-rechtlichen Abgaben;

2. die Versicherungsprimien;

3. die Unterhaltskosten des Gebdudes, in der Regel mit 1 bis
1,5 % vom Wert des Gebaudes (in der Regel wurde auf die Brand-
versicherungspriamie abgestellt), sowie des Umgelindes, soweit dessen
Einbeziehung der Billigkeit entspricht;

4. die Abschreibungen mit 0,3 bis 0,5 9, des Gebdudewertes. Bei
Neubauten, die seit 1. Januar 1919 ohne Unterstiitzung aus offentlichen
Mitteln erstellt worden sind, darf ein angemessener Zuschlag gemacht
werden ;

5. Verwaltungskosten bis 3 9, des zuldssigen Gesamtmietzinses.

,,Die Hohe der Unterhaltskosten, Abschreibungen und Verwaltungs-
kosten bestimmt sich nach Art, Alter und Zustand des Gebiudes, nach
seinem Zweck und der Zahl der Wohnungen.*

Diese Gedanken, wie sie in der Mieterschutzverordnung nieder-
gelegt sind, bildeten unter den obgewalteten Verhiltnissen die praktisch
einzig mogliche Richtlinie zur Berechnung eines ,,angemessenen‘‘ Miet-
preisertrignisses. Die Verordnung hat sich daher in der Mieterschutz-
praxis im allgemeinen auch gut bewihrt. Gestritten wurde nur gelegent-
lich iiber den Begriff der angemessenen Kapitalverzinsung. Auch hier
bildeten sich aber gewisse Normen heraus, die riickblickend fiir Bern
wie folgt zusammengefasst werden kionnen: Als angemessene Verzin-
sung des Anlagekapitals galten bis 1918 6—614 9, spéter 7 9% und zur
Zeit der hochsten Lastensteigerung 715—8 9, (1920/1922). Als dann
die Hypothekarzinse eine Senkung erfahren hatten, waren wiederum
7 9, iiblich. Es ist fiir die vorliegende Untersuchung wesentlich, dass
die vorgenannte Norm der Verzinsung, die bei der stadtbernischen Miet-
kommission gang und gibe war, dem entspricht, was auch im Organ
des schweizerischen Haus- und Grundeigentiimerverbandes als ange-
messen bezeichnet worden ist. In der genannten Zeitung wies Architekt
Doppler nach, dass bei einer Verzinsung von 7Y% %, des Anlagewertes
der Hausbesitzer gut auf seine Rechnung komme.

Zur Beurteilung der Frage nach dem ,,angemessenen‘* Mietpreis ist
notwendig, von vorneherein zwischen der Mietpreishildung bei Neu-
bauten und jener bei iltern Hausern zu unterscheiden. Bei den Neu-
bauten stehen die Erstellungskosten, bei den letztern der Anlagewert
des Hauses, bezw. dessen Kaufpreis im Vordergrund des Interesses.
Bei den Vorkriegswohnungen wird man sich an den vorstehend ge-
schilderten Gedankengang halten und den Mietpreis als Gegenleistung
fiir die dem Hausbesitzer erwachsenden Lasten zu bestimmen versuchen
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miissen. Allgemein giiltige Zahlenreihen, d. h. gewissermassen ein
,,Normalschema‘ fiir Mietzinsberechnungen aufzustellen, wire ein
eitles Unterfangen. Immerhin werden an Hand von praktischen Bei-
spielen einige Schlussfolgerungen gezogen werden konnen.

Vor allem muss ein Unterschied gemacht werden zwischen jenen
Hiausern, die seit der Vorkriegszeit in andere Hinde iibergegangen sind
und jenen, die den Besitzer nicht gewechselt haben; bei den letztern
ist fiir die Feststellung der Belastung und die Berechnung des Miet-
zinses vom Anlagewert, bei den ersten dagegen, wie noch néher auszu-
fithren sein wird, zum Teil vom Kaufpreis auszugehen.

1. Die Mietpreisbildung der Vorkriegswohnungen in nicht handgeiinderten
Héusern.

Fiir die Berechnung des Mietpreises kann bei den Vorkriegswoh-
nungen nicht der gleiche Prozentsatz des Anlagekapitals wie in der
Vorkriegszeit ausschlaggebend sein. Wohl ist in der Regel das Anlage-
kapital das gleiche geblieben; die Verzinsung desselben jedoch ist ge-
geniiber jener Zeit infolge Zinsfusserhghungen gestiegen und die iibrigen
Lasten haben ebenfalls zugenommen, trotzdem keine Kapitalerhéhung
eingetreten ist. Statt von einem bestimmten Prozentsatz des Anlage-
kapitals, wird man daher zur Beantwortung der Frage nach dem ,,an-
gemessenen‘‘ Mietpreis besser von den tatsichlichen Lasten des Haus-
besitzes in der Vorkriegszeit und heute ausgehen.

Um einen Ueberblick iiber die Entwicklung zu erhalten, stellte
die stéidtische Liegenschaftsverwaltung auf Anregung des Statistischen
Amts hin Rentabilitéitsberechnungen fiir solche Wohnungen auf. Als
Grundlage dienten zwei bestimmte, der Gemeinde gehorende, in der
Vorkriegszeit erworbene Objekte.

Objekt A: Wohnhaus mit 3 Wohnungen zu je 4 Zimmern mit Kiiche,
Waschkiiche, Bad, Dienstenzimmer, Estrich und Garten (Mittelstands-

wohnungen).

Objekt B: Wohnhaus mit 5 Wohnungen zu je 2 Zimmern mit
Kiiche, Keller, Estrich und Garten (Arbeiterwohnungen).

Zur Kapitalverzinsung musste bei beiden Objekten in der Vor-
kriegszeit mit 415 9 heute mit 51/ 9% des Anlagewertes, d. h. des
Erwerbspreises gerechnet werden, der im 1. Fall Fr. 60 900,—, im
zweiten Fall Fr, 29 800.— betrug. Die Zinsfusserh6hung um 3/ %,
entspricht ungefihr der allgemeinen Entwicklung des Hypothekarzins-
fusses (siehe Seite 54). Die auf diesen beiden Hiusern aufliegenden Lasten
vor dem Krieg und heute sind in der anschliessenden Uebersicht zu-
sammengestellt.
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Die Hausbesitzlasten zweier Objekte in der Stadt Bern
vor dem Krieg und heute.

(Nach Angaben der stadt. Liegenschaftsverwaltung.)
Uebersicht 16.

Objekt A Objekt B
Durchschn, 1996 Durchschn.|Durchschn,
1907/11 1902/13 1922/26
Fr. Fr. Fr. Fr,
Grundsteuerschatzung . 68 010.— |109800.— | 32 440.— | 41 700.— i
| Brandversicherung . . . . 58200.— | 73500.— | 22100.— | 28100.—
Lasten.:
Kapitalverzinsung?) . . . . . . | 2740.50 3197.25 1341.— 1564.50
Steuern, Abgaben u. Verwaltung 710.— 1520.— 274.— 670.—
Il Gebaudeunterhalt. . . . .. 340.— 875.— 350.— 500.—
I Lasten tuberhaupt | 3790.50 5592.25 1965.— 2734.50
|

Die Zahlen, wie sie fiir diese beiden Hi&user ausgewiesen sind,
diirfen wohl als charakteristisch fiir eine grosse Zahl von Vorkriegs-
wohnungen angesehen werden.

Die Vermehrung der Lasten heute gegeniiber der Vorkriegszeit
betrigt bei

Objekt A: Fr. 1801.75 = 47,5 9, der Vorkriegslasten
s B: o, 76950 =2392°% , ”

Um von diesen Gebiuden heute die gleiche Rendite zu haben
wie in der Vorkriegszeit, miissten deren Mietzinseinnahmen also um
47,5 %, bezw. 39,2 9, hoher sein als damals. Daraus darf wohl gefolgert
werden, dass bei Vorkriegswohnungen, die den Besitzer nicht gewechselt
haben, selbst bei angemessenen Kosten fiir Gebdudeunterhalt eine Erhohung
der Mietpreise von rund 50 9, der Lastenvermehrung des Euigentiimers im
allgemeinen Rechnung trigt. Neueinrichtungen allerdings verursachen
grossere Lasten; in solchen Fillen ist eine Erhohung der Mieten bis
60 9% wohl zulidssig. Noch hohere Mietzinssteigerungen konnen in
nicht handgeéinderten Vorkriegshidusern einzig gerechtfertigt sein, wenn
in dem betreffenden Hause grissere erhebliche bauliche Verinderungen
vorgenommen worden sind. Wenige Mieter werden iiberhaupt dagegen
etwas einzuwenden haben, dass der Hausbesitzer, der von sich aus
darauf bedacht ist, in seinen Mietobjekten die notwendigen Renovations-
arbeiten usw. vorzunehmen, die Mietzinse mit seinen tatsichlichen
Auslagen (einschliesslich Verwaltungskosten usw.) fortlaufend in ein

richtiges Verhiltnis setzt.

1) Verzinsung vor 1913: 4% 9%; 1926: 51, %.
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2. Die Mietpreisbildung d.Vorkriegswohnungen in handgeﬁnderteh Hiiusern.

Fiir Hiuser, die in letzter Zeit den Besitzer wechselten, kommt
als Grundlage fir die Kapitalverzinsung nicht mehr der Vorkriegs-
Anlagewert in Frage, sondern der neue Besitzer muss auf eine ange-
messene Verzinsung des Erwerbspreises rechnen konnen, Mit der im
Jahre 1920 eingefiihrten, neuen Grundsteuerschatzung sind aber auch
die Kaufpreise fiir Vorkriegshiuser ganz betrichtlich gestiegen. Die
Erhohung der Grundsteuerschatzung betrug nach Berechnungen des
Steuerbureaus bei bebauten Grundstiicken durchschnittlich rund 50 %,
Beim vorstehend betrachteten Objekt A machte die Steigerung 61 9,
beim Objekt B nur 29 9%, aus. Die Mietpreisgestaltung in handgednderten
Hiiusern lisst sich am besten illustrieren, wenn man gerade diese beiden
Objekte betrachtet. In den letzten Jahren bewegte sich der Kaufpreis
der Hiuser im grossen und ganzen ungefihr in der Hohe der neuen
Grundsteuerschatzung. Nimmt man an, die beiden betrachteten H#user
wiren zum Schatzungspreis an andere Besitzer iibergegangen, so wiirde
sich fiir diese, unter Voraussetzung gleichen Zinsfusses und sonst gleich-
bleibender Verhiltnisse, folgende Belastung ergeben:

Objekt A Objekt B
(Grundsteuerschatzung = Anlagewert) . (109 800.— 41 700.—)
Kapitalzins 51, 9% . . . . . . . . . . 5 764.50 2 189.25
Steuern, Abgaben etec. . . . . . . . . 1 520.— 670. —
Gebdudeunterhalt . . . . . . . . . . 875.— 500.—

8 159.50 3 359.25

Gegeniiber der Vorkriegsbelastung von Fr. 3790.50, bezw. Fr.1965.—
ergibt sich danach eine Lastensteigerung um 115 %, bezw. 71 %, Fir
das Objekt A (dessen Grundsteuerschatzung um 61 9, erhoht wurde)
wiirde in diesem Fall also erst eine Mietpreissteigerung um 115 9%, dem
neuen Besitzer dieselbe Rendite gewihren, wie dem ehemaligen Besitzer
die Vorkriegsmiete. Fiir das Objekt B (Erhshung der Grundsteuer-
schatzung 29 9,) wiirde dagegen eine Erhohung um 71 9, geniigen.
In beiden Fillen aber ist in die Augen springend, wie das Moment der
Revision der Grundsteuerschatzung und der Handinderung auf die
Rendite und damit auf den angemessenen Mietpreis wirkt. Der Vor-
kriegsbesitzer kommt bereits mit einer Mietpreiserhohung um 48 9,
bezw. 39 9, auf seine Rechnung, ein neuer Besitzer dagegen miisste
mit einer Mietzinssteigerung von 115 9,, bezw. 71 %, rechnen konnen.

Die Bedeutung dieser Zahlen wird eindriicklich, sobald man sich
iiberlegt, wie viele Héuser seit 1914 den Besitzer gewechselt haben.
Hieriiber geben folgende Zahlen Aufschluss:

Freihandkiiufe bebauter Grundstiicke:

Auzahl Grandstileke Flitehe in Aren Esnfprelssumme in Hill, Fr.
1912—1915 . . 1125 7 705 80,1
1916—1919 . . 2007 25 727 156,5
1920—1923 . . 2190 39 759 180,7

1924—1927 . . 1776 18 910 168,6
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Die Liegenschaftsspekulation der ersten Nachkriegsjahre und der
seither immer rege Liegenschaftshandel haben, wie dargelegt, den An-
lagewert der Hauser erhoht und die neuen Besitzer waren und sind in
der Regel gezwungen, bedeutend hohere Mietpreise zu fordern, ohne dass
ihnen deswegen in Bausch und Bogen der Vorwurf des Mietzinswuchers
gemacht werden konnte. Die Revision der Grundsteuerschatzung leistete
der Moglichkeit, die Hauser teurer zu verkaufen, entschieden Vorschub,
und die Besitzer, die ihre Héuser in jenen Jahren verkauften, machten
in der Regel zweifellos das bessere Geschiift als die Kiufer, die meistens
aus den teuer gekauften Objekten nicht mehr als eine annehmbare
Verzinsung des Erwerbspreises herauswirtschaften konnen. Aus diesen
Griinden ist es wohl zum Teil begreiflich, dass die durchschnittliche
Mietzinssteigerung der Vorkriegswohnungen in Bern nicht nur jene
fiir nichthandgeinderte Wohnungen ,,angemessenen‘ 50 9%, betriigt,
sondern hoher gestiegen ist, wie die folgende Uebersicht ausweist:

Stadt Bern: Die Mietpreishewegung der Vorkriegswohnungen,
Uebersicht 17.

Durchsehn. Jahresmiet- Steigerung in 9
Wohnungsgrisse preis in Franken gegeniiber 1914

1914 | 1920 | 1924 | 1928 | 1920 | 1924 | 1928
2 Zimmer ohne Mansarde . .| 468 596 | 786| 861 27,3 | 67,9 | 84,0
2 " mit - i % 576 713 914 | 1005 | 23,8 | 58,7 | 74,5
3 . ohne ' . 632 844 | 1164 | 1185 | 33,5 | 84,2 | 87,5
3 ,, mit .\ . .| 784 1074 | 1441 | 1480 | 37,0 | 83,8 | 88,8
4 ,  ohne . . .| 820 1109 | 1486 | 1566 | 35,2 | 81,2 | 91,0
4 5 mit. i . .| 1068 | 1486 | 1915 | 2006 | 39,1 | 79,3 | 87,8

Dass die Vorkriegswohnungen durchschnittlich um 86 9%, verteuert
sind, beruht nach vorstehenden Ausfilhrungen zweifellos auf der in den
Jahren 1918 bis 1925 ins Kraut geschossenen Héuserspekulation, die
ihrerseits wiederum durch die Revision der Grundsteuerschatzung be-
giinstigt wurde, Rund die Halfte aller Héuser sind heute gegeniiber 1914
wohl in andern Hinden; fiir die Wohnungen in diesen Objekten ist
aus den erwihnten Griinden eine grosse Mietpreiserhéhung zum Teil
verstindlich. Weniger verstindlich ist es aber, dass auch die Besitzer,
die ihre Hiauser nicht veriusserten, im grossen und ganzen dieser Be-
wegung stirker gefolgt sind, als die rein rechnerische Deckung ihrer
Hausbesitzlasten es erfordert hatte. Auf diese Ausniitzung der Kon-
junktur, die in Bern in den Jahren 1920 bis 1925 Platz griff, wurde schon
in Heft 7 der Beitrige zur Statistik der Stadt Bern hingewiesen (S. 30):
,,Die Frage der Begriindetheit der hohen Mietzinse kann hier nicht
untersucht werden. Sie ist auch keine in erster Linie statistische Frage.
Soviel sei aber gesagt und darf riickhaltlos gesagt werden: wenn auch
die vermehrten Lasten des Hausbesitzes, wie es durchaus recht und
billig ist, anstindig in Anschlag gebracht werden miissen, darf doch
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bezweifelt werden, ob bei den besetzten Wohnungen — lobenswerte
Ausnahmen stets ausgenommen — nicht eine Ueberspannung der Preise
erfolgt ist, die sich auf die Dauer nicht aufrechterhalten lassen diirfte.
Die Preise der Vorkriegswohnungen sind, das steht fest, in Bern zu viel
mit jenen der neuerstellten mitgestiegen. Eine Untersuchung, ob Miet-
preise und Belastung des Hausbesitzes in sehr verschiedenen Propor-
tionen gestiegen sind, wire fiir Bern sehr niitzlich, freilich sehr schwer
durchzufiihren. Vielleicht bringt die Enquete, die dieses Jahr die Bau-
direktion II in Verbindung mit dem Statistischen Amte iiber Baukosten
und Mietzinse in einigen Schweizerstiddten durchgefiihrt hat, hierfir
etlichen Anhalt.*

Diese Untersuchung ist nun durchgefiihrt und bestitigt die ge-
machten Ausfiihrungen. Die Besitzer von nicht handgeéinderten Vor-
kriegswohnungen deswegen von vorneherein als Mietzinswucherer
hinzustellen, wire verfehlt. Konjunkturausniitzung bis zu einem ge-
wissen Grade ist jedem Geschiftsmann, schon angesichts seiner Risiken
zuzugestehen. Beim Hausbesitz soll das Risiko, zufolge lingern Leer-
stehens einer Wohnung oder unerwarteter grosser Reparaturen nicht
gering zu veranschlagen sein. Auch solche Risiken kénnen jedoch
auf ein Minimum reduziert werden. Voraussetzung dabei ist, dass der
Hausbesitzer einen Teil des Mietzinses in Form von Reparatur- und
Erneuerungsbetriigen, wie dies in den letzten Jahren da und dort iiblich
geworden sein soll, anlegt. Kenner der Verhiiltnisse glauben allerdings,
diese Betrige seien vom Hausbesitzer hiufig fiir eigene Privat- oder
Geschiéftszwecke verwendet und so ihrem eigentlichen Zwecke entfremdet
worden; die betreffenden Mieter seien von Mietzinsaufschligen zufolge
durchgefiihrter Renovationsarbeiten usw. nicht verschont geblieben. Es
wire ein Verdienst der Haus- und Grundbesitzerverbinde, hier Wandel
zu schaffen, den Gedanken der Anlegung solcher Risikofonds zu popu-
larisieren und die richtige Verwendung dieser Reserven zu iiberwachen.

3. Die Mietpreise der Neubauwohnungen und ihr Einfluss auf die Miet-
preisbildung der Vorkriegswohnungen.

In den Neubauten richtet sich der Mietpreis in den ersten Jahren
vor allem nach den Erstellungskosten. Die Steuern und Abgaben und
namentlich auch die Reparaturen spielen hier nur eine untergeordnete
Rolle. In den Zeiten hochster Baupreise war es iiberhaupt nicht
moglich, den Mietpreis in Form einer angemessenen Verzinsung des
Anlagekapitals zu bestimmen, wie folgendes schematische Beispiel
zeigen mag:

Im Jahre 1920 waren die Baukosten (ohne Grund und Boden)
der Stadt Bern gegeniiber der Vorkriegszeit um 176 9, gestiegen. Das
vorstehend untersuchte Objekt A, ein Vorkriegshaus mit 3 Vierzimmer-
wohnungen verzeichnete einen Vorkriegs-Anlagewert von Fr. 60 900.—.
Wollte man im Jahre 1920 ein gleiches Haus in genau gleicher Ausfithrung
erstellen, so hitte man also mit einem Erstellungspreis von
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276
100 X Fr. 60 900 = Fr. 168 000.—

rechnen miissen. Bei Annahme einer Verzinsung von 7 9, des Anlage-
kapitals, hitte dieses Haus im Jahre 1920 eine Gesamtmietpreissumme
von Fr.11,760.—, d.h. pro Vierzimmerwohnung einen Mietzins von
Fr. 3920.— abwerfen miissen. Dieses rein schematische Beispiel zeigt,
dass es in diesen Jahren rein unmoglich war, nach den gleichen Grund-
sitzen zu bauen wie in der Vorkriegszeit, weil so hohe Mietpreise nicht
hitten eingebracht werden konnen. Der Ausweg wurde durch Verbil-
ligung des Wohnungsbaues (vereinfachte Bauweise und Ausstattung,
niedrig verzinsliche Hypotheken oder Subventionen ete.) gesucht und
auch gefunden, weshalb dem [iir die Jahre 1919/1920 ausgewiesenen
Baukostenindex von 276 (dHochststand) nur eine bedingte Richtigkeit
zukommt.

Alle diese Umstinde verunmoglichen es vollstindig, die Mietpreis-
bildung der neuen Wohnungen iiberhaupt mit jener der Vorkriegs-
wohnungen zu vergleichen. Fiir die Mietpreisfestsetzung in Neubauten
sind die wirklichen Erstellungskosten, die, wie im II. Teil dieser Arbeit
gesehen, leider schwer festzustellen sind, ausschlaggebend. In den
Nachkriegsjahren setzten z. B. die Bauunternehmer die Einheitspreise
oft willkiirlich hinauf, weil mit Subventionen gebaut, sie auf diese Weise
die Subventionsgelder auf ihre Miihle leiten konnten. Nicht die ganzen
Baukosten manches in den Jahren 1919 bis 1924 erstellten Hauses
sind in Wirklichkeit als solche anzusehen. Es ist eine Tatsache, dass
heute die Wohnungen in gewissen Nachkriegs-Subventionsbauten ohne
Verlust unter den angeblichen Herstellungskosten abgegeben werden,
weil die urspriinglich hohen Mietpreise fiir diese Wohnungen nicht mehr
bezahlt werden wollen.

Allgemein haben die Mietpreise der Neubauwohnungen in den
letzten Jahren jene der éltern Wohnungen stark beeinflusst.

Das Angebot der neuen Wohnungen war in den Jahren 1914 bis
1919 ein so geringes, dass zufolge der fast unveriindert gebliebenen
Nachfrage in Bern sich ein ausgesprochener Wohnungsmangel heraus-
gebildet hatte. Die Entwicklung wussten die Inhaber der Vorkriegs-
héuser auszuniitzen und die Mietpreise der Vorkriegswohnungen wurden
teilweise weit stirker gesteigert, als einer angemessenen Verzinsung
des investierten Kapitals und einer iiblichen Entschiadigung fir die
Verwaltungskosten entsprochen hitte. Die Steigerung ist so weit ge-
gangen, dass der Unterschied zwischen ungefihr gleichwertigen alten
und neuen Wohnungen heute nahezu verwischt ist. Und doch mussten
die in den letzten Jahren erstellten Hauser unter den ungiinstigsten
Verhiltnissen erstellt werden.

Dieser allgemeine Ausgleich der Mietpreise zwischen neuen und
alten Wohnungen hat namentlich bei Miethéusern, die seit 1914 im
gleichen Besitze sind, Renditen zur Folge, die eine ,,angemessene‘
Verzinsung des Kapitals erheblich iiberschreiten. Von einer krassen
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Ausniitzung der Konjunktur sind viele Alt-Hauseigentiimer jedenfalls
nicht freizusprechen. Es ist aber in diesem Zusammenhange recht
interessant festzustellen, dass in Bern auf alle Fille alle Volkskreise
am Werden dieser Verhiltnisse ihren Anteil haben, und die Hausbesitzer
nicht etwa in einer besondern Bevilkerungsklasse vorwiegen.

Steuerpflichtige und Grundeigentiimer in der Stadt Bern, 1925,
Uebersicht 18.

am s

St Davon Grund- Prozen:;uule
ouer- cicentiimer Yorteilung
Berufsgruppe pllichtige g dor Grund-
absolut| in 9, | elgentiimer A
A. Unselbstiindig Erwerbende:
1. Oeffentliche Funktiongre . . . . . 8971 | 1098 12,2 22,8
a. Pfarrer und Lehrer . . . . . 876 164 18,7 3,4
b. Gemeindefunktionidre . . . . 1652 176 10,7 3,7 |
c. Staatsfunktionire . . 926 108 11,7 2.2
d. Bundesfunktionire (Zentralver-
waltung) . ’ 3125 332 10,6 6,9
e. Postbeamte und Angestellte . 857 100 11,7 21
f. Bahnpersonal (einschl. Privat-
bahnen) . . . . . . . . .. 1535 218 14,2 4,5
2. Angestellte und Arbeiter in Privat-
betrieben. . . .| 24088 869 3,6 17,8
a. Direktoren, Sekretare ‘Ge- .
schaftsfihrer ., . . . Co 296 108 36,5 2.3
b. Bankpersonal . . : B 822 107 13,0 2.2
c. Angestellte, Techmker Inge-
nieure etc. . 5 m W 549 38 6,9 0,8
d. Handelspersonal Coe 5118 208 | 44 4,3
e. Hotelpersonal . . . . . . . . 764 12 1,6 0,3
f. Gelernte Arbeiter . . . . | 7666 275 3,6 5,7
g. Handlanger, Magaziner. . 3351 89 2,7 1,9
k. Dienstmadchen, Fabrikarbeite-
‘ rinnen . . . . . . . . ... 5522 22 0,4 0,5
3. Pensionierte . . . . 1126 254 22,6 5,3 l
Unselbstandlge uberhaupt 34185 | 2211 6,5 45,9
B. Selbstiindig Erwerbende:
1. Architekten, Baugeschiftsinhaber 226 135 59,7 2,8
9. Handwerksmeister . . 639 281 44,0 5,9
3. Hoteliers, Wirte, Pensionsinhaber 350 114 32,6 2,4
4. Handel . . . 2 885 816 | 28,3 17,0
5. Aerzte, Apotheker Filrsprecher
Notare .o 493 179 36,3 3,7
6. Privatlehrer, Redaktoren Kiinstler 488 64 13,1 1,3 l
7. Rentiers . . . 2 443 810 332 16,8
Selbsté’mdige ﬁberhaupt 7 524 2399 31,9 49,9
C. Banken, Genossenschaften und andere
juristische Personmen. . . . . | | . 715 203 28,4 4,2 I
Ueberhaupt | 42424 | 4813 11,3 100,0
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Nach dieser Uebersicht entfallen von den 4813 Hausbesitzern Berns
45,9 %, auf Unselbstindige und 49,9 9, auf Selbstindige. Architekten,
Baumeister und Handwerksmeister machten 1925 nur 8,7 9, der Grund-
eigentiimer aus. Auf die Gruppe offentliche Funktionédre entfallen
dagegen 22,8 9,. Alle diese Volksschichten haben das Ihre beigetragen,
die Mietzinsschraube anzuziehen, solange dies moglich war. Dabei
sind auch offentliche Funktionire (Beamte und Arbeiter), die vom
Bunde eine auf Steuern und Mietzinse (1) aufgebaute, hihere Ortszulage
zu ihrem Lohn beziehen, nicht selten.

Aber auch die Mieter haben das Ihre dazu beigetragen, die Miet-
zinse erhchen zu helfen, indem die Untervermietung und Zimmerver-
mietung immer gebrduchlicher wurde. Anfinglich durch den vom
Vermieter verlangten, hohen Mietzins vielleicht fast dazu gezwungen,
einzelne Teile der gemieteten Wohnung weiter zu vermieten, fand
man bald allgemein Geschmack an diesem Vorgehen und trieb nun
nicht selten ebenfalls Wucher mit der Weitervermietung. Dabei war
von Preisunterschieden fiir Zimmer oder Teilwohnungen zwischen
alten und neuen Wohnungen wohl nie viel zu spiiren. So haben auch
die Mieter an der Tatsache der Angleichung der Mietpreise in alten
Wohnungen an jene in neuen Wohnungen einen redlichen Teil der
Verantwortung mitzutragen.



V. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen.

1. Die Mietpreise stehen in Bern sowohl fiir altere als auch fiir
neuerstellte Wohnungen absolut etwas hher als in den andern Schweizer-
stidten, Bis zum Jahre 1926 verzeichnete die Stadt Bern auch die
hiochste relative Mietzinssteigerung gegeniiber 1914. Die besetzten
Wohnungen waren 1926 in Bern um 91 9% und in Ziirich um 89 9,
verteuert; heute betrigt die Mietzinssteigerung in Bern 94 9, in Ziirich
dagegen 100 %. Rund die Hilfte aller Wohnungen in den beiden Stiédten
stehen demnach um 100 und mehr Prozente hoher im Preise als 1914,
Vergegenwiirtigt man sich die Lebenskostenverteuerung (ohne Miete)
in Ziirich und Bern, die auf gleicher Grundlage berechnet im Mirz
1928 = 56 9,, bezw. 60 9, betrug, so ergibt sich, dass in den beiden
Stadten die Mietpreise erheblich iiberdurchschnittlich verteuert sind.
Ziirich und Bern stehen unter allen Stidten, die von den Erhebungen
des Eidg. Arbeitsamtes erfasst werden, mit der hichsten Mietpreis-
teuerung, obenan.

2. Die Untersuchungen iiber die Baukosten haben gezeigt, dass
in Bern in der Nachkriegszeit und heute teurer gebaut wird als in Basel
und Ziirich; nach den festgestellten Zahlen betrigt die Ueberhthung
gegeniiber Ziirich rund 9 9% und rund 16 9, gegeniiber Basel.

Die Unterschiede in den Baukosten waren vor dem Kriege noch
nicht vorhanden; sie sind vielmehr eine Folge der seither eingetretenen
ungleichen Verteuerung. Die ‘auf einheitlicher Grundlage durchge-
fithrte Statistik iiber die Baukosten zeitigte fiir das Jahr 1924 gegeniiber
1914 fir Bern eine Kostensteigerung von 119 9, fir Zirich 96 9%, und
fiir Basel eine solche von 88 9%,.

3. Als Grund fiir die hohern Baukosten konnen nicht die Arbeits-
lohne angesehen werden, da diese nach den eigenen Erhebungen sowohl
wie nach jenen des Schweizerischen Baumeisterverbandes in Bern,
Zirrich und Basel ungefihr gleich hoch stehen. Die den Kunden ver-
rechneten Lohne bei Taglohnarbeiten stehen in Bern allerdings fast so
hoch wie in Zirich, was aber nicht hohern ausbezahlten Lohnen, sondern
offenbar grossern Zuschligen zufolge grisseren Unkosten usw., zuzu-
schreiben ist.

Die Materialpreise stehen, soweit vergleichbare Zahlen vorliegen,
in Bern nicht hoher als in Zirich und Basel, abgesehen von den Back-
steinen, fiir welche die Genossenschaft zentralschweizerischer Ziegelei-
besitzer aus ungenannten Griinden hohere Preise verlangt als die Kon-
kurrenz in Zirich und Basel.



- JhA

Als Ursachen der hohern Baukosten in Bern, gegeniiber Basel und
Ziirich, konnen angefiihrt werden:

a. Grossere Geschiftsunkosten zufolge hioherer Mietzinse fiir Bureau
und Werkstattriaume, Lagerplitze usw.

b. Die hiufige zwangsweise Uebernahme von Anteilscheinen durch die
Unternehmer, was in Ziirich und Basel bei Privatbauten viel
seltener iiblich ist. Die betreffenden Anteilscheine werden in Bern
in die Preise einkalkuliert. Durch dieses dem Baugewerbe auf-
gezwungene System der Beteiligung werden die Gesamtbaukosten
stark verteuert.

¢. Die weniger durchgebildete Organisation der Betriebe und demzu-
folge die stirker ausgepriigte, individuellere Bauweise als in den
andern Grossstidten; mangelhafte Ausniitzung der Normalisierung.
Zu erwihnen ist in diesem Zusammenhange auch der Mangel an
leistungsfahigen Fabriken fiir Bauspezialitiiten.

d. Die vielleicht in Bern etwas solidere Bauweise, sowie die durch-
schnittlich etwas bessere Ausstattung der Wohnungen.

Die gehobenen Anspriiche an das Wohnen wirken, neben den
andern geltend gemachten Faktoren, allgemein verteuernd auf die
Baukosten.

4, Eine Verbilligung der Wohnbaukosten sollte in Bern unbedingt
angestrebt werden. Als Wege hiezu kommen in Betracht:

a. Bessere Ausniitzung des Normungs-Gedankens. Welche Bedeutung
einzig die Normung im Baugewerbe des Platzes Bern hitte, erhellt
aus folgenden Zahlen: Jihrlicher, laufender Neuwohnungsbedarf
600. Fiir diese 600 Wohnungen benitigt es 600 Kochherde, zirka
1800 Oefen, 1200 Treppenliufe, zirka 30000 Fensterscheiben,
zirka 3000 Tiiren, zirka 3500 Fenster usw. Wenn auch nur ein
Teil dieses Bedarfs in griossern Serien beschafft werden konnte,
so miisste dadurch eine fiihlbare “Entlastung der Wohnbaukosten
eintreten. Eine Durchdringung des gesamten Verfahrens beim
Bau von Wohnhiusern mit sozialwirtschaftlichen Gedanken und
Grundsitzen ist unerliasslich, um eine wesentliche Verbilligung
des Wohnungsbaues zu erreichen. Kernpunkt des Problems ist,
das Wohnhaus so zu gestalten, dass es den hygienischen Anfor-
derungen entspricht, ohne die Grenzen des wirtschaftlich moglichen
zu iiberschreiten. In den Nachkriegsjahren, wo Bund, Kanton
und Gemeinden Millionen zur Forderung des Wohnungsbaues
ausgeworfen haben, hiitte die Aufstellung von Plan-Vorbildern
(Normalien) weltwirtschaftliche Bedeutung wund Anerkennung
finden konnen. In der Stadt Zug sind unlingst hiibsche Eigenheime
(4 Zimmer und Kiiche) im Preise von zirka Fr. 17 000.— erstellt
worden. Die Hauschen entsprechen allen notwendigen hygienischen
Anforderungen, besitzen elektrisches Licht und Kochgas und sind
unterkellert. Allerdings 200 oder 300 Jahre betrigt die ,,Lebens-
dauer** solcher Wohnbauten nicht. Dafiir aber stehen die Miet-
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preise dieser Hiuschen mit den tatsdchlichen Einkommensverhélt-
nissen besser im Einklang, als die Mieten der meisten Wohnungen
in den Massivbauten unserer grosseren Stidte. Als vorbildlich
darf auch die Wohnhaussiedlung im Moosliacker bei Biel genannt
werden, die im 'Jahre 1927 auf genossenschaftlicher Grundlage
unter Beteiligung der Stadt erstellt wurde. Rationelle Bauweise
hat es hier fertig gebracht, dass Wohnungen mit 4 und 5 Wohn-
riumen zu Fr. 950.— bis 1020.— an kinderreiche 1*amilien abge-
geben werden konnen. Die Bauweise ist eine sehr gefillige und die
Wohnungen lassen hinsichtlich Komfort nichts zu wiinschen iibrig.

Durch Vereinfachung der Bauweise und Verbesserung der
Organisation im Baugewerbe sollte versucht werden, in Bern die
Baukosten herabzusetzen. Zur Verwirklichung dieses Zieles muss
nicht nur das Baugewerbe, sondern auch die Mieterschaft mithelfen.
Letztere muss lernen, ihre Anspriiche hinsichtlich Wohnungs-
ausstattung etwas einzuschrinken oder wenn sie das nicht will,
begreifen, dass der Ueberkomfort entsprechend bezahlt sein muss.
Wie immer man sich auch zum Rationalisierungsproblem im Bau-
gewerbe stellt, Tatsache ist, dass bei uns in der Regel die neu
gebauten Hiuser viel zu hohe Baukosten erfordern und infolge-
dessen fiir die Allgemeinheit zu hohe Mieten notwendig sind, die
vom Einkommen einen viel zu grossen Teil verschlingen.

b. Zweckmissige Finanzierung des Wohnhausbaues. Das System der
Subventionierung des Wohnnungsbaues war in der Krisenzeit die
einzige Moglichkeit, die Bautiitigkeit nicht ganz erlahmen zu lassen.
Bald wurde es aber Brauch, dass die Unternehmer bei Subventions-
bauten hiohere Preise veranschlagten, um auch von der Subvention
profitieren zu konnen. Dadurch wurde diese Verbilligung zum
guten Teil illusorisch. Auch die Ausgabe von Anteilscheinen an
die Unternehmer fiihrte dazu, dass die letztern den ihnen auf-
gezwungenen Anteil auf die Kosten ihrer Arbeiten schlugen, womit,
der Vorteil dieser Anteilscheine ebenfalls aufgewogen wurde.
Ueberdies suchte jeder beteiligte Unternehmer soviel als moglich
am Bau mitarbeiten zu kénnen; so kommt es vor, dass Arbeiten
ausgefithrt werden, die iiberhaupt iiberfliissig, auf alle Fille un-
wirtschaftlich sind und die die Baukosten wiederum unniétig in
die Hohe treiben. Kiinstliche Finanzierung der Bautitigkeit wird
wohl immer dhnliche Folgen haben. Wirklich billig wird man stets
nur bauen konnen, wenn der Bauherr ein eigenes Interesse daran
hat, dass die einzelnen Unternehmer in ihren Preisberechnungen
moglichst die unterste, fiir sie noch tragbare Grenze einhalten.

Dem Problem der Verbilligung der Baukosten sollte von den
Bundesbehorden in Verbindung mit den kantonalen und stéidtischen
Fachbehorden und dem Baugewerbe praktisch niher getreten
werden. Die stark tiberdurchschnittliche Verteuerung der Miet-
preise ist eine nationale Gefahr; sie belastet unsere Wirtschaft
mit zu hohen Lebenskosten. Dadurch ist die Schweizerindustrie



— 76 —

immer weniger in der Lage, auf dem Weltmarkt konkurrenzfihig
aufzutreten. Voraussetzung fiir tiefere Mieten ist aber eine Senkung
der Baukosten, die moglich ist, wenn das Baugewerbe fiir die
Gedanken der Normung und der bessern Arbeitsorganisation ge-
wonnen werden kann. In der Schweiz und vor allem in Bern ist
in den letzten Jahren viel gebaut worden. Gefehlt hat es aber an
sozialen Gesichtspunkten bei der Aufstellung der Bauprogramme,
indem zu wenig auf die Einkommensverhiltnisse der Wohnungs-
suchenden Riicksicht genommen wurde. Das Einkommen eines
Arbeiters in Bern betrigt zur Zeit zirka Fr. 3000.— bis Fr. 4000.—.
Untere Angestellte in der 6ffentlichen Verwaltung beziehen einen
Jahresgehalt von Fr. 4000.— bis Fr. 5000.— bis Fr. 6000.—.
Diese Einkommensgrenzen miissen dem Baugewerbe vorschweben,
wenn es seine Baupline entwirft, wobei zu beachten ist, dass die
Miete hochstens /s des Einkommens in Anspruch nehmen soll.

5. Die ,,Ueberhohung der Mietpreise neuer Wohnungen erklirt
sich zum Teil zwangsldufig aus der ,,Ueberhthung‘ der Baukosten.
Diese ist teilweise auf Ursachen zuriickzufiihren (grissere Geschiifts-
unkosten, kostspieligere Bauweise als Folge gehobenerer Wohnungs-
anspriiche, System der Anteilscheine), denen das Baugewerbe ohnméchtig
gegeniibersteht. In welchem Ausmasse die namhaft gemachten Fak-
toren auf die Baukosten und Mietpreise neuerstellter Wohnungen ein-
wirken, d. h. wie viel im einzelnen Falle die Mietpreise nach ihrer Beriick-
sichtigung iiberhoht sind und ob iiberhaupt bei den neuerstellten Woh-
nungen in Bern von ungerechtfertigten Mietpreisen gesprochen werden
kann, das statistisch festzustellen, ist nicht gut denkbar. In Bern
waren es aber auch nicht in erster Linie die Mietpreise der neuen Woh-
nungen, die zu Klagen Anlass gaben und geben, — wenn man vom
,,Zahlenkonnen‘ absieht — sondern vielmehr die Mietpreise der Vor-
kriegswohnungen.

6. Wihrend die hohern Baukosten die hshern Mietpreise fiir neu-
erstellte Wohnungen zum Teil erklidren, konnen diese fiir die iiberhohten
Mietpreise der Vorkriegswoknungen, die rund 3/ des Gesamtwohnungs-
bestandes ausmachen, nicht verantwortlich gemacht werden, da in der
Vorkriegszeit die Baukosten in Bern nicht héher waren als anderwiirts.
Es sind aber andere, mietzinsverteuernde Faktoren in Bern vorhanden,
die in einem gewissen Ausmasse iiberhohte Mietzinse auch fiir Vorkriegs-
wohnungen zu rechtfertigen scheinen.

a. Die Grundsteuern sind in Bern hoher als in Ziirich, Basel oder
Lausanne. Die Mehrbelastung der Miete einer Dreizimmerwohnung
durch Grundsteuern betrigt in Bern, je nach der Hohe des im
Hausbesitz investierten Kapitals Fr. 70.— bis Fr. 78.— mehr als
in Basel, Fr. 28.— bis Fr. 48.— mehr als in Ziirich und Fr. 9.—
bis Fr. 52,— mehr als in Lausanne (siehe Seite 57 dieser Unter-
suchung).

b. Im Kanton Bern sind die Brandversicherungsprdmien héher als
in andern Kantonen.
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¢. In Bern hat der Grundbesitz eine Illuminationsgebiihr von 0,5 °/y,
der Grundsteuerschatzung zu entrichten (dhnlich in Basel), wihrend-
dem z B. in Zirich der Hauseigentiimer fiir die ¢ffentliche Be-
leuchtung nicht direkt belastet wird,

d. Die Neubaugebiithren (Vermarchungs- und Schatzungskosten etec.)
sind in Bern eher hoher, die Handinderungsgebiihren dagegen
niedriger als 1in andern Schweizerstiidten.

e. Fiir die Beurteilung der Auswirkung von weitern Abgaben, wie
Strassenbeitrige usw., fehlen genaue Daten zu einem zifferméssigen
Vergleich; grosse Unterschiede von Stadt zu Stadt scheinen aber
jedenfalls nicht vorhanden zu sein.

7. Die Ausniitzung der Konjunktur durch die Besitzer von Vor-
kriegswohnungen hat dazu gefiihrt, dass die Mietpreise dieser Woh-
nungen heute grossenteils-annihernd so hoch stehen wie jene der Neubau-
wohnungen. Trotzdem darf wohl bei den hohen Berner Mietpreisen
nicht ohne weiteres von Mietzinswucher gesprochen werden. In zahl-
reichen Fillen trifft die Bezeichnung aber heute zu. Kommt es doch
recht hiufig vor, dass Miethéuser, die seit 1914 im gleichen Besitze sind,
Renditen von 10 bis 15 9, abwerfen. Die Besitzer alter Hiuser konnen
sich wohl fragen, warum sie vielleicht gleichwertige Wohnungen billiger
abgeben sollen als entsprechend neuerstellte und schliesslich, warum
iiberhaupt beim Hausbesitz und nur beim Hausbesitz, besondere ,,Re-
geln‘ gelten sollen. — Bei den handgeinderten Objekten ist es meist
nicht der heutige Besitzer, der eine grosse Rendite von dem Haus erhilt,
sondern vielmehr der Verkiufer, der einen Kaufpreis erzielen konnte,
welcher weit iiber dem Anlagewert des Hauses stand. Die Moglichkeit
solcher giinstiger Hausverkiufe ist durch die Erhohung der Grund-
steuerschatzung, welche in 'der Regel fiir den Kaufpreis massgebend ist,
erleichtert worden, '

Durchschnittlich {iberhthte Mietzinse sind stets auf Wohnungs-
mangel zuriickzufithren. Wohnungsmisstéinde dieser Art kinnen er-
folgreich nur durch ein reichliches Neuwohnungsangebot ,,saniert‘
werden, wobei allerdings die Herstellungskosten dieser neuen Woh-
nungen gegeniiber den iiblichen, wesentlich herabgedriickt werden
sollten. Die Untersuchung hat gezeigt, dass es in Bern moglich ist, die
Baukosten durch rationelles Bauen herabzusetzen. Die massgebenden
Behorden diirfen im Bestreben nicht erlahmen, die Bautitigkeit zu
iiberwachen; sie miissen wie in den letzten Jahren, weiterhin dafiir
besorgt sein, dass stets die dem laufenden Bedarl entsprechende Anzahl
von preiswiirdigen Wohnungen hervorgebracht wird. Auf diese Weise
wird es gelingen, in Bern Miete und Einkommen wiederum in ein ver-
niinftiges Verhiltnis zu bringen.
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Die Kosten des Wohnhausbaues in der Stadt Bern 1914—1927.

Ohne Grund und Boden fiir ein eingebautes, dreistickiges Wohnhaus mit drei Woh-
nungen zu zwei Zimmern, mit Ofenheizung, Kiiche, Bad mit Abort und einfachem
Innenausbau; auf ebenem Baugeliinde mit normaler Fundierung.

(Nach den Berechnungen des Stiddlischen Bauinspektorats.)
Tabelle 1.

Arbeitsgattung 1914 | 1919/20 | 1922 | 1924 [ 1926 1927'I

1. Baukosten, absolut in Franken

1. Erdarbeiten . . . 219| 531| 480 480| 480| 480
2. Maurer-,Steinh. uhanahsatlonsarb. 9748 (23338 (14950 [14500 |14065 14065
3. Almmerarbelten v v v v o . L) 2510 7783 4363 | 4556 4085 4085
%. Dachdeckerarbeiten . . . . . . . 445) 1396 1280 1280 800| 740
5. Spenglerarbeiten . . . . . . . .| 375| 1283| 991 910| 800| 800
6. Glpserarbelten . s 861 2979 2391 | 2391 | 2185| 2700
7. Schlosserarbeiten (mkl Kochherde) 860 | 2151 | 1825| 2080| 1760 | 1646
8. Schreinerarbeiten (inkl. Beschlage) 3075 7922| 6654 | 6654| 5831 | 5800
9, Malerarbeiten. . . . . i . 916 | 3104 | 2676| 2750 1880 | 1948
10. Glaserarbeiten . . . . . . . . . 188 732 654| 654| 568| 466
11. Tapeziererarbeiten . . . . . . .| 309| 1052| 844| 720| 650| 580
12. Hafnerarbeiten . . 572 1495 1335| 1300| 1185 1068‘
13. Installationsarb. (mkl samt Anlag) 2135| 8475| 5950| 5800] 3720 2892 i
14. Elektrische Installationen . . . . 793 | 1853 | 1375 1430] 1120| 986
15. Umgebungsarbeiten . . 715 2507| 1780 | 1780 1455 1455
16. Einkauf in die stadt. Kanallsatlon 280 670 670( 670 600( 600
17. Anschluss a. d. Wasser- u. Gasleitg.| 228 780 720 720| 700| 700

18. Anschluss a. d. elektr. Leitung . .| 155| 375 300| 300 250| 250
19. Unvorhergesehenes und Bauzinse.| 2300| 5000| 4250 | 4000| 3370| 3350
20. Pline und Bauleitung (6 %). . .| 1462 4105| 3337 3178| 2910| 2700

Gesamtkosten . . . . 28146 | 77530 {56825 156153 (48414 47311

Per m® umbauten Raumes 2841 | 77,5 | 56,8 | 56,2 | 48,4 | 47,3
2. Verhiiltniszahlen (1914 = 100)

1. Erdarbeiten . . . . . . . . . . 100 242 219 219 | 219 | 219
2. Maurer-, Steinh-.u. Kanalisationsarb. 100 | 239 | 153 | 149 | 144 | 144
8, Zlmmerarbelten e« v v« v« . .|l 100 | 310 | 174 | 182 | 163 | 163
&. Dachdeckerarbeiten . . . . . . .| 100 | 315 | 288 | 288 | 180 | 166
5. Spenglerarbeiten . . . . . . . .| 100 | 342 | 264 | 243 [ 213 | 213
6. Gipserarbeiten . . 100 | 346 | 278 | 278 | 254 | 314
7. Schlosserarbeiten (mkl Kochherde) 100 | 250 | 212 | 242 | 205 | 191
8. Schreinerarbeiten (inkl. Beschlige) | 100 | 258 | 217 | 247 | 190 | 189 ||
9, Malerarbeiten. . . . . . . . . .| 100 | 339 | 292 | 300 | 206 | 213
10. Glaserarbeiten . . . . . . . . .| 100 | 389 | 348 | 348 | 302 | 248
11. Tapeziererarbeiten . . . . . . .| 100 | 340 | 273 | 233 | 210 | 188
12. Hafnerarbeiten . . 100 | 261 | 233 | 227 | 207 | 187
13. Installationsarb. (mkl sanit. Anlag) 100 | 397 | 279 | 272 | 174 | 135
14. Elektrische Installationen . . . .| 100 | 234 | 173 | 180 | 141 | 124
15. Umgebungsarbeiten . . 100 | 351 | 249 | 249 | 203 | 203

16. Einkauf in die stadt. Kanahsatlon 100 | 239 | 239 | 239 | 214 | 214
17. Anschluss a. d, Wasser- u. Gasleitg.| 100 | 342 | 316 | 316 | 307 | 307

18. Anschluss a. d. elektr, Leitung . .| 100 | 242 | 194 | 194 | 161 | 161
19. Unvorhergesehenes und Bauzinse.| 100 | 217 | 185 | 174 | 147 | 145
20. Pline und Bauleitung (6 %). . .| 100 | 281 | 228 | 217 | 199 | 185

Gesamtkosten | 100 276 202 199 172 168
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Die Baukostenteuerung in Ziirich, Basel und Bern 1914/1924.
Einheitspreise.

(Erhebungen des Stidtischen Hochbauamtes.)
Tabelle 2.

Arbeit

1. Erd- und Maurerarbeiten,

Humusaushub . . . . . . md | 1.30 3.50 | 1.50 3.20 | 1.20 3,—
Aushub der Baugrube . .| m3| 1.70| 3.80 | 1.80| 3.50 | 1.80 4.20
Fundamentmauern . . . .| m? |17.75]| 39.— [26.— | 82.— |[17.— | 383.—
Betonmauerwerk . . . . . md |25.— | 45.— [82.75| 41.50 |21.— | 43.—
Backsteinmauer Parterre u.

I.Stock . . . . . . .. md |33.— | 65.— |[31.— | 54.— |382.50| 70.50

Backsteinmauer II. Stock .| m?® |35.— | 67.— |32.— | 55.— |338.75| 74.—
Zwischenwinde 15 ecm . . | m? | 5.95| 10.20 | 4.30 7.50 | 5.— | 12,—

. 9—12 ¢cm . | m? | 460| 940 | 3.90| 6.75 | 450| 10.—
‘Freist. Kamine im Estrich., | m® [ 41,50 | 93.— [36.— | 62.— |[40.— | 93.—

Beton-Boden . . . . . . .lm?| 580 9.60 (| 6.50{ 9.80 | 6.20| 13.—
Kalkverputz: Decken . . .| m? | 165 4.— | 1.80| 3.— | 1.30| 3.50

5 : Winde . . .| m2| 1.65 2.90 | 1.50 2,70 | 1.20 8.—
Fassadenverputz . . . . . m? | 1.75( 4.20 | 2.— 3.50 | 1.70| b5.—
Zementverputz . . . . . . m?| 3.30| 520 | 3.— 5.— | 230 5.20

2, Zimmerarbeiten.

Stockwerkgebilke. . . . . m? | 68.55 |125.— | 75.— [130.— | 67.— |[140.—
Dachkonstruktion. . . . .| m® | 68.55|135.— [ 78.— |185.— | 74.— | 170.—
Zuschlag fiir Gratsparren . | m® | —.60| 1.30 | —.60| 1.30 | 1.— 1.90
Schrigbéden . . . . . . . m?| 190 350 | 2.—| 8.— | 1.90| 450
Estrichboden . . . . . . . m? | 2.80 450 | 2.70 4,90 | 2.95 5.70
Blindboden. . . . . . . . m? | 1.80 3.20 | 1.90 3.50 | 210 415
Riemenbéden . . . . . . m? | 3.90 7.— | 390 5.70 | 4.— 8.20
Lattenverschlage . . . . . m? | 3.— 5— | 3.20] 550 | 3.80| 6.50
8. Dachdecker- und Spengler-
arbeiten.

Ziegel-Doppeldach . . . .| m?| 415 880 | 4.—| 5.20 | 4.25| 8.65
First- und Gratziegel . . .| m | 3.05 520 | 2.80| 4.20| 3.10| 5.60
Dachrinnen u. Einlaufbleche | m | 3.60 6.— [ 2.65| 5.70 | 2.40| 11.—
Seitenbleche . . . . . . . m? | 580 10.— | 3.10 6.— | 6.—| 1315
Kamineinfassungen . . . .| St.| 6.— | 14.— | 6.— | 14.— | 7.— | 22.—
Abfallrohre . . . . . . . m | 2.40 4.80 | 2.35 7.— | 1.80 5.40

Dachfenster (statt Lukarnen) | St. [16.— | 29.60 [15.— | 30.— |18.— | 30.—




Arbeit

4. Gipser- und Malerarbeiten,

Schilfrohrdecken

Wandverputz

Schilfbrett . . . S B B e

Oelfarbanstrich auf Abrieb .

" ,, Holzw, .

& der Kinel u.
Abflussrohre

Lackieren der Gussrohre .

2 malig. Anstrich von Blech .

g . ,,  d.Gelinder

2 ,  d.Jalousie-
laden . .

Blancfixanstrich ;

Anstrich d. Schreinerarbeiten

Lackieren der Fensterbianke

3 maliger Rohrenanstrich

2 " "

6. Schreinerarbeiten,

Permanente Fenster. .
Winterfenster. .
Jalousieliden
Zimmertiiren
Kiichenschrinke
Wandschrinke . .
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Die Baukostentéuerung in Ziirich, Basel und Bern
1914 und 1924.

Die Kosten der Hauptarbeiten auf Grund bernischer Yerbrauchsmengen,

(Erhebungen des Stidtischen Hochbauamtes.)

Tabelle 3.

Ziirich Basel

Arbeit Menge -
1914 | 1924 | 1914 | 1924

1. Erd- und Maurerarbeiten.

Humusabhub. . . . . . .| 245 m®| 319| 858| 368| 784

Aushub der Baugrube . .| 630 m?| 1071 | 2394 1134 2205
Fundamentmauern . . . . 55 m®| 976 | 2145| 1430| 1760
Betonmauerwerk . . . . .| 215 m3| 5375| 9675| 7041 | 8923 | 4515 | 9245
Backsteinmauer Parterre u.

I.Stock . . . . . . . .| 200 m3®| 6600 |13000| 6200 |10800| 6500 [14100
Backsteinmauer II. Stock .| 100 m?| 3500 | 6700| 3200| 5500| 3375 7400'
Zwischenwinde 15 ¢cm . .| 600 m2?| 3570 6120 2580 | 4500| 3000 | 7200

i 9—12 c¢m . | 550 m2| 2530 | 5005| 2145 | 3713 | 2475 | 5500 ||
Freist. Kamine im Estrich . 4,5 m®| 187 419 162| 280| 180] 419
Beton-Béden . . . . . . .| 100 m?| 580( 960| 650| 980 620 1300

. : Wande . . . | 1800 m2?2| 2970| 5220| 2700 4860 | 2160 | 5400
Fassadenverputz ¢ % % @ & 850 m2| 1488 | 3570 1700 | 2975 1445 4250
Zementverputz . . . . . . 200 m? | 660 1040 600 1000 460| 1040

Erd- u. Maurerarb. abs, Fr. 30404 |58506 (30540 (49330 |27548 |62275

1914 = 100 100,01 192,41 100,0 161,5(100,0| 226,0

2. Zimmerarbeiten.

Stockwerkgebidlke. . . . . 43 m® | 2948 | 5375| 3225| 5590| 2881 | 6020
Dachkonstruktion. . . . . 35 m3| 2399 4725 2730, 4725| 2590| 5950
Zuschlag fiir Gratsparren . 30 m? 18 39 18 39 30 57
Schragbéden . . . . . . . |1000 m?| 1900 | 3500| 2000| 3000| 1900 | 4500
Estrichbéden . . . . . . .| 360 m2?| 1008 | 1620| 972| 1764 1062 | 2052
Blindbéden. . . . . . . .| 200 m?| 540| 960| 570 1050| 630 | 1245
Riemenboden . . . . . | 325 m2| 1268 2275 1268 | 1853 | 1300| 2665
| Lattenverschlige . . . . . 250 m2| 750| 1250| 800| 1375| 950 1625

Zimmerarbeiten abs. Fr. 10831 |19744 (11583 | 19396 {11343 |24114
1914 = 100 100,0 | 182,3|100,0 | 167,5]| 100,0 | 212,6

Kalkverputz: Decken . . .| 350 m?| 578 1400| 630| 1050| 455




Ziirich Basel Bern

Arbeit Menge |
1914 | 1924 | 1914 | 1924 | 1914 | 1924

8. Dachdecker- und Spengler-

arbeiten,

Ziegel-Doppeldach 720 m? | 2988 | 6336 | 2880 | 3744 | 3060| 6228
First- und Gratziegel . 75 m 229 390 210| 315| 233| 420
Dachrinnen u. Einlaufbleche | 125 m 450 | 750| 332| 712| 300 1375
Seitenbleche . 70 m?2 406 700 217 420 420 921
Kamineinfassungen . 6 St. 36 84 36 84 42| 132
Abfallrohre . . . . . . . 75 m 180 360| 176| 525 135| 405
Dachfenster (statt Lukarnen) | 13 St. 208| 385| 195| 390| 234| 390
Dachd.- u, Spenglerarb.abs. Fr. 4497 | 9005 | 4046 | 6190 | 4424| 9871
1914 = 100 100,0 | 200,2|100,0| 153,0 100,0: 223 1

4, Gipser- und Malerarbeiten.
Schilfrohrdecken 780 m? | 1872 | 4524 1794 | 4290| 1794 4758
Wandverputz 1270 m? | 1524 | 3810| 1400 | 8175 1524 | 4064
Schilfbrett . . . . . . . . 50 m2| 100} 300| 100| 225| 110 240
Oelfarbanstrich auf Abrieb 890 m2 | 1335( 2670 1024 | 2180 1157 | 3160
- a. Holzwerk 10 m? 10 23 12 24 10 28

" auf Kinel u.

Abflussrohre . . 200 m 200 400 60 90| 140| 180
Lackieren der Gussrohre 100 m 30 100 40| 100 60| 130
2 malig. Anstrich von Blech. | 100 m2| 100| 200 85| 175 80| 200
3 o d. Gelénder 65 m? 65| 150 751 160 65| 241
3 » V. Jalousie-

liaden 340 m? 408 782 630 | 1258 442 | 1054
Blancfixanstrich . 12050 m? [ 615| 1230| 1435| 2153 | 1128 | 1435
Anstrich d. Schreinerarbeiten | 1580 m2 [ 1500 | 3634| 1817 | 3871 | 1580 | 4424
Lackieren der FFensterbinke 70 m 133 | 315 80 203| 175| 420
3 maliger Anstrich v, Rohren | 400 m 100 | 240 80| 120 100| 180
2 ’ v 1000 m 250 500 150 200| 200| 350
Gipser- w. Malerarb. abs. Fr. 8242 |18878 | 8782 |18224| 8565 20864

1914 = 100 100,0 | 229,0{ 100,0 | 207,5| 100,0 | 243,6

5. Schreinerarbeiten,
Permanente Fenster. . 137 m? [ 1521 | 2740 1781 | 4795| 1713 | 2740
Winterfenster. . 108 m? | 1150 | 1944 | 1134 | 2700| 1177 | 1880
Jalousieladen . 116 m? 957 | 1740 812 | 3248 1305| 2900
Zimmertiiren . . 88 St. | 3168 | 5720 2552 | 7656 3520 | 6072
Kiichenschranke 18 St. | 1476 | 2970 . . 1440 | 3330
Wandschranke . 44 St. 1500 | 4000 (| 1340 | 3330| 1480, 3100
Schreinerarbeiten abs. F'r, 9772 (19114 7619 (2172910635 {20022
1914 = 100 100,0 [ 195,6 [ 100,0 | 285,2 | 100,0 | 188,2




B4

Die Lohne der Bauarbeiter in Ziirich, Basel und Bern.
Die durchschnittlichen Stundenléhne 1914 und 1924,

(Erhebungen des Stadtischen Hochbauamtes.)

Arbeiter

Absolute Zahlen (Stundenlohne in Fr.)

Tabelle 4.

Yerhiiltniszahlen
1924

Maurer .
Sandsteinhauer .
Kunststeinhauer
Handlanger. . .
I W’stattschreiner.
Zimmergeselle

Plattenleger. . .
Parkettleger

Hilfsarbeiter

Gipser
Maler
Handlanger

Durchschnitt

Zimmergeselle
Handlanger
Spengler . .
Hilfsarbeiter
Gipser . .
Maler
Handlanger
Anschlager .
Schreiner

1914 1924 wenn 1914 = 100

Zi’lrich’ Basel] Bern Ziirich] Basell Bern |Ziirich| Basel | Bern

A. Rein ausbezahlte Stundenlihne.

—.70 | —.70 | —.65| 1.65 | 1.69 | 1.70 | 2.36 | 2.41 | 2.61
1.05| —.98| —.95] 2.30 | 2.30 | 2.10 | 2.19 | 2.35 | 2.21
1.05|—.98| —.95] 2.30 | 2.30 | 210 | 219 | 2.35 | 2.21
—.48 | —.48 | —.451 1,30 | 1.32 | 1.35 | 2.71 | 2.75 | 3.00
—. 84| —.83| —.,80) 191 |1.75 | 1.74 ]| 2.27 | 211 | 2.18
—.73|—.75| —.69] 1.75 | 1.76 | 1.67 | 2,40 | 2.35 | 2.42
110 110| —.95] 2.08 | 2.08 | 2,05 | 1.89 | 1.89 | 216
—90|—.89|—.85]12.30 | 2.30 | 2.30 | 2.56 | 2.58 | 2.71
—.53|—.55|—.50] 1.40 | 1.32 | 1.83 | 2.64 | 2.40 | 2.66
— 94| —.76 | —.88]| 2,20 | 1.82 | 217 | 2.34 | 2.39 | 2.47
—81|—.78| —.78]1 1.83 | 1.83 | 1.80 | 2.26 | 2.35 | 2.31

—65]|—.65|—.65| 1.60 | 1.40 | 1.50 | 2.46 | 2.15 | 2.31

—82|—799|—.76] 188 | 1,82 | 1.82 | 2.29 | 2.30 | 2.39

B. Den Kunden verrechnete Stundenléhme fiir Taglohnarbeiten,

110| 1.05| —.90] 2.80 | 2.82 | 2.50 | 2.54 | 2.68 | 2,78

—80|—.66] —65]210 {197 | 210 ]| 2.62 | 2.98 | 3.23
120 1.— | —.95] 2.90 | 2.90 | 3.10 | 2.41 | 2.90 | 3.26
1.—|—.60|—.70] 2.20 { 1.90 { 2.50 | 2.20 | 3.17 | 3.57
110 1.05( 120 3.30 | 2.84 | 2.90 | 3.— | 2.70 | 2.42
120 —.85| 140 3.— | 2.70 | 2.70 | 2.50 | 3.17 | 2.45
—.70|—.60|—.70]| 2.20 | 1.87 | 2.40 | 3.14 | 3.12 | 3.43
130 1.20| 1.20| 3.30 | 3.16 | 3.20 | 2.54 | 2.63 | 2.67
120 | —.85| 110| 3.— | 2.70 | 2.70 | 2.50 | 3.17 | 2.45
1.07 | —.87 | —.94| 2,76 | 2.54 | 2.68 | 2.58 | 2,92 | 2.85
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Durchschnittslohne fiir Zimmerleute, Maurer und Handlanger
~in schweizerischen Ortschaiten 1914—1926.

(Erhebungen des Schweizerischen Baumeisterverbandes.)

Tabelle 5.
Durchschnittlicher Stundenlohn (in Rappen) im Jahre:
Ort, Gebiet
' 1914 1918 1920 1922 1924 1926
1. Zimmerleute.
Basel . . . . . . 75 108/143 185 180 173 178
Bern . . . . . . 70 116 173 160 166 166
Berner Oberland .| 57/62 90/97 145 130 130 125
Biel ;. « » « » : = 63 80/125 165 145 142 142
Frauenfeld/Hinterthurg. 60 100 150 130 130 130/150
Genf . « v & » 72 105 155 160 160 160
Heiden u. Umg. 55/60 80/100 130 125/130 | 125/130 | 130/150
Limmattal u. Umg. 70 100/120 | 165/175 150 140 140
Luzern u. Umg.. . 73 95/115 | 162/170 145 145 145
Rheintal . . . . . 62 100 140 125 125/130 | 125/130
St. Gallen . . . 70 130 168 150 150 150
Schaffhausen . . 71 118 167 150 140/150 | 140/150
Solothurn u. Umg. 57/60 | 105/120 | 160/163 140 140 140
Waadt. . . . . . 70 110 165 140 125/130 | 125/130
Zirich-Stadt . . . 73 115 180/190 185 170 170
Ziirichsee u. Umg.. | 65/68 [ 100/130 | 165/170 150 150 150
Ziircher Oberland . | 60/70 85/120 | 160/170 145 140 140
Mittel aller Orte Rp. 66,8 108,7 162,2 147,8 1448 145,2
Indexziffer | 100,0 162,7 242.8 221,3 216,8 217,4
2. Maurer.
Aarau . . . . .. 57,8 113 165 145 145 145
Amriswil . 60,0 125 158 130 130 130
Arbon . . . . . . 60,0 125 158 140 140 140
Basel . . . . . . 70,1 130 185 180 165 170
Bern . . . . . . 63,5 188 180 162 162 160
Biel . s « « 5 & s 59,2 125 160 145 145 145
Chaux-de-Fonds 64,9 190 150 150 150
Genf . . . . .. 67,1 ! 165 150 150 160
Herisau . . . . . 57,5 127 155 145 145 145
Luzern. . . . . . 62,1 163 153 150 150
Rheineck. . . . . 54,9 : 145 120 130 130
St, Gallen . . . . 61,0 125 170 158 155 155
Winterhur . . . . 62,7 130 176 166 160 160
Zutieh: < 5 « = » 66,7 150 185 160 160 170
Mittel aller Orte Rp.| 62,0 (126,8) | 1682 150,3 1491 150,7
Indexziffer| 100,0 (204,5) 271,3 242 .4 240,5 2431
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Durchschnittlicher Stundenlohn (in Rappen) im Jahre:

Ort, Gebiet
1914 1918 1920 1922 1924 1926
8. Handlanger.

Aarau . . . ., . . 42 3 80 131 110 110 110
Arbon . . . . . . 52,5 105 135 118 118 110
Basel . . . . .. 53,6 107 160 145 130 135
Bern o & s 4 o 471 93 145 131 130 130
Biel . . . . . . . 44,3 105 138 110 110 110
Chaux-de-Fonds 46,9 150 115 115 100
Genf . . . . .. 93,1 » 130 115 115 110
Herisau . . . . . 41,2 107 135 105 105 100
Imzerhi. : : « « = 47,0 125 117 115 110
Rheineck. . . . . 47,4 . 120 90 90 90
St.Gallen . . . .| 453 105 150 135 125 120
Winterthur. . . . 429 110 156 144 130 125
Ziirich . . . . . . 50,8 122 154 130 130 135

Miittel aller Orte ‘
Rappen 47,3 (103,8) 140,7 120,4 117,2 114,2
Indexziffer| 100,0 (219,5) 297,56 254.5 2478 2414
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Erhebungsformulare.

STADT BERN Formular 1,
Baudirektion II.

Die Kosten des Wohnungshaues in den grdssern Schweizerstédten.

Fragebogen.

1. Wie hoch stellen sich im allgemeinen die Grundstiickpreise pro m? fir Wohn-
-haus-Bauplidtze und welches ist im allgemeinen das Verhiltnis zwischen Garten-
land und Gesamtparzelle?

2. Welcher Ansatz pro m? umbauten Raumes (gemessen nach den Normalien des
S. 1. 8.) hat sich ergeben fir die im Jahre 1924 erstellten Wohngebaude ?

3. Wie hoch sind die Anschlussgebithren an das stidtische Kanalisationsnetz und
nach welchem Modus werden dieselben bestimmt?

4. Wie gross sind die Beitriage an die Strassen-Lrstellungs- und Korrektionskosten ?
Bis zu welchem Umfang werden auf Grundlage der Baukosten und zu welchem

Zinsfuss die 1., 2. und 3. Hypothek gewihrt und welche Kommissionsgebithren
werden verlangt? '

n

6. Wie hoch belaufen sich die Brandversicherungsprimien auf Grundlage der Bau-
kosten fur Wohnbauten geméss den gesetzlichen Vorschriften und welches ist
das Verhiltnis zwischen Brandversicherung und Baukosten ?

7. Welche Grundsteuern sind zu entrichten und welches ist das Verhaltnis zwischen
Grundsteuerschatzung und Baukosten?

8. Wie hoch sind die Abgaben fur dtfentliche Beleuchtung und in welcher Weise
werden dieselben erhoben ?

9. In welcher Ausstattung werden ublicherweise die Wohnungen dem Mieter iiber-
lassen ? Mit oder ohne Kiichenmobiliar (Kichenschrank), Tropfbrett, Kochherd ?
Werden die Beleuchtungskorper, die Oefen und Wandschranke vom Bauherrn
geliefert oder ist dies Sache des Mieters?



STADT BERN Formular 2.
Baudirektion II,

Die Kosten des Wohnungshaues in den grdssern Schweizerstédten.

Baumaterialienpreise und Lohne.

Durehschnittspreise
Gegenstand Ein- in den Jahren

heit
1913/14 1924

Erd-, Maurer- und armierte Betonarbeiten.
a. Fertige Arbeiten.

Humusabhub bis 30 c¢m Tiefe, inkl. Deponieren
des Materials auf der Baustelle bis 30 m Mittel-
distanz . . . & » 5 & 2 § % § § @ i ® 3 § 8 m?

Aushub der Baugrube bis auf 2,50 m Tiefe, inkl.
Deponieren des Materials auf der Baustelle nach
Weisung der Bauleitung bis 30 m Mitteldistanz| m?

Fundamentbeton Mischung 100 kg Portlandzement
zu 1000 Liter Kies und Sand. . . . . . . . m?

Schalung: effektiv geschalte Mauerfliche gemessen,
Oeffnungen iber 2,50 m? werden in Abzug ge-
bracht « + s o ¢+ 2w & 5 8 ¢ 9 5 2 8 ¥ ® * m?

Aufgehendes Mauerwerk fiir Fassaden mit hydr.
Kalkmortel gemauert:

a. Backsteinmauerwerk im Parterre, 39 cm stark,

voll, mit 5 em Hohlraum . . . . . . . . . m3
b. Backsteinmauerwerk im 1. Stock, 32 c¢m stark,

mit 6 cm Hohlraum. . . . . . . . . . . . m3
¢. Backsteinmauerwerk im 2, Stock, 32 cm stark,

mit 6 cm Hohlraum. . . . . . . . . . .. m?

Backsteinmauerwerk der Scheidemauern, mit hydr.
Kalkmortel gemauert, 30 cm stark:

a. im Parterre. . . . . . . . . . . . . . .. m?
b. im 1. Stock. . . . . . . . . . . . . ... m?

Backsteinmauerwerk der Scheidemauern im Dach-
stock, in hydr. Kalkmortel gemauert, 25 cmstark m?3

Innere Wiinde aus Backstein mit Kalkmortel ge-

mauert:
a. im Parterre 15 ¢m stark. . . . . . . . . . m?2
b.12 ecmstark . . . . . . . . .. oo L m?
c. Schlackenplatten, 6 cm stark . . . . . . . m?
Freistehende Kamine im Dachstock und Kehlge-

balk aus Backstein, inkl. innerer Verputz . . m?

Liefern und Versetzen von Schoferkaminen, 20 cm
Lichtweite im Parterre. . . . . . . . . . . m?3




; Ein Durclcllschlflitt}slprelse
ARTEs in den Jahren
Gegenstand heit
1913/14 | 1924

Versetzen von Kunststeintreppen: .
a. untermauerte Tritte . Lfm.,
b. freitragende Tritte .| Lfm.
Liefern und Versetzen von Kellertreppentmtten

gerade in Zement . . . Lim.
Béoden in Waschkiiche, Glattemmmer und Keller-

gang aus Zementbeton P.150,10—12 cm dick,

mit 2 em Ueberzug aus Zementmﬁrtel PG 400

abgerieben:
a. inkl. Steinbett 15 cm dick . m?
b. ohne Steinbett . . . . . . . m?
Versetzen von T-Balken . kg
Gewolbe in Zementbeton P. 150 10 c¢m stark

(Decken zwischen T- Elsenbalken) Schalung in-

begriffen . . . . . . . . . R B it
Armierte Decken:
a. Schalung fir Hohlkorperdecken m?
b. Schalung fir Massivdecken. ; m?
¢. Schalung fiir Unterziige und Tnschubel m?
d. Eisen liefern, abbiegen und verlegen 100 kg
. Beton P.250 uber Parterre . . . . . . . . m?
Hydraulischer Kalkverputz, sauber abgerieben, im

Keller:
a. fir Winde . . S T m?
b. fir Decken . . . . . v % oM B & W § 8 m?
Kalkverputz, sauber abgeneben, in den Etagen:
a fir Wiande . . . . . . . . . . .. ..., m?
b. fir Decken. . . . . . . ¢ « . v . .. m?
Fassadenverputz in Kalkmortel mlt Farbzusatz in

gewohnlichem Kellerwurf. . . . . . . . . . m?
Zementverputz des Fassadensockels:
a. sauber abgerieben . m?
b Kellemwurl . . . = . ¢« = ¢ 5 5 5 s ¢ o 5 4 m?

b. Materialpreise.

Portlandzement . . . . . . . . . 50 kg
Schnell abbindender Zement . C e 50 kg
OHps gram & o s 2 5+ w5 & 3 & % 5§ @ 3 50 kg
Hydraulischer Kalk . . . . . . . . . .. 50 kg
Kalke . . . . . s M & @ 8 5 W 8 B .. .| 50 kg
Fettkalk . . . . . . . . . . . . . . .. .. Kiibel
Kalkmortel 1:3 . . . . . . . . . . ... .. | Kiibel
Zementmortel . . . . . . . . .. .. Kibel
Sand . . . . .o Stosshitre
Kies . . . . . . .. e v v v v o oo o oo | Stossbiro




Durchschnittspreise
in den Jahren

Fin-
Gegenstand heft
1913/14 1924

Eisenbetonkies. ; Stosshire

Fuhrlohne Zweispanner 1 Tag

Fuhrléhne Zweispanner 1, Tag

¢. Stundenléhne.

Polier

Kunststemhauer

Maurer . . . . . . . . . . . . ...

Handlanger . . . . . . . . . . . . . ..

Lehrling . . . . . . . . . . . . ...

Spitzgeschirr

Zimmerarbeiten,

Liefern und Verlegen der Balkenlagen iiber Keller,
Parterre und 1. Stock, resp. 2. Stock, samt Aus-
wechslungen, Unterziigen, Hinterstiirzeln und ,
ev. Mauerlatten etc., Mindestquerschnitt 100 cm? | m?

Liefern, Abbinden und Aufrichten der Dachkon-
struktion, einschliesslich Dachgebilk und Kehl-
gebilk, Wand- und Riegelholz im Dachstock,
Konstruktionsholz zu Dachfenstern etc., jegliche
Hilfsarbeit im Preise inbegriffen, Mmdestquer-
schnitt 100 ecm? . . . . . . . Coe . m?

Zuschlag fir Grat- und Ixehlsparren . m!

Liefern und Anbringen von Klammern, Schrauben
Schlaudern, Winkel u. dergl. kg

Liefern und Versetzen der First- und Gratlatten
36 mm dick, ca. 12 ¢m hoch., . . . . . . . Lfm

Knackenholz zu Dachgesimsen, Giebeln und Lu-
karnen etc., einschliesslich Versetzen und Be-
festigen, 115/120 mm Querschnitt . Lfm.

Knacken unter die Traufbretter und beim Dach
bruch etc., 45 mm dick, gerade 8/30 cm . Stuck

Rohe Verschalung der Dachschragen, soweit in-
wirts der Dachstock ausgebaut ist, 24 mm dick| m?

Stirnladen, glatt, einseitig gehobelt und genutet,
Minimalbreite 15 cm:

a. Hauptdach, 27 mm dick nomal 3.20

b. Aufbauten, 24 mm dick . m!

Vorschermdach, glatt, einseitig gehobelt im I'er-
tigen 18 mm dick plano gemessen, stumpf mit
glatten Fugenleisten, letztere 15/45 mm . . m?

Kénel- und Gesimsleisten, nach Detail profiliert
ca. 40/50 mm Querschmtt ...... Lfm.

Windladen an Giebeln, Aufbauten und Lukamen
einseitig gehobelt, minimal 15 cm breit, 18 mm
stark . m!




Durchschnittspreise

Ein- in den Jahren
( Gegenstand heit :

| 1913/14 | 1924

Ortladen daselbst (Ziegeleinschnitte vom Dach- '
decker ausgefiithrt), 18/120 mm stark . . . .| Lfm.

Schiebbiéden, zwischen Holzbalken mit Iugen- !
leisten oder deckelweise verlegt, samt Anschlag- |

latten: |
a 21 mm dick . . . . . . . ... ... m? |
b. 26 mm dick . . . . . : m?2 ﬁ
Zimmermannsbaden, 26/27 mm stark gehobelt m? |
Rohe Estrichbiden iiber Kehlgebilk und Dach- |
stock, 27 mm stark, genutet . . . . m?

Blindboden, als Unterlage zu Parquet auf Boden-
lager oder Iolzbalken verlegt, mit max. 10 cm
Fugem, 27 Ml . « « ~ s ¢ 5 5 & # ¥ 5 5 m?

Lattenverschlige im Estrich und ev. Keller aus
Latten 24/45 mm und notwendige Anschliisse roh m?

Zuschlag fir Lattentiren, samt Liefern und An-
schlagen der zwei Klobenbinder und starkem
Schliisselschloss roh . . . . . . .. . .| Stick

Glatte Kellertiiren, 30 mm stark, mxthartholzernen
Einschubleisten, samt Rahmen Liefern und An-
schlagen von 2 Klobenbindern, 1 starkes Schloss |
mit hebender Falle und 2 Gussdruckem sowie i
5 abgehobenen Bankeisen fiir Rahmen, fertlg |

angeschlagen, Lichtmass 90/200 . . . . . m?
Kellerhurden mit 2 Biden, gehobelt, samt allen

Befestigungsmitteln, 080><200 s Stiick

Riemenboéden, I1. Qual., Ostschweizer, II. Qual m?
Materialpreise.

Konstruktionsholz . . . . . e m?

Laden roh, abliniert, nicht parallel 18 mm . . m?

21 mm . . m3

24 mm . . m?

30 mm . . m?

Rahmschenkelholz 6/6 ¢cm . . . . . . . . . .| Lim.

Nagel 17/70 mm . . . . . . . . . . . . .. kg

18/80 mm . . . . . . . ... L L kg

Leistndgel . . . . . . . . . . . . .. kg
Taglohnarbeiten.

Zimmerpolier . . . . . ., . . . . . . . . .| Std.

Zimmergeselle . . . . . . . . . .. e | Std,

Handlanger . . . . . . . . . . . . .. . . .| Std




Durchschnittspreise

Ein- in den Jahren
Gegenstand heit
1913/14 | 1924
Dachdeckerarbeiten,
Doppeldach rot mit Lieferung des Materials . m?
First- und Gratziegel mit Mortel . . . . . . Lfm.
Reserveziegel . . . . . . . . . . . . . ... Stick
BHoblzedel . & » ¢ 5 « « @ s w5 s ® 3 % = 3 Stiick
Taglohne: Dachdecker . . . . . . . . . . .. Std.
Handlanger . Std.
Spenglerarbeiten.
a. Fertige Arbeiten.
Dachrinnen aus verzinktem Eisenblech, 5 kg pro m?
@ 25 cm Abwieklung .« . i « s s & 0w o5 0w o4 Lfm.
b. 35 cm Abwicklung . . . . . . . . . . .. Lfm.
Dunstrohre aus verzinktem Eisenblech, 5 kg pro
,75¢em Dm.. . . . . .. ..., .| Lfm.
Dunstrohremfassungen verzinktes Elsenblech Stiick
Griinde-, Trauf-, Ort- und Seitenbleche aus ver-
zinktem Eisenblech, 5 kg pro m?, auf Holz . m?
Abdeckungen, Anschliisse und Einfassungen bei
Dachfenstern aus verzinktem Eisenblech, 5 kg
pro m? unter 4 m lang:
g. auf Holz v « & « « 5 + & & s m?
b. auf Stein . . . . . ..o L. . m?
Einfache Kamineinfassungen, verzinktes Eisen-
blech, Seiten 15 ¢m hoch, 5 kg pro m?, fiir ge-
wohnliche Kamine:
a. einzigig . . . . ¢ m?
b, zweizligig . . . . . . . . . . . . .. .. m?
¢. dreiziigig . m?
Kamineinfassungen fiir Schoferkamme o m?
Mauerstreifen aus verzinktem Eisenblech, 5 kg pro
m?, 10 cm breit, ohne Schlagen und Zuputzen
der Fugen. . . . . . . . . . . . .. .. Lfm.
Ziegellappen fiir Doppeldach ausC Blech,12/20 cm | Stiick
Walzblei, 12/20 cm | Stick
Liegende Dachfenster aus verzinktem Eisenblech
5 kg per m?, mit Stellhaken und Rohglas 30/!10
cm, versetzt. R Stuck
b. Materialpreise.
kg

Verzinktes Eisenblech, 5 kg pro m? . . .
Walzblei . .




Gegenstand

Ein-
heit

Durchschnittspreise
in den Jahren

1913/14

1924

Lotzinn .
Benzin .

c. Taglohne.
Vorarbeiter . . e
Spengler . .

Hilfsarbeiter. .

Gipserarbeiten,
a. Fertige Arbeiten,
Glatter hydr. Deckenverputz auf Beton, grau ge-
glittet . . .o
Hydr. Deckenverput7 fem abgerleben ‘

Glatter Deckenverputz unter Hourdis oder auf
Beton
Gipsdecken unter Holzgebalk mlt Contrelatten

und Schilfrohrgewebe, grau geglattet und Auf-
trag, ca. 12 mm dick . .

Glgsdecken unter Holzgebidlk aus 2 5 cm Glps-

rettern, grau geglattet

Wandverputz auf Backstemmauerwerk mit Fett-
klebmortel, grundiert und grau geglattet
dito  fein abgerieben statt geglittet . . . .
dito  mit hydr. Kalkmértel abgerieben . . .

Verputz von Tir- und Fensterleibungen bis 30 ¢cm
Breite, sauber abgeglittet . . ., . . . .

Verdrahten von Holzwerk, inkl. Dachpappenunter.
lagen bis 20 cm Breite

Schilfbrettverachelungen auf Dachschragen Lu.
karnenwangen etc., ohne Abglitten:

a. aus 2,5 cm dlcken Schilfbrettern . . . . . .

b. aus 3 cm zwischen Sparren geschnitten samt
Lattenausfugen

Erstellen von Zw1schenwanden aus Schllfbrettern
ohne Abglitten, aus 5 cm dicken Schilfbre ttern

Abglitten von Gipszwischenwiinden und Dach-
schragen, einseitig fertig fir Anstrich oder Ta-
pezieren

-----

------

aufgesetzt.

Setzen von Kantenschonarn blS 2 m Lange ohne
Lieferung derselben § oo .

b. Materialpreise.
Gips grau
Hydr, Kalk . .

------------

Auf Gipssteinwinde ]eder Art, ev. vom Maurer '

kg

Std.
Std.
Std.

Lfm.

Sack
Sack




Ein Durcl&sehlflltt}?prele
= in den Jahren
Gegenstand heit
1913/14 | 1924
Gewaschener Sand . Sack
Weisskalkmortel . Kiibel
¢. Tagléhne.
Gipser . . Std.
Handlanger . _ Std.
Schreinerarbeiten.
a. Fertige Arbeiten,
Permanente gerade Fenster, 2f{liiglig, ohne Ober-
licht, mit 2 Quersprossen, in Tannenholz mit
déhlenen Wetterschenkeln, Rahmen 33 mm,
Fliigel 36 mm stark, Rahmen in Kitt aufgezogen m?
Anschlagen der Beschlage:
1 Fischband 12 cm : e e Stiick
1 Espagnolettstange . . . . . . . . . - S tiick
Innere Winterfenster, direkt auf die Verkleidungen
angeschlagen, 2 fliiglig, 36 mm stark, in Tannen-
holz, mit 2 Quersprossen . m?2
Anschlagen der Beschlige :
1 Fischband 12 cm . Stick
1 Cremone mit Welssbroncegmff Stick
Glatte IFensterbacken, 21 mm stark:
a. bis 15 cm breit . Lim
bodiber 18 oMy &+ : & 5 5 s 5 . 38 « 5 & @ 3 m?
Glatte Fensterverk]eldungen 18 mm stark 10 cm
breit (ringsumlaufend) . . . .| Lim
Fensterbinke mit Wasserrinne:
a. in Eichenholz, bis 15 e¢m breit Lfm
iiber 15 cm breit . - m?
b. in Buchenholz, bis 15 em breit . . . . . . Lim.
itber 15 cm breit . m?
Zimmertiiren in Tannenholz, 33 mm stark, mit 3
glatten Fillungen . . . . . . . m?
Anschlagen der Beschlige: 1 FlSGhbal'ld 15 cm . | Stiick
1 Kastenschloss Stick
Glatte Tirenfutter, 25 mm.stark, mit buchener
Schwelle, Mauerstirke: 6— 9 cm . .| Lfm.
10—15 cm . Lfm
itber 15 cm . .. m?
Glatte Tiirenverkleidungen, 18 mm stark, 10 cm
breit (Zier- und Falzverkleidung) . .| Lim,

Kiichenschrinke mit Rickwand und Ober- und
Unterteil kompl. mit Lieferung der Beschlige
und Verglasung. Unterteil: 2 Tirli, 2 Schub-




Ein Durchschlflittspmlse
- in den Jahren
Gegenstand heit
1913/14 1924
laden, 1 Tablar. Oberteil: 2 Glastiirli mit Spros-
sen, 2 Tablar und 1 Nischentablar, Gesamt-
grosse: 115/210 cm ; Stick
Jalousieladen mit oben aufgeschraubter harthol-
zerner Leiste (fertig eingepasst):
a. ganz mit festen Bretth . . . . . . . . | m?
I b. mit unterer Fillung im Parterre . m?
Wandschranke :
a. Fronten, Beistosse und Tiiren, 27 mm stark,
| mit 3 glatten Fillungen . : m?
b. Zwischenwande und Tablare, beldseltlg sauber
99 mmstark . . . . . . . . L. . ... .. m?2
c. Seiten und Boden, emsemg sauber und einseitig
unsichtbar, 21 mm stark . . . . . ., .. m?2
d. Durchgehende Riickwinde mit Lingsfriesen,
Friese 24 mm, Fiillungen 15 mm stark . m?
e. Zahn- und Tragleisten: a. Zahnleisten auf Holz | Lfm.
Tragleisten auf Holz | Lfm
b. Zahnleisten auf Stein | Lfm.
Tragleisten auf Stein | Lfm.
f. Abschlussgesims am Plafond, 70/45 mm . . .| Lfm.
g. Anschlagen der Beschlige: Gewohnl. Schild . | Stick
Fischband 12 cm | Stick
Schlossli . . . | Stick
Schrankfeder . .| Stick
b. Taglohne.
Anschliger mit Werkzeug Std.
Schreiner . . B § @ B Std.
Hilfsarbeiter. . . . . . . . ; Std.
Malerarbeiten.
a. Fertige Arbetten.
Blancfixanstrich . m?
Wandfries schmale . Lim,
Wandfries breite . Lim.
3mal Oeclfarbe auf Abneb mkl Abbrennen . m?
2mal Oelfarbe auf Abrieb inkl, Abbrennen . . . m?
3mal Oelfarbe auf Holzwerk inkl. Abbrennen. m?
Fensterbianke lackieren, schmale. Lim,
Fensterbanke lackieren, breite L{m.
Rohren anstreichen Lfm.
Lfm,

Gussrohr schwarz lackieren .




Ein Durol:]schn}ttﬁprelse
= in den Jahren
Gegenstand heit ‘
1913/14 1924
Treppengelinder 3 mal Oelfarbe . . . . . . . . m?
Haustiire 6len und lackieren . . . . . . . . . m?
Kanel und Abfallrohre . . . . . . . . . . . .| Lfm,
Jalousieladen 3 mal Oelfarbe grin. . . . . . . m?
Dachblech 2mal Oelfarbe . . . . . . . . . .| Lfm.
Rolle
Tapeten aufsetzen . . . . . . . . . . . . .. Band}
b. Materialpreise.
Oelfarbe . . . . . . . . . . .. ... .. kg
Blaneli® : « o« « 2 s ¢« 5 5 + w5 2 58 35 ¢ ® » kg
c. Taglohnarbeiten.
Maler . . . . . . . . . . . . . ... .. .| std.
Sanijtiire Einrichtungen.
a. Fertige Arbeiten.
Fayence-Closet mit Kirschbaum-Sitzbrett firr di-
rekte Spilung, inkl. Rekordschrauben, Boden-
schrauben, Gummischrauben oder Rekord-
spanner, sowie Wandpuffer . . . . Stiick
Waschherd, ganz in Kupfer, mit kas:ene Inhalt
ca. 160 Liter . . . . Stiick
do. mit galvan. dusserm Mantel. . . . . Stiick

Waschherd aus galvan, Blech, Hafen aus Kupfer Stick

Gussemaillierte Badewanne mit vernickeltem Ab-
und Ueberlaufventil, 170/76 ¢m . . . . . | Stick

Wand-Gasbadeofen ,Piccolo** mit vemlckelter
Sicherheitsbatterie und Douche, braun lackierter

dusserer Zinkmantel . . . . . Stiick
Feuerton-Schiittstein, hellgelb, 68/45 mlt eisernen

Konsolen, Kupferselher mit Zinkstutzen . . .| Stiick
Ablaufleitungen, Wasserleitungen
Armaturen
Bleirohrarbeiten .

b. Taglohne,

Lohn eines Monteurs . . . . . . . . . ... Std.
Lohn eines Hilfsarbeiters. . . . . . ... . .| Std.

Elektrische Beleuchtungsanlage.
a. Fertige Arbeiten.

Hauptleitungen von den Anschluss-Sicherungen
nach dem Steigleitungsabzweigkasten aus Draht
von 10/6/10 mm? Querschnitt Isol. XII, in Iso-
lierrohr verlegt, fertig montiert, inkl. Maurer-
arbeiten . . . . . . . . .. ... ... .| Lfm.




Durchschnittspreise
Gegenstand l]?‘]h:; in den Jahren
e e
1913/14 | 1924
Steigleitungen, vom Steigleitungsabzweigkasten
nach den Ltagenzahlem und Sicherungstableau
aus Draht 10/6/10 mm? Querschnitt Isol. XII, in
Isolierrohr verlegt, fertlg montiert, inkl, Maurer-
arbeiten. . . . . Lfm.
Sicherungstableau a 2 Gruppen auf Dtermt mon-
tiert, inkl. Sicherungsstépsel . . . . . . . .| Stick
dito 4 3 Gruppen . . . . s ow s ¢ w | Stk
Lampenleitung mit Ausschalterleltung. i on s s f Lo
Apparate: Ausschalter . . . . . . . . . . . .| Stick
Steckkontakt . . . . . . . . . . .| Stick
Feuchtsteckkontakt . . . . . . . .| Stick
Feuchtausschalter . . . . . . . . . Stiick
b. Taglohne.
Lohn eines Monteurs . . . . . . . . . . . .| Std
Lohn eines Hilfsarbeiters. . . . . . . . . . .| Std.




STADT BERN Formular 3.
Baudirektion II.

Die Kosten des Wohnungshaues in den grdssern Schweizersiddten.

Baukosten eines Wohnhauses.

Erstellungskosten fur ein eingebautes, dreistockiges Wohnhaus auf ebenem Bau-
gelinde, mit normaler Fundierung, mit 3 Wohnungen zu je 3 Zimmern, Kiche,
Bad mit Abort und einfachem Innenausbau. Lichte Zimmerhohe .. .. ....... ;

'p— - Durchschnittsprﬁlse

Arbeitskategorie in den Jahren |

|

\

| R oMt
|

191316 | 1924

Erdarbeiten . ;

Maurer-, Steinhauer- und Kanahsatlonsarbexton .

Zimmerarbeiten

Dachdeckerarbeiten .

' Spenglerarbeiten .

' Gipserarbeiten . S @ E W p 9 W @ o

i Schlosserarbeiten, inkl. Kochherde und Oefen .

' Schreinerarbeiten, inkl. Beschlige . . . . . . . . ‘

J‘ Malerarbeiten . Lo

| Glaserarbeiten in der Hchremerarbelt o |

| Tapeziererarbeiten . . . . . . . . . . . . . .. ! |

l Hafnerarbeiten C e f

| Installationsarbeiten, inkl. sanitire Anlagen

l Elektrische Installationen .

| Umgebungsarbeiten. . . . . Tl l

| Einkauf in die stadt. Kanallsatlon |

| Anschluss an die stidt. Wasser- und Gaslmtung |
Anschluss an die stidt. elektrische Leitung . . . . |

l Unvorhergesehenes und Bauzinse ;

Plane und Bauleitung ,

Gesamtkosten .

pro m® umbauten Raumes
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STADT BERN Formular 4.
Baudirektion IL.

Die Kosten des Wohnungshaues in den grdssern Schweizerstidten.

Stadb, .. ..o i i

Die Mietzinse fiir neuerstellte Wohnungen.

In “er nachslehenden Tabelle sind die durchschnittlichen Jahresmietpreise
(niedrigste uod hichste Preise) fir Wohnungen einzuselzen, die in den Jahren
1923/25 erstellt wurden, und zwar die von den cingezogenen Mietern wirklich be-
sahlten, im Mielvertrag festgelegten Mictpreise, nichl die nach Erstellung, zur Er-
reichung einer normalen Rendite bloss errechneten Mielzinse.

Als Miclzins ist anzunchmen, die Entschidigung fiir die unmdaoblierte Wohnung
cinschl. Wasserzins, jedoch ohne besondere Vergiitungen [lie Treppenhausbeleuch-
tung, Zenltralheizung ele.

e

i e —— ——

Jahresmietpreis fiir eine
neuerstellte YWohnung

i Wohnungsgriosse

l Grenzpreise ‘ Durch-
(niedrigst  hochstl))  schnitt

I'r. Ir,

| Wohnung von 2 Zimmern ohne Mansarde .

| . o 2 . mit 'y J “
! !
., ., 3 . ohne O | |
l |
. o o & mit 5 ’
|
. . 4 . ohne - |
[} LE] ,l K ]nit 1Rl l
|
[ i
den............. 1925

Fir die Richtigkeit
der vorstehenden Angaben:



Stadt &ern: Die Verteuerung des Wohnungsbaues
der Mietpreise & der Lebenskosten 1914 - 1927.

Jndex
(1914 =100)

_\

[ I —

[ S —

0

Wohnbaukosten.

Mictpreise besetzter Wohnungen.
Mietpreise der Marktwohnungen.
Lebenskosten (ohne Miete): Te',-‘ﬁ’;}:"g

= = 180

280




Baut&l’ig]_(_t_“’, _BQUI(OS]‘CH & Mi(rprzise Neuerstellte

Wohnungen

@ aufje 100000,
in Bern &« Zdrich 1914 -1927. wohr

Einwohner

o++++40 Bern N | ' -
©000000 00000 ZCH‘I'Ch} Baurahgku"(au':_]e”wﬂoo Ein-

wohner berechner).
O Borner Baukostenindex. )
r——_ WY T

: Mietpreisindex.
om=m=m=wo Z(rich } preisindex
Jndex
(1914 =100)
280 Q

+

+
4
4
¥
+
4
4
+

1
!

“'.-i- -
He+++ley

[




	Miet- und Baupreise in der Stadt Bern im Vergleich zu anderen Schweizerstädten
	...
	Begleitwort
	...
	Die Mietpreise
	Die Baukosten
	Die Lasten des Hausbesitzes
	Der angemessene Mietpreis
	Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
	Tabellen und Formulare


